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N I E D E R S C H R I F T  
 

über die 7. Sitzung des Kreistages des Landkreises Gießen  
am 26. März 2012 

Bürgerhaus Lollar, 
Holzmühler Weg 78, 35457 Lollar 

 
 

Es wurde mit Schreiben vom 5. März 2012 zu dieser Sitzung eingeladen. 
 
Zu Sitzungsbeginn wurden folgende Unterlagen verteilt: 

 Zusammenstellung der Beschlussempfehlungen der beteiligten Fachausschüsse 
 Zusammenstellung der Fragen zur Fragestunde (mit Anlagen)  
 Initiativantrag der Landrätin Anita Schneider vom 21. März 2012 zur Änderung des Haushalts-

sicherungskonzeptes 2012 (Vorlage 0375/2012) 
 Schreiben vom 15. März 2012 bezüglich der Zusammensetzung der Kreistagsausschüsse 
 Fragebogen wegen der Form der Einladungen zu den Gremiensitzungen nach Wegfall der 

Schriftlichkeitserfordernis (Schreiben vom 21. März 2012) 
 
Es sind anwesend: 
 
SPD-Fraktion 
Stefan Bechthold Kreistagsabgeordneter  
Hans-Jürgen Becker Kreistagsabgeordneter  
Annette Bergen-Krause Kreistagsabgeordnete  
Thomas Brunner Kreistagsabgeordneter  
Klaus Döring Kreistagsabgeordneter  
Gerald Dörr Kreistagsabgeordneter  
Karl-Heinz Funck Kreistagsvorsitzender Vorsitz bis 18.36 Uhr/TOP 11 und 

wieder ab 20.49 Uhr/TOP 16 
Klaus Dieter Gimbel Kreistagsabgeordneter  
Dietlind Grabe-Bolz Kreistagsabgeordnete ab 18.14 Uhr /TOP 2 

Monika Graulich Kreistagsabgeordnete  
Anette Henkel Kreistagsabgeordnete  
Elke Högy Kreistagsabgeordnete  
Dr. Robert Horn Kreistagsabgeordneter  
Matthias Körner Kreistagsabgeordneter  
Elisabeth Langwasser Kreistagsabgeordnete  
Nadeschda Laudenschleger Kreistagsabgeordnete  
Christa Launspach Kreistagsabgeordnete  

Landkreis
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Roswitha Lorenz Kreistagsabgeordnete  
Horst Nachtigall Fraktionsvorsitzender  
Peter Pilger stellvertretender Kreistagsvorsitzender Vorsitz von 18.36 Uhr/TOP 11  

  bis 20.49 Uhr/TOP 16 
Karl-Heinz Schäfer Kreistagsabgeordneter  
Gerhard Schmidt Kreistagsabgeordneter  
Norman Speier Kreistagsabgeordneter  
Ellen Volk Kreistagsabgeordnete  
Peter Welsch Kreistagsabgeordneter  
Gülsenem Yilmaz Kreistagsabgeordnete  
 
CDU-Fraktion 
Ingrid Albert Kreistagsabgeordnete  
Ernst-Jürgen Bernbeck Kreistagsabgeordneter  
Mathias Fritz Kreistagsabgeordneter  
Christel Gontrum Kreistagsabgeordnete  
Martin Hanika Kreistagsabgeordneter  
Heinz-Peter Haumann Kreistagsabgeordneter  
Ursula Häuser Kreistagsabgeordnete  
Isabel de Jesus Domicke Kreistagsabgeordnete  
Peter Kleiner Kreistagsabgeordneter  
Matthias Klose Kreistagsabgeordneter  
Karl Kräter Kreistagsabgeordneter  
Hans Langecker Kreistagsabgeordneter  
Dr. Ulrich Lenz Kreistagsabgeordneter  
Klaus Peter Möller Kreistagsabgeordneter  
Maren Müller-Erichsen Kreistagsabgeordnete  
Dr. Gerhard Noeske Stv. Fraktionsvorsitzender  
Birgit Otto Kreistagsabgeordnete  
Manfred Paul Kreistagsabgeordneter  
Thomas Rausch Kreistagsabgeordneter  
Dr. Sven Simon stellvertretender Kreistagsvorsitzender 
Lars Burkhard Steinz Kreistagsabgeordneter  
Isa Varli Kreistagsabgeordneter  
 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
Hubert Blöhs-Michaelis Kreistagsabgeordneter  
Britta Eichelmann Kreistagsabgeordnete  
Heike Habermann Kreistagsabgeordnete  
Hiltrud Hofmann Fraktionsvorsitzende  
Hans-Bernd Kaufmann Kreistagsabgeordneter  
Matthias Knoche Kreistagsabgeordneter  
Gerónimo Sánchez Miguel Kreistagsabgeordneter  
Manfred Schönewolf Kreistagsabgeordneter  
Sven Stoffer Kreistagsabgeordneter  
Gerda Weigel-Greilich Kreistagsabgeordnete  
Ewa Wenig Kreistagsabgeordnete  
Alexander Wright stellvertretender Kreistagsvorsitzender 
 
FW-Fraktion 
Kurt Hillgärtner Kreistagsabgeordneter  
Frank Ide Kreistagsabgeordneter ab 19.30 Uhr /TOP 10 
Marcus Leopold Kreistagsabgeordneter  
Erhard Reinl Kreistagsabgeordneter  
Günther Semmler Fraktionsvorsitzender  
Anne Sussmann Kreistagsabgeordnete  
Julia Trampisch Kreistagsabgeordnete  
Rainer Wengorsch Kreistagsabgeordneter  
Claudia Zecher stellvertretende Kreistagsvorsitzende  
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Gruppe FDP 
Andrea Kaup Kreistagsabgeordnete  
Harald Scherer Kreistagsabgeordneter  
 
Gruppe Die Linke 
Christiane Plonka Co-Gruppenvorsitzende  
Dennis Stephan Co-Gruppenvorsitzender  
 
Gruppe Piratenpartei 
Christian Oechler Kreistagsabgeordneter  
Matthias Tampe-Haverkock Gruppenvorsitzender  
 
fraktionslos (Linkes Bündnis) 
Reinhard Hamel Kreistagsabgeordneter  
 
Kreisausschuss 
Anita Schneider Landrätin  
Dirk Oßwald hauptamtlicher Erster Kreisbeigeordneter  
Dr. Christiane Schmahl hauptamtliche Kreisbeigeordnete  
Dirk Haas Kreisbeigeordneter (mit Dezernat)  
Johann Gottfried Hecker Kreisbeigeordneter  (mit Dezernat)  
Heinz Deibel Kreisbeigeordneter  
Eva Kohlhaussen Kreisbeigeordnete  
Karin Losert Kreisbeigeordnete  
Silva Lübbers Kreisbeigeordnete  
Oliver Meermann Kreisbeigeordneter  
Gottfried Schneider Kreisbeigeordneter  
Rainer Schwarz Kreisbeigeordneter  
Dr. Gernot Seyfert Kreisbeigeordneter  
Jan-Eric Walb Kreisbeigeordneter  
 
Kreisausländerbeirat 
Serdar Isik Kreisausländerbeiratsmitglied  
Edin Muharemovic Kreisausländerbeiratsmitglied ab 18.30 Uhr /TOP 3 
Tim van Slobbe Vorsitzender des Kreisausländerbeirats  
 
Verwaltung 
Jutta Heieis Verwaltungsoberrätin, Fachbereichsleiterin 2  
Klaus-Dieter Schmitt Tarifbeschäftigter, stv. Fachdienstleiter20  
Beate Böhm Tarifbeschäftigte, stv. Fachdienstleiterin 12  
Eva-Maria Jung Tarifbeschäftigtem, Büroleiterin Dezernat II  
Udo Liebich Amtsrat, Büroleiter Dezernat I  
Meike Bartz Tarifbeschäftigte , Stabsstelle 91   
Oliver Keßler Tarifbeschäftigter, Stabsstelle 91  
Anette Herzberger Tarifbeschäftigte, stv. Stabsstellenleiterin 91 Stv. Schriftführerin 
Thomas Euler Oberamtsrat, Stabsstellenleiter 91 Schriftführer 
 
 
Entschuldigt: 
Irfan Ortac Kreistagsabgeordneter, SPD-Fraktion  
Claus Spandau Fraktionsvorsitzender, CDU-Fraktion  
Reinhard Peter Kreistagsabgeordneter, CDU-Fraktion  
Krimhilde Nachtigall-Bühler Kreistagsabgeordnete,  Bündnis 90/Die Grünen  
Andreas Becker Gruppenvorsitzender, FDP-Gruppe  
Dr. Klaus Becker Kreisbeigeordneter  
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   Sitzungsteil A   
 
  
1. Eröffnung und Begrüßung  
  
 Kreistagsvorsitzender Karl-Heinz Funck eröffnet die 7. Sitzung des Kreis-

tages um 18.06 Uhr. Er begrüßt die Erschienenen und stellt die form- und 
fristgerechte Einladung für die heutige Sitzung sowie die Beschlussfähig-
keit des Kreistages fest. Besonders begrüßt er die Auszubildenden des 
1. Ausbildungsjahres der Kreisverwaltung Gießen sowie den Landtags-
abgeordneten und ehemaligen Kreistagsabgeordneten Thorsten Schäfer-
Gümbel, den Gießener Stadtverordnetenvorsteher Egon Fritz und den 
Lollarer Bürgermeister Dr. Bernd Wieczorek.  
 
Kreistagsvorsitzender Karl-Heinz Funck bittet die Anwesenden darum, 
sich von  ihren Plätzen zu erheben, und trägt folgenden Nachruf vor: 
 

„Wir trauern um den am 13. März 2012 verstorbenen ehemaligen Kreis-
tagsabgeordneten  

Karl-Heinz Jung aus Gießen-Lützellinden. 
Karl-Heinz Jung war vom 1. November 1979 bis zum 31. März 1981 Mit-
glied des Kreistages des Landkreises Gießen und nahm die Funktion des 
stellvertretenden Kreistagsvorsitzenden wahr. Über sein kommunalpoliti-
sches Engagement auf Kreisebene hinaus war er auch in den kommu-
nalpolitischen Gremien seiner Heimatgemeinde Lützellinden, der Stadt 
Lahn und der Stadt Gießen tätig. 
Wir werden das Andenken an den Verstorbenen in Ehren bewahren.“ 

 
Kreistagsvorsitzender Karl-Heinz Funck teilt weiter mit, dass er seit der 
letzten Kreistagssitzung dem ehemaligen langjährigen Kreistagsabge-
ordneten Kurt Hentrich, FDP,  zum 90. Geburtstag am 25. Februar 2012 
gratuliert hat. 

 
  
2. Feststellung der Tagesordnung  
  
 Kreistagsvorsitzender Karl-Heinz Funck teilt mit, dass der Antrag zu Bür-

geranleihen (Vorlage 0321/2012) rein vorsorglich auf der Tagesordnung 
der Kreistagssitzung und des Haupt-, Finanz- und Rechtsausschusses 
vorgesehen war, falls bis dahin eine Antwort der Aufsichtsbehörde zu der 
Frage der Zulässigkeit von Bürgeranleihen auf Kreisebene vorliegt. Da 
eine solche Antwort noch nicht eingegangen ist, hat man im Haupt-, Fi-
nanz- und Rechtsausschuss vereinbart,  dass der Tagesordnungspunkt 8 
vertagt wird.  
 
Kreistagsvorsitzender Karl-Heinz Funck teilt mit, dass im Kreistagsaus-
schuss für Arbeit, Wirtschaft, Kreisentwicklung, Energie und Verkehr zum 
Antrag der Fraktionen von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FW vom 29. 
Februar 2012 zur Einrichtung eines Fahrgastbeirates für den Landkreis 
Gießen (Vorlage 0359/2012) wegen auftauchender Fragen (z.B. zu Kos-
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ten- und Sitzungsfrequenz des Fahrgastbeirates) Landrätin Anita 
Schneider eine entsprechende Beantwortung zugesichert hat. Der Antrag 
soll aber um eine Sitzungsrunde vertagt werden. Von daher könne heute 
der Tagesordnungspunkt 13 abgesetzt werden. 
 
Kreistagsvorsitzender Karl-Heinz Funck teilt mit, dass der Tagesord-
nungspunkt 15 (Genehmigung des Kreishaushalts 2012 durch das Regierungspräsi-
dium Gießen) rein vorsorglich auf der Tagesordnung der Kreistagssitzung 
und des Haupt-, Finanz- und Rechtsausschusses vorgesehen war, falls 
bis dahin die Genehmigung tatsächlich eingehen sollte und dann die ge-
gebenenfalls erforderlichen Beschlüsse dazu gefasst werden können. Er 
stellt fest, dass am 14. März 2012 eine Verfügung des Regierungspräsi-
diums eingegangen ist, in der allerdings eine Haushaltsgenehmigung 
versagt wurde. Dieses Dokument wurde am 14. und am 15. März 2012 
an alle Gremienmitglieder per eMail weiter geleitet und steht heute auch 
in Papierform zur Verfügung. Hierzu wurde bereits in der Sitzung des 
Haupt-, Finanz- und Rechtsausschusses am 22. März 2012 ein Initiativ-
antrag der Landrätin Anita Schneider vom 22. März 2012 zur Änderung 
des Haushaltssicherungskonzeptes 2012 (Vorlage 0375/2012) beraten, 
allerdings ohne Ergebnis. Der Haupt-, Finanz- und Rechtsausschuss hat 
deshalb heute – kurz vor der Kreistagssitzung – seine Sitzung vom Don-
nerstag in dieser Angelegenheit fortgesetzt.  
Da der Beratungsgegenstand sich bereits auf der Tagesordnung befindet 
und die Aufnahme des Initiativantrages zu diesem Gegenstand keiner 
Abstimmung bedarf, fragt Kreistagsvorsitzender Karl-Heinz Funck, ob 
dennoch jemand ausdrücklich eine förmliche Abstimmung darüber 
wünscht und stellt fest, dass dies nicht gewünscht wird. 
 
Kreistagsvorsitzender Karl-Heinz Funck teilt mit, dass mit der Kreis-
tagseinladung auch ein Dringlichkeitsantrag der CDU-Fraktion zum 
kommunalen Schutzschirm (Vorlage 0366/2012) versandt wurde, der 
sich deshalb aber nicht auf der Tagesordnung befindet, weil er nach § 25 
Abs. 3 Satz 2 der Kreistagsgeschäftsordnung nicht fristgerecht bis zur 
Ältestenratssitzung mit seinem Verhandlungsgegenstand bekannt gege-
ben wurde. Der Haupt-, Finanz- und Rechtsausschuss habe sich aller-
dings mit der Thematik befasst.  
 
Kreistagsabgeordneter Matthias Klose begründet die Dringlichkeit.  
 
Kreistagsvorsitzender Karl-Heinz Funck lässt sodann über die Aufnahme 
der Vorlage 0366/2012 auf die Tagesordnung der heutigen Sitzung ab-
stimmen: 
 
Der Kreistag beschließt, den Dringlichkeitsantrag der CDU-Fraktion 
vom 2. März 2012 zum kommunalen Schutzschirm (Vorlage Nr. 
0366/2012) in die Tagesordnung der heutigen Sitzung aufzunehmen. 
 
Die Beschlussfassung erfolgt mehrheitlich bei Zustimmung durch die Fraktionen von 
SPD, CDU, Bündnis 90/Die Grünen und FW sowie der FDP-Gruppe, eines Kreistags-
abgeordneten der Gruppe Piratenpartei und des Kreistagsabgeordneten Reinhard Ha-
mel (Linkes Bündnis), gegen die Stimmen der Gruppe Die Linke, bei Stimmenthaltung 
eines Kreistagsabgeordneten der Gruppe Piratenpartei, und erfüllt das in § 32 HKO in 
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Verbindung mit § 58 Abs. 2 HGO erforderliche Quorum von zwei Dritteln der gesetzli-
chen Mitgliederzahl des Kreistages.  
 
Kreistagsvorsitzender Karl-Heinz Funck stellt fest, dass die Vorlage Nr. 
0366/2012 als Tagesordnungspunkt 17 jedoch vor Tagesordnungspunkt 
16 (Mitteilungen) behandelt werde.  
 
Kreistagsvorsitzender Karl-Heinz Funck teilt mit, dass mit den Be-
schlussempfehlungen ein weiterer Dringlichkeitsantrag der Fraktionen 
von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FW vom 22. März 2012 als Reso-
lution zur neuen RMV-Erlösverteilung (Vorlage Nr. 0380/2012) versandt 
wurde, der sich aber noch nicht auf der Tagesordnung befindet. Der 
Haupt-, Finanz- und Rechtsausschuss habe sich bereits mit der Thematik 
befasst.  
 
Fraktionsvorsitzender Horst Nachtigall begründet die Dringlichkeit.  
 
Kreistagsvorsitzender Karl-Heinz Funck lässt sodann über die Aufnahme 
der Vorlage Nr. 0380/2012 auf die Tagesordnung der heutigen Sitzung 
abstimmen: 
 
Der Kreistag beschließt, den Dringlichkeitsantrag der Fraktionen 
von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FW vom 22. März 2012 als Re-
solution zur neuen RMV-Erlösverteilung (Vorlage Nr. 0380/2012) in 
die Tagesordnung der heutigen Sitzung aufzunehmen.  
 
Die Beschlussfassung erfolgt mehrheitlich bei Zustimmung der Fraktionen von SPD, 
CDU, Bündnis 90/Die Grünen, FW sowie der Gruppe Die Linke und des Kreistagsabge-
ordneten Reinhard Hamel (Linkes Bündnis) sowie eines Kreistagsabgeordneten Der 
Gruppe Piratenpartei, gegen die Stimmen der FDP-Gruppe und eines Kreistagsabge-
ordneten der Gruppe Piratenpartei, und erfüllt das in § 32 HKO in Verbindung mit § 58 
Abs. 2 HGO erforderliche Quorum von zwei Dritteln der gesetzlichen Mitgliederzahl des 
Kreistages.  
 
Kreistagsvorsitzender Karl-Heinz Funck stellt fest, dass die Vorlage 
0380/2012 als Tagesordnungspunkt 18 jedoch vor Tagesordnungspunkt 
16 (Mitteilungen) behandelt werde.  
 
Kreistagsvorsitzender Karl-Heinz Funck teilt mit, dass die Gruppe Die 
Linke soeben drei Dringlichkeitsanträge vorgelegt hat und zwar die zu-
rück gewiesenen Fragen zur Fragstunde der Kreistagsabgeordneten 
Christiane Plonka nun in Form von Berichtsanträgen: 

• Berichtsantrag zu Einstiegsfragen des Jobcenters zum Migrationshintergrund 
• Berichtsantrag zum Verkauf der Nassauischen Heimstätte 
• Berichtsantrag zum Leistungsbezug von ALG II trotz Anspruch auf Leistungen 

nach ALG I. 
 
Zum Inhalt verweist Kreistagsvorsitzender Karl-Heinz Funck  auf die An-
lagen der Zusammenstellung für die Fragestunde. 
 
Co-Gruppenvorsitzender Dennis Stephan begründet die Dringlichkeit und 
zieht dabei den Berichtsantrag zum Verkauf der Nassauischen Heimstät-
te wieder zurück.  
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Fraktionsvorsitzende Hiltrud Hofmann redet gegen die Dringlichkeit.  
 
Kreistagsvorsitzender Karl-Heinz Funck lässt sodann über die Aufnahme 
der beiden verbliebenen Dringlichkeitsanträge der Gruppe Die Linke in 
die Tagesordnung heutigen Kreistagssitzung abstimmen:  
 
Der Kreistag lehnt die Aufnahme der beiden Dringlichkeitsanträge 
der Gruppe Die Linke  

• Berichtsantrag zu Einstiegsfragen des Jobcenters zum Migra-
tionshintergrund 

• Berichtsantrag zum Leistungsbezug von ALG II trotz An-
spruch auf Leistungen nach ALG I. 

in die Tagesordnung der heutigen Kreistagssitzung ab. 
 
In einer En-Bloc-Abstimmung stimmen die Gruppe Die Linke für die Dringlichkeit, die 
Fraktionen von SPD, CDU, Bündnis 90/Die Grünen, FW sowie die FDP-Gruppe gegen 
die Dringlichkeit bei Stimmenthaltung der Gruppe Piratenpartei sowie des Kreistagsab-
geordneter Reinhard Hamel (Linkes Bündnis); damit ist das nach § 32 HKO in Verbin-
dung mit § 58 Abs. 2 HGO erforderliche Quorum von zwei Dritteln der gesetzlichen Mit-
gliederzahl des Kreistages nicht erfüllt.  
 
Auf Nachfrage des Kreistagsvorsitzenden Karl-Heinz Funck teilt Co-
Gruppenvorsitzender Dennis Stephan mit, dass der Antrag Nr. 
0329/2012 (Historischer und vorgeschichtlicher Bergbau im Landkreis Gießen – Risi-
ken erkennen und bekämpfen; hier: Antrag der Gruppe Die Linke vom 16. Januar 2012) 
weiter aufrecht erhalten wird.  
 
Kreistagsvorsitzender Karl-Heinz Funck fragt nach Änderungswünschen 
zur Tagesordnung.  
 
Kreistagsabgeordneter Harald Scherer bittet darum, den Tagesord-
nungspunkt 5 (Satzung über die Einrichtung eines Beirates für die Belange von Men-
schen mit Behinderungen; hier: geänderte Vorlage des Kreisausschusses vom 20. Feb-
ruar 2012/Vorlage Nr. 0351/2012) im Sitzungsteil C zu beraten. 
 
Co-Gruppenvorsitzender Dennis Stephan bittet darum, den Tagesord-
nungspunkt 11 (Wöchentliche Leerung von Bioabfalltonnen in der warmen Jahres-
zeit; hier: gemeinsamer Antrag der Fraktionen von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und 
FW vom 29. Februar 2012/ Vorlage Nr. 0357/2012) im Sitzungsteil B zu beraten.  
 
Kreistagsvorsitzender Karl-Heinz Funck teilt mit, dass der Tagesord-
nungspunkt 5 nach dem Tagesordnungspunkt 9 im Sitzungsteil C, und 
der Tagesordnungspunkt 11 nach Tagesordnungspunkt 7 im Sitzungsteil 
B beraten wird.  
 
Kreistagsvorsitzender Karl-Heinz Funck stellt fest, dass die Tagesord-
nung für die heutige Kreistagssitzung mit den übernommenen Ände-
rungswünschen (Aufnahme der beiden Dringlichkeitsanträge Nr. 0366/2012 als Ta-
gesordnungspunkt 17 und Nr. 0380/2012 als Tagesordnungspunkt 18, sowie deren 
Beratung vor Tagesordnungspunkt 16, Absetzen der Tagesordnungspunkte 8 und 13, 
Vorziehen des Tagesordnungspunkte 11 in Sitzungsteil B und Verschiebung des Ta-
gesordnungspunkt 5 in Sitzungsteil C) somit beschlossen ist.  Diese ist als An-
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lage 1 der Niederschrift beigefügt.   
 
Hinsichtlich der Beschlussempfehlungen der beteiligten Fachausschüsse 
verweist Kreistagsvorsitzender Karl-Heinz Funck auf die zu Sitzungsbe-
ginn verteilte Zusammenstellung, die der Niederschrift als Anlage 2 bei-
gefügt ist. 

 
  
3. Fragestunde  
  
 Kreistagsvorsitzender Karl-Heinz Funck weist darauf hin, dass die Fra-

gen zur Fragestunde als schriftliche Anfragen nach § 29 Abs. 2 HKO zu 
betrachten sind, die beim Landkreis Gießen durch die Einrichtung der 
Fragestunde nach §§ 32 und 33 der Kreistagsgeschäftsordnung entspre-
chend gebündelt werden und deren Beantwortung dadurch organisiert 
wird. Diese Fragen dienen einzig der Überwachungsfunktion des Kreis-
tages über den Kreisausschuss und dessen Verwaltung, keinesfalls aber 
einem allgemeinen Informationsinteresse. Demnach müssen sie diese 
Fragen auf diese Funktion der Überwachung des Kreisausschusses und 
seiner Verwaltung beschränken. Die Fragen dürfen auch nicht einen 
solch enormen Verwaltungsaufwand erfordern, dass die Kreisverwaltung 
– und sei es auch nur in bestimmten Bereichen – lahmgelegt würde.  
 
Kreistagsvorsitzender Karl-Heinz Funck teilt weiter mit, dass für die heu-
tige Fragestunde gemäß § 33 Abs. 2 der Kreistagsgeschäftsordnung und 
§ 29 Abs. 2 Satz 4 HKO folgende Fragen zurück gewiesen wurden:  

• Frage der Kreistagsabgeordneten Christiane Plonka zu „Einstiegs-
fragen des Jobcenters zum Migrationshintergrund“ 

• Frage der Kreistagsabgeordneten Christiane Plonka zum „Verkauf 
der Nassauischen Heimstätte“ 

• Frage der Kreistagsabgeordneten Christiane Plonka zum „Infor-
mationsaufwand zum SGB II-Anspruch von ALG I-Beziehern“ 

 
Die Fragen im Einzelnen und die Ablehnungsgründe seien aus den Anla-
gen der zur Fragestunde ausgelegten Zusammenstellung ersichtlich. Die 
Ablehnung ergebe sich 

• aus der Fristversäumnis, 
• aus der Anzahl der Fragen, 
• aus einer wertenden Vorbemerkung, 
• und aus der Nichtzulässigkeit wegen Unzuständigkeit. 

 
Hauptamtliche Kreisbeigeordnete Dr. Christiane Schmahl beantwortet die 
Frage und die Zusatzfrage des Kreistagsabgeordneten Hans-Jürgen Be-
cker zum Sportunterricht in Linden und zu Nutzungsverträgen mit Städ-
ten, Kommunen und Vereinen in eigenen und nicht kreiseigenen Sport-
hallen und Schwimmbädern.  
 
(Eine Zusammenstellung der Fragen zur Fragestunde und die diesbezüglichen Antwor-
ten sind der Niederschrift als Anlagen 3a bis 3b beigefügt.) 
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   Sitzungsteil B  
 
  
4. Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2010;  

hier: Vorlage des Kreisausschusses vom 26. Januar 2012  
(Vorlage Nr. 0336/2012) 

  
 Kreistagsvorsitzender Karl-Heinz Funck teilt mit, dass der Beteiligungs-

bericht für das Geschäftsjahr 2010 bereits in der letzten Kreistagssitzung 
am 13. Februar 2012 verteilt wurde. Zur Vorlage selbst liegt eine zustim-
mende Beschlussempfehlung des Haupt-, Finanz- und Rechtsausschus-
ses vor.  

  
Der Kreistag beschließt: 
 
1. Der Kreistag des Landkreises Gießen nimmt den Bericht über 

die Beteiligungen des Landkreises Gießen für das Geschäfts-
jahr 2010 zur Kenntnis. 

 
2. Der Kreistag des Landkreises Gießen nimmt den Bericht über 

die Prüfung der wirtschaftlichen Betätigung der Beteiligungen 
des Landkreises Gießen gemäß § 121 Abs. 7 HGO, der im Betei-
ligungsbericht enthalten ist, zur Kenntnis, stellt fest, dass bei 
den Beteiligungen die Voraussetzungen des § 121 Abs. 1 Hes-
sische Gemeindeordnung erfüllt sind und beschließt, die Tätig-
keiten derzeit nicht an private Dritte zu übertragen.  

 
 Die Beschlussfassung erfolgt mehrheitlich bei Zustimmung durch die Fraktionen von 

SPD, CDU, Bündnis 90/Die Grünen, FW, die Gruppen von FDP und Piratenpartei sowie 
des Kreistagsabgeordneten Reinhard Hamel (Linkes Bündnis), gegen die Stimmen der 
Gruppe Die Linke.  

 
  
6. Berichtsantrag zu Tierschutz, Tiergesundheitsschutz und Tiertrans-

portkontrollen; 
hier: gemeinsamer Antrag der Fraktionen von SPD, Bündnis 90/ 

Die Grünen und FW vom 29. Februar 2012  
(Vorlage Nr. 0356/2012) 

  
 Der Kreistag beschließt: 

Der Kreisausschuss wird beauftragt, im Kreistagsausschuss für 
Soziales, Jugend, Frauen, Integration, Gesundheit und Ehrenamt 
einen  Bericht zu folgendem Fragenkomplex zu erarbeiten: 

Die Aufgaben des Fachdienstes 62 (Veterinärwesen und Verbrau-
cherschutz) sind u.a. Tierschutz, Tiergesundheitsschutz und Tier-
transportkontrollen. 

Gemäß Struktur- und Leistungsdaten im Haushalt 2012 wurden in 
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den beiden Jahren 2009 und 2010 durchschnittlich 40 Transporte im 
Rahmen kontrollierter Tiertransporte im rollenden Verkehr bean-
standet. 

In diesem Zusammenhang bitten wir um die Beantwortung der fol-
genden Fragen: 

1. Welche Arten von Beanstandungen waren dies, und welche 
Folgen hatten diese Beanstandungen für die Fahrer, die 
Transportunternehmer und die Eigentümer der Tiere? 

2. Besteht die Möglichkeit, wenn verletzte, kranke Tiere oder 
solche in schlechtem Ernährungs- und Pflegezustand 
vorgefunden werden, diese zu entladen. Wenn ja, wo? 

3. Welche Zuständigkeiten bestehen für die Kontrolle, die 
Ahndung von Verstößen und die Unterbringung von Tieren. 

 Die Beschlussfassung erfolgt einstimmig. 
 
  
7. Berichtsantrag zur Situation des Öffentlichen Personennahverkehrs 

im Landkreis Gießen; 
hier: Antrag der Gruppe Die Linke vom 5. März 2012  
(Vorlage Nr. 0362/2012) 

  
 Kreistagsvorsitzender Karl-Heinz Funck teilt mit, dass hier noch ein 

Kreistagsausschuss festgelegt werden müsse, in dem der Bericht zu er-
statten ist. In diesem Zusammenhang schlägt er vor, den Eingangssatz 
wie folgt zu verändern: 
 

„Der Kreisausschuss wird beauftragt, im Kreistagsausschuss für Arbeit, Wirt-
schaft, Kreisentwicklung, Energie und Verkehr über die Erreichbarkeit der 
Kreisgemeinden im ÖPNV zu berichten und dabei folgende Fragen zu beant-
worten: ….“ 

 
Auf Nachfrage stellt Kreistagsvorsitzender Karl-Heinz Funck fest, dass 
die antragstellende Gruppe mit dieser Veränderung einverstanden ist, 
und lässt über den geänderten Antrag abstimmen:  

  
Der Kreistag beschließt: 
 
Der Kreisausschuss wird beauftragt, im Kreistagsausschuss für Ar-
beit, Wirtschaft, Kreisentwicklung, Energie und Verkehr über die 
Erreichbarkeit der Kreisgemeinden im ÖPNV zu berichten und dabei 
folgende Fragen zu beantworten:  
 
- Bis wie viel Uhr sind die einzelnen Gemeinden im Landkreis 

Gießen mit dem Öffentlichen Personennahverkehr erreich-
bar? 

 
- Wie hoch wären die Kosten, um eine Erreichbarkeit aller 

Kreisgemeinden 
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a) bis zum Ende der Kreistagssitzungen um 23 Uhr (Bür-
gernähe) 

 
b) bis zum üblichen Veranstaltungsende um 1 Uhr (Ver-

hinderung von Diskounfällen etc.)  
 
sicher zu stellen? 

 
-  Gibt es hier oder in anderen Landkreisen Konzepte, um eine 

kostenbewusste Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen 
des öffentlichen Personennahverkehrs nachfrageorientiert si-
cher zu stellen? 

 
-  wurden auch eventuell vorhandene private Anbieter zu Ange-

boten für Konzepte solcher Versorgung angefragt bzw. Ange-
bote eingeholt? 

 
 Die Beschlussfassung über den geänderten Antrag erfolgt einstimmig. 
 
  
11. Wöchentliche Leerung von Bioabfalltonnen in der warmen Jahres-

zeit; 
hier: gemeinsamer Antrag der Fraktionen von SPD, Bündnis 90/ 

Die Grünen und FW vom 29. Februar 2012  
(Vorlage Nr. 0357/2012) 

  
 Kreistagsvorsitzender Karl-Heinz Funck teilt mit, dass eine zustimmende 

Beschlussempfehlung des Haupt-, Finanz- und Rechtsausschusses vor-
liegt. In der Sitzung des Ältestenrates am 29. Februar 2012 hatte man 
sich darauf verständigt, den Kreistagsausschuss für Umwelt, Naturschutz 
und Abfallwirtschaft in dieser Sitzungsrunde ausfallen zu lassen und die 
Beschlussempfehlung dem Haupt-, Finanz- und Rechtsausschuss zu 
übertragen.  

  
Der Kreistag beschließt: 
 
Die Kreisverwaltung wird beauftragt, die Einführung der 
wöchentlichen Leerung der Bioabfalltonnen in der warmen 
Jahreszeit sowie die entsprechenden Änderungen der Abfall- bzw. 
der Abfallgebührensatzung zu prüfen und die Kosten zu ermitteln.   

1. Dabei ist zu prüfen, ob diese zusätzlichen Leerungen flächen-
deckend geschehen müssen oder nur bei auf Dauer gemelde-
tem Bedarf von Abfallbesitzern durchgeführt werden können. 

2. Zur Minimierung zusätzlicher Kosten ist zu prüfen, ob die 
Bioabfalltonnen in den Wintermonaten statt zweiwöchentlich 
alle drei Wochen oder in noch größeren Abständen geleert 
werden können.  

3. Des Weiteren soll geprüft werden, den Zeitraum der wöchent-
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lichen Leerung bis in die Herbstmonate für zusätzliche Lee-
rungen zu verlängern, damit  die wegen der im Herbst durch-
geführten Pflegemaßnahmen in den Hausgärten vermehrt an-
fallenden Bioabfälle wie Strauch- und Heckenschnitt oder 
Laub problemlos zur Verwertung bereitgestellt werden kön-
nen. 

 Die Beschlussfassung erfolgt einstimmig. 
 
 
  
   Sitzungsteil C  
  

Kreistagsvorsitzender Karl-Heinz Funck teilt mit, dass er sich in den letz-
ten beiden Wochen im Krankenhaus befand und deshalb nun den Vorsitz 
an den stv. Kreistagsvorsitzenden Peter Pilger übergeben wird, der die 
gesamte Ausschussrunde miterlebt hat.  
 
Stv. Kreistagsvorsitzender Peter Pilger übernimmt den Vorsitz um 18.36 
Uhr.  

 
  
8. Bürgeranleihen; 

hier: Antrag des Kreistagsabgeordneten Reinhard Hamel 
(Linkes Bündnis) vom 9. Januar 2012 (ehemaliger Haushalts-
änderungsantrag 0217/2011-8)  

(Vorlage Nr. 0321/2012) 
  
 Vertagt. 
 
  
9. Historischer und vorgeschichtlicher Bergbau im Landkreis Gießen - 

"Risiken erkennen und bekämpfen"; 
hier: Antrag der Gruppe Die Linke vom 16. Januar 2012  
(Vorlage Nr. 0329/2012) 

  
 Co-Gruppenvorsitzender Dennis Stephan begründet den Antrag und be-

antwortet eine Zwischenfrage der Kreistagsabgeordneten Gerda Weigel-
Greilich.  
 
Kreistagsabgeordneter Dr. Sven Simon beantragt zur Geschäftsordnung, 
den Co-Gruppenvorsitzenden Dennis Stephan zu rügen, weil er in unzu-
lässiger Weise und ohne Grund Verwaltungsmitarbeiter kritisiert. 
 
Stv. Kreistagsvorsitzender Peter Pilger stellt fest, dass er dieses nach 
dem Redebeitrag beabsichtigt hatte. Er rügt den Co-
Gruppenvorsitzenden Dennis Stephan für seine Bemerkungen gegen-
über Verwaltungsmitarbeiter. Anschließend entzieht er dem Co-
Gruppenvorsitzenden Dennis Stephan das Wort wegen Ablauf der Rede-
zeit.  
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Stv. Kreistagsvorsitzender Peter Pilger teilt mit, dass die beiden Anträge 
der Gruppe Die Linke (0329/2012 und 0330/2012) in der letzten Sit-
zungsrunde zurück gestellt wurden. Während für den Antrag 0329/2012 
(Historischer und vorgeschichtlicher Bergbau im Landkreis Gießen) eine ablehnende 
Beschlussempfehlung aus der letzten Sitzungsrunde vorliegt, wurde der 
Antrag 0330/2012 (Lichtverschmutzung bekämpfen) in der letzten Sitzungs-
runde zurück gestellt und soll laut Mitteilung der Gruppe Die Linke weiter 
zurück gestellt werden. Er lässt über die ablehnende Beschlussempfeh-
lung des Kreistagsausschusses für Umwelt, Naturschutz und Abfallwirt-
schaft vom 13. Februar 2012 abstimmen: 
 

 Der Kreistag lehnt den Antrag der Gruppe Die Linke „Historischer 
und vorgeschichtlicher Bergbau im Landkreis Gießen – Risiken er-
kennen und bekämpfen“ vom 16. Januar 2012 (Vorlage Nr. 
0329/2012) mit dem Wortlaut.  
 

„Der Kreistag beschließt folgende Maßnahmen: 
 
− Kartierung aller bekannten Gruben auf dem Gelände des 

Landkreises, 

− Ausweisung von Flächen, die in Verdacht stehen „historischen 
Bergbau“ beinhaltet zu haben, wobei die geologische Karte mit 
bekannten Rohstoffvorkommen als Basis dienen sollte, um auch 
vorgeschichtliche Bergbauaktivitäten erstmals erfassen zu können,  

− Einarbeitung und Veröffentlichung im Internetangebot des 
Landkreises Gießen (GIS) 

− Erarbeitung von Vorschriften für das Bauamt, (Selbst-) 
Verpflichtung zur Information von Bauherren. 

− Recherche der Präzedenzfälle, Vorschläge zur Vermeidung solcher 
Ereignisse.“ 

ab. 
 Für die Ablehnung stimmen die Fraktionen von SPD, CDU, Bündnis 90/Die Grünen und 

FW, die Gruppen FDP und Piratenpartei; gegen die Ablehnung stimmt die Gruppe Die 
Linke, bei Stimmenthaltung des Kreistagsabgeordneten Reinhard Hamel (Linkes Bünd-
nis). 

  
Kreistagsabgeordneter Harald Scherer bittet mit einer Geschäftsord-
nungsmeldung darum, künftig nur noch positive Abstimmungsfragen zu 
stellen und über die eigentlichen Anträge abstimmen zu lassen.  

 
  
5. Satzung über die Einrichtung eines Beirates für die Belange von 

Menschen mit Behinderungen; 
hier: geänderte Vorlage des Kreisausschusses vom 20. Februar  

2012  
(Vorlage Nr. 0351/2012) 

  
 Kreistagsabgeordneter Harald Scherer bittet darum, bei den Beiratsmit-

gliedern nicht in stimmberechtigte und beratende Mitglieder zu unter-
scheiden und stellt daher für die FDP-Gruppe folgenden Änderungsan-
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trag:  
 

„In § 3 sind folgende Änderungen vorzunehmen:  
- in § 3 Abs. 1 Buchstabe c) sind hinter dem Wort „Fraktionen“ die Worte „und 

Gruppen“ zu ergänzen 
- in § 3 Abs. 1 wird nach Buchstabe f) der Inhalt der Buchstaben a) bis e) des bis-

herigen Absatzes 2 als  Buchstaben g) bis k) ergänzt  
- der bisherige Abs. 2 ist  zu streichen 
- die bisherigen Absätze 3 bis 7/8 werden zu 2 bis 6/7.“ 

 
Hauptamtlicher Erster Kreisbeigeordneter Dirk Oßwald begründet die 
Vorlage und spricht sich gegen den vorgetragenen Änderungsantrag aus. 
 
Co-Gruppenvorsitzender Dennis Stephan bittet als in einer Geschäfts-
ordnungsmeldung den Vorsitzenden darum, vor der Abstimmung festzu-
stellen, dass der Kreistag durch diese Satzung gegen die Freiheitlich-
demokratische Grundordnung verstößt. 
 
Stv. Kreistagsvorsitzender Peter Pilger teilt mit, dass er dieses nicht tun 
werde. Er verwahrt sich gegen den Vorwurf, dass der Kreistag und diese 
Satzung gegen die Freiheitlich-demokratische Grundordnung verstoßen 
würden, und ermahnt den Co-Gruppenvorsitzenden Dennis Stephan, 
solche Aussagen zu unterlassen.  
 
An  der weiteren Aussprache beteiligen sich die Kreistagsabgeordneten 
Reinhard Hamel und Maren Müller-Erichsen.  
 
Auf Nachfrage durch den stv. Kreistagsvorsitzenden Peter Pilger erklärt 
Kreistagsabgeordneter Reinhard Hamel, dass er folgenden Änderungs-
antrage stellt:  
 

„In § 3 Abs. 1 a sollen die Worte „je einem/einer Vertreter/in’ ersetzt werden 
durch die Worte ‚je zwei Vertreter/innen’“.  

 
Stv. Kreistagsvorsitzender Peter Pilger teilt mit, dass aufgrund der Be-
schlussfassung im Kreisausschuss am 27. Februar 2012 der Satzungs-
text überarbeitet und die Fassung vom 1. März 2012 mit der Kreis-
tagseinladung verschickt wurde. Im Kreistagsausschuss für Soziales, 
Jugend, Frauen, Integration, Gesundheit wurde auf Antrag der Kreis-
tagsabgeordneten Maren Müller-Erichsen § 3 Abs. 1 a des Satzungsent-
wurfes ersetzt durch die ursprüngliche Fassung (aus der interfraktionel-
len Arbeitsgruppe) mit dem Wortlaut:  
 

„(1)        Der Beirat für die Belange von Menschen mit Behinderungen soll mehr-
heitlich aus Mitgliedern bestehen, die zum Personenkreis der Menschen 
mit Behinderungen gehören.  
Er setzt sich zusammen aus: 
 
a)  je einem/einer Vertreter/in aus dem Personenkreis vom  

-           Menschen mit körperlicher Behinderung 
-           Menschen mit geistiger Behinderung (zuzüglich Assistenz) 
-           Menschen mit seelischer Behinderung 
-           Menschen mit Sinnesbehinderung; 

  diese werden jeweils von ihren Organisationen benannt.“ 
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Es wurde darüber hinaus zugesichert, bis zur Kreistagssitzung eine Stel-
lungnahme der Stabsstelle Recht zum Satzungsentwurf vom 1. März 
2012 vorzulegen.  Diese Stellungnahme der Stabsstelle Recht liegt nun 
vor. Folgende diesbezüglichen Änderungen wurden in dem Entwurf ein-
gearbeitet, der dem Haupt-, Finanz- und Rechtsausschuss vorlag: 
 

• Einfügung eines § 3 Abs. 8 mit dem Wortlaut:  
 

„Die Berufung der Beiratsmitglieder erfolgt durch den Kreisausschuss.“  
 
• Ersatz des Kommazeichens in § 7 Abs. 2 zwischen den Worten 

„schriftlich“ und „per Email“ durch das Wort „oder“.  
 
• Ersatz des Wortes „Stimmenhaltungen“ durch das Wort „Stimmenthal-

tungen“ in § 7 Abs: 4 Satz 3.  
 
Wegen der Einfügung des neuen § 3 Abs. 8, durch den der Kreisaus-
schuss über die Berufung entscheidet, wurde im Haupt-, Finanz- und 
Rechtsausschuss in § 3 Abs. 1 a das letzte Wort „benannt“ ersetzt durch 
das Wort „vorgeschlagen“. 
 
In dieser Fassung wurde heute ein Satzungstext mit Stand 23. März 
2012 vorgelegt. Hierzu liegen zustimmende Beschlussempfehlungen des 
Kreistagsausschusses für Soziales, Jugend, Frauen, Integration, Ge-
sundheit und Ehrenamt und des Haupt-, Finanz- und Rechtsausschusses 
vor.  
 
Stv. Kreistagsvorsitzender Peter Pilger lässt zunächst über den Ände-
rungsantrag des Kreistagsabgeordneten Reinhard Hamel (Linkes Bünd-
nis) abstimmen:  
 
Der Kreistag lehnt den Änderungsantrag des Kreistagsabgeordne-
ten Reinhard Hamel mit dem Wortlaut:  

 
„In § 3 Abs. 1 a sollen die Worte „je einem/einer Vertreter/in’ ersetzt 
werden durch die Worte ‚je zwei Vertreter/innen’“.  

ab. 
 
Für den Änderungsantrag stimmen die Gruppen von Die Linke und Piratenpartei sowie 
Kreistagsabgeordneter Reinhard Hamel (Linkes Bündnis); gegen den Antrag stimmen 
die Fraktionen von SPD, CDU, Bündnis 90/Die Grünen, FW, bei Stimmenthaltung der 
FDP-Gruppe.  
 
Stv. Kreistagsvorsitzender Peter Pilger lässt sodann über den Ände-
rungsantrag der FDP-Gruppe abstimmen:  
 
Der Kreistag lehnt den Änderungsantrag der FDP-Gruppe mit dem 
Wortlaut:  
 

„In § 3 sind folgende Änderungen vorzunehmen:  
- in § 3 Abs. 1 Buchstabe c) sind hinter dem Wort „Fraktionen“ die Worte 

„und Gruppen“ zu ergänzen 
- in § 3 Abs. 1 wird nach Buchstabe f) der Inhalt der Buchstaben a) bis e) 

des bisherigen Absatzes 2 als  Buchstaben g) bis k) ergänzt  
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- der bisherige Abs. 2 ist  zu streichen 
- die bisherigen Absätze 3 bis 7/8 werden zu 2 bis 6/7.“ 

 
ab.  
 
Für den Änderungsantrag stimmen die Gruppen von  FDP und Die Linke; gegen den 
Antrag stimmen die Fraktionen von SPD, CDU, Bündnis 90/Die Grünen, FW, die Grup-
pe Piratenpartei und der Kreistagsabgeordnete Reinhard Hamel (Linkes Bündnis).  
 
Sodann lässt stv. Kreistagsvorsitzender Peter Pilger über den Hauptan-
trag mit der geänderten Fassung der Satzung stand 23. März 2012, also 
noch den Beratungen im Haupt-, Finanz- und Rechtsausschuss, abstim-
men:  

  
Der Kreistag beschließt die als Anlage 4 beigefügte  
 

Satzung über die Einrichtung eines Beirates 
für die Belange von Menschen mit Behinderungen. 

 
 Die Beschlussfassung über die geänderte Vorlage erfolgt mehrheitlich bei Zustimmung 

durch die Fraktionen von SPD, CDU, Bündnis 90/Die Grünen, FW, gegen die Stimmen 
der Gruppe Piratenpartei, bei Stimmenthaltung der FDP-Gruppe und des Kreistagsab-
geordneten Reinhard Hamel (Linkes Bündnis). Die Gruppe Die Linke hat sich an der 
Abstimmung nicht beteiligt.  

  
Co-Gruppenvorsitzender Dennis Stephan bittet mit einer Geschäftsord-
nungsmeldung um eine 1-minütige Sitzungsunterbrechung.  
 
Die Kreistagssitzung wird von 19.06 Uhr bis 19.08 Uhr unterbrochen.  

 
  
10. Resolution zum Main-Lahn-Sieg-Express; 

hier: gemeinsamer Antrag der Fraktionen von SPD, Bündnis 90/ 
Die Grünen und FW vom 29. Februar 2012  

(Vorlage Nr. 0355/2012) 
  
 Kreistagsabgeordneter Alexander Wright begründet den Antrag.  

 
Stv. Kreistagsvorsitzender Peter Pilger teilt mit, dass eine zustimmende 
Beschlussempfehlung des Kreistagsausschusses für Arbeit, Wirtschaft, 
Kreisentwicklung, Energie und Verkehr vorliegt.   

  
Der Kreistag beschließt: 
 
Der Kreistag spricht sich für die Beibehaltung der Halte der 
Regionalbahnzüge der Hessischen Landesbahn auf allen 
Unterwegsstationen zwischen Gießen und Marburg aus.  
Der Landkreis Gießen appelliert an den RMV und den ZOV, die 
Stationshalte des Main-Lahn-Sieg-Expresses im Abschnitt Gießen - 
Marburg nicht zu verändern.  
 

 Die Beschlussfassung erfolgt mehrheitlich bei Zustimmung der Fraktionen von SPD, 
CDU, FW, der Gruppen von FDP und Die Linke, 11 Kreistagsabgeordneten der Fraktion 
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Bündnis 90/Die Grünen, 1 Kreistagsabgeordneten der Gruppe Piratenpartei und des 
Kreistagsabgeordneten Reinhard Hamel (Linkes Bündnis), gegen die Stimme eines 
Kreistagsabgeordneten der Gruppe Piratenpartei, bei Stimmenthaltung eines Kreistags-
abgeordneten der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen.  

  
Co-Gruppenvorsitzender Dennis Stephan erklärt durch Geschäftsord-
nungsmeldung, dass seine Gruppe Änderungsanträge vorgelegt habe, 
die aber von der Stabsstelle Kreisgremien und Öffentlichkeitsarbeit nicht 
kopiert worden seien. Deshalb sei bei der Abstimmung zu Tagesord-
nungspunkt 5 (Satzung über die Einrichtung eines Beirates für die Belange von Men-
schen mit Behinderungen; hier: geänderte Vorlage des Kreisausschusses vom 20. Feb-
ruar 2012/Vorlage Nr. 0351/2012) ein Änderungsantrag der Gruppe Die Linke 
nicht berücksichtigt worden. 
 
Stv. Kreistagsvorsitzender Peter Pilger erklärt, dass die eMail mit den 
Änderungsanträgen bei der Stabsstelle Kreisgremien und Öffentlichkeits-
arbeit erst eingegangen seien, als die Mitarbeiter bereits hier im Bürger-
haus Lollar die Kreistagssitzung vorbereiteten. Ein Änderungsantrag ha-
be ihm nicht vorgelegen und sei auch nicht mündlich vorgetragen wor-
den. 
 
Co-Gruppenvorsitzender Dennis Stephan meldet sich ein weiteres Mal 
zur Geschäftsordnung.  
 
Da sich der Co-Gruppenvorsitzende Dennis Stephan mehrfach die Bera-
tungen und sogar die Abstimmungen durch Geschäftsordnungsmeldun-
gen gestört hat, unterbricht stv. Kreistagsvorsitzender Peter Pilger die 
Sitzung des Kreistages von 19.13 Uhr bis 19.30 Uhr und beruft den Äl-
testenrat in den „Gemeinschaftsraum“ ein.  
 
Nach Wiedereintritt in die Tagesordnung erklärt stv. Kreistagsvorsitzen-
der Peter Pilger, der Ältestenrat habe festgestellt, dass das Abstim-
mungsverfahren zu Tagesordnungspunkt  5 (Satzung über die Einrichtung 
eines Beirates für die Belange von Menschen mit Behinderungen; hier: geänderte Vor-
lage des Kreisausschusses vom 20. Februar 2012/Vorlage Nr. 0351/2012) völlig kor-
rekt verlaufen sei.  

 
  
12. Hilfsmittel aus dem Verhütungsmittelfonds auch für Asylbewer-

ber/innen; 
hier: gemeinsamer Antrag der Fraktionen von SPD, Bündnis 90/ 

Die Grünen und FW vom 29. Februar 2012  
(Vorlage Nr. 0358/2012) 

  
 Kreisausländerbeiratsvorsitzender Tim van Slobbe beteiligt sich an de 

Aussprache. 
 
Co-Gruppenvorsitzender Dennis Stephan teilt mit, dass ein Änderungs-
antrag der Gruppe Die Linke zu diesem Antrag vorliegt und bittet den 
Vorsitzenden, den Text zu verlesen, da keine Kopien vorliegen.  
 
Stv. Kreistagsvorsitzender Peter Pilger teilt mit, dass zustimmende Be-
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schlussempfehlungen des Kreistagsausschusses für Soziales, Jugend, 
Frauen, Integration, Gesundheit und Ehrenamt und des Haupt-, Finanz- 
und Rechtsausschusses vorliege. Zuvor wurde bereits ein Votum des 
Kreisausländerbeirates eingeholt, der diesem Antrag ebenfalls zuge-
stimmt hat. Er verliest den Text des Änderungsantrages der Gruppe Die 
Linke mit folgendem Wortlaut. 
 

„Der Beschlusstext soll um folgenden Satz ergänzt werden: 
‚Die Mittel der Haushaltsstelle werden hierzu ausreichend erhöht.’“ 

 
An der weiteren Aussprache beteiligt sich Fraktionsvorsitzende Hiltrud 
Hofmann.  
 
Stv. Kreistagsvorsitzender Peter Pilger lässt zunächst über den Ände-
rungsantrag der Gruppe Die Linke abstimmen: 
 
Der Kreistag lehnt den Änderungsantrag der Gruppe Die Linke mit 
dem Wortlaut: 

„Der Beschlusstext soll um folgenden Satz ergänzt werden: 
‚Die Mittel der Haushaltsstelle werden hierzu ausreichend erhöht.’“ 

ab.  
 
Für den Änderungsantrag stimmt die Gruppe Die Linke, gegen den Antrag stimmen die 
Fraktionen von SPD, CDU, Bündnis 90/Die Grünen und FW sowie die Gruppen von 
FDP und Piratenpartei, bei Stimmenthaltung des Kreistagsabgeordneten Reinhard Ha-
mel.  

  
Der Kreistag beschließt: 
 
Der Personenkreis der die Berechtigung hat, Hilfsmittel zur Famili-
enplanung aus dem vom Landkreis Gießen in 2010 eingerichteten 
Verhütungsmittelfonds zu beantragen, wird um Bezieherinnen und 
Bezieher von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 
(AsylbLG) erweitert. 

 Die Beschlussfassung erfolgt einstimmig. 
 
  
13. Einrichtung eines Fahrgastbeirates für den Landkreis Gießen; 

hier: Gemeinsamer Antrag der Fraktionen von SPD, Bündnis90/ 
Die Grünen und FW vom 29. Februar 2012  

(Vorlage Nr. 0359/2012) 
  
 Vertagt. 
 
  
14. Kindergrundsicherung; 

hier: Antrag der Gruppe Die Linke vom 5. März 2012  
(Vorlage Nr. 0363/2012) 

  
 Co-Gruppenvorsitzende Christiane Plonka begründet den Antrag.  
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Fraktionsvorsitzende Hiltrud Hofmann begründet den Initiativantrag der 
Fraktionen von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FW mit dem Wortlaut  
 

„Der Kreistag möge beschließen: 
Der Jugendhilfeausschuss wird gebeten, im Rahmen der Berichterstat-
tung zur Sozialarbeit an Schulen folgendes Thema besonders zu erör-
tern: 
‚Auswirkungen von Kinderarmut im Schulalltag und Umgang damit unter 
dem Aspekt der gleichberechtigten Teilhabe’ 
Möglichkeiten (Best Practice, also positive Beispiele) und Schwierigkeiten 
(auch unbewusste Diskriminierungen) sollen dargestellt werden, soweit 
sie den Sozialarbeitern an Schulen bekannt sind.“, 
 

der in der Sitzung des Kreistagsausschusses für Soziales, Jugend, Frau-
en, Integration, Gesundheit und Ehrenamt auf Anregung des Kreistags-
abgeordneten Dr. Gerhard Noeske erweitert worden um folgenden Satz: 
 

„Im Kreistagsausschuss für Soziales, Jugend, Frauen, Integration, Ge-
sundheit und Ehrenamt soll über die diesbezügliche Beratung im Ju-
gendhilfeausschuss und das Bildungs- und Teilhabepaket berichtet wer-
den.“ 

 
ergänzt wurde. Sie beantwortet dabei eine Zwischenfrage des Co-
Gruppenvorsitzenden Dennis Stephan.  
 
Stv. Kreistagsvorsitzender Peter Pilger stellt fest, dass bei diesem Antrag 
der Beschlussantrag und die Begründung wieder nicht eindeutig vonein-
ander getrennt wurden. Er gehe jedoch davon aus, dass der eigentliche 
Beschlussantrag bei den Worten „Der Kreistag beschließt …..“ beginnt und 
mit den Worten „… Sommerpause stattfinden.“ endet.  Er macht weiter darauf 
aufmerksam, dass in der ersten Zeile der Ziffer 1 die offenen Punkte („…“) 
noch mit einem Wert versehen werden müssten, weil der Antrag ansons-
ten keinen Sinn ergebe. Er bittet die antragstellende Gruppe um eine 
entsprechende Stellungnahme.  
 
Co-Gruppenvorsitzende Christiane Plonka erklärt, dass der Betrag von 
„420,- €“ eingesetzt werden soll.  
 
Stv. Kreistagsvorsitzender Peter Pilger stellt fest, dass zum geänderten 
Initiativantrag eine zustimmende und zum Hauptantrag eine ablehnende 
Beschlussempfehlung vorliegt. Er lässt zunächst über den Initiativantrag 
der Fraktionen von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FW abstimmen: 

  
Der Kreistag beschließt: 
 
Der Jugendhilfeausschuss wird gebeten, im Rahmen der Berichter-
stattung zur Sozialarbeit an Schulen folgendes Thema besonders zu 
erörtern: 
 
‚Auswirkungen von Kinderarmut im Schulalltag und Umgang damit 
unter dem Aspekt der gleichberechtigten Teilhabe’ 
 
Möglichkeiten (Best Practice, also positive Beispiele) und Schwie-
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rigkeiten (auch unbewusste Diskriminierungen) sollen dargestellt 
werden, soweit sie den Sozialarbeitern an Schulen bekannt sind. 
 
Im Kreistagsausschuss für Soziales, Jugend, Frauen, Integration, 
Gesundheit und Ehrenamt soll über die diesbezügliche Beratung im 
Jugendhilfeausschuss und das Bildungs- und Teilhabepaket berich-
tet werden. 
 

 Die Beschlussfassung über den geänderten Initiativantrag erfolgt mehrheitlich bei Zu-
stimmung durch die Fraktionen von SPD, CDU, Bündnis 90/Die Grünen, FW sowie die 
Gruppen FDP und Die Linke und des Kreistagsabgeordneten Reinhard Hamel (Linkes 
Bündnis), gegen die Stimmen der Gruppe Piratenpartei.   
 
 

 Der Kreistag lehnt den geänderten Hauptantrag der Gruppe Die Lin-
ke vom 5. März 2012 bezüglich Kindergrundsicherung mit dem 
Wortlaut:  
 

„Der Kreistag möge beschließen: 
 
Der Kampf gegen Armut und der Kampf gegen die Auswirkungen von 
Armut insbesondere bei Kindern sind für uns Auftrag und Verpflichtung. 
Kinder sind die einzigen, immer unschuldigen Opfer. 
 
Um diese Umstände endlich abzustellen, entscheidet der Kreistag des 
Landkreises Gießen daher: 
 
1. Der Satz für Kinder von Eltern in Hartz IV wird angehoben auf den 

Betrag von 420,- €. 
Diese Leistung wird als freiwillige Leistung an die berechtigten El-
tern ausgezahlt. 
Diese Kosten trägt der Kreistag des Landkreises Gießen ganz 
bewusst. Wir sind ein Schwerpunktgebiet für die Erwerbslosen-
problematik und übernehmen diese Kosten, um deutschlandweit 
zum Vorbild für andere Kreise zu werden. 

 
2. Alle Kinder in unserem Landkreis sollen Anspruch auf eine För-

derung der Entwicklung ihrer Persönlichkeit haben, ohne durch 
finanzielle Benachteiligung in diesem Grundrecht beschnitten zu 
werden. Niemand hat das Recht zu entscheiden, wohin diese 
Entwicklung führen soll und auf welchem Weg das jeweilige Kind 
sich selbst entwickeln will. Wir unterstützen den Weg jedes Kin-
des und sorgen dafür, dass niemand den jungen Menschen darin 
beschneidet. 

 
3. Eine der wichtigsten verbliebenen Aufgaben unseres Landkreises 

ist die Trägerschaft für alle Schulen in unserem Verantwortungs-
bereich. Daher werden wir mit allen Schulleitern, Elternvertretern 
und Schülervertretern in unserem Verantwortungsbereich in ei-
nen bürgernahen, ergebnisoffenen Diskussionsprozess einstei-
gen, der eine sanktionsfreie und gleichberechtigte Teilhabe aller 
Schüler am Schulbetrieb ohne Rücksicht auf die finanzielle Situa-
tion ihrer Eltern sicher stellen soll. Eine erste Sitzung muss noch 
vor der parlamentarischen Sommerpause statt finden.“ 

ab. 
 
Für den geänderten Antrag stimmen die Gruppe Die Linke und der Kreistagsabgeordne-
te Reinhard Hamel (Linkes Bündnis), gegen den Antrag stimmen die Fraktionen von 
SPD, CDU, Bündnis 90/Die Grünen, FW sowie die Gruppen FDP und Piratenpartei.  
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15. Genehmigung des Kreishaushalts 2012 durch das Regierungspräsi-

dium Gießen  
und Haushaltssicherungskonzept des Landkreises Gießen zum 
Haushalt 2012; 
hier: Initiativantrag von Landrätin Anita Schneider vom  

22. März 2012 
(Vorlage Nr. 0375/2012) 

  
 Stv. Kreistagsvorsitzender Peter Pilger teilt mit, dass der dieser Tages-

ordnungspunkt rein vorsorglich auf der Tagesordnung der Kreistagssit-
zung und des Haupt-, Finanz- und Rechtsausschusses vorgesehen war, 
falls bis heute die Genehmigung des Kreishaushaltes 2012 tatsächlich 
eingehen sollte und dann die gegebenenfalls erforderlichen Beschlüsse 
dazu gefasst werden können. Er stellt fest, dass am 14. März 2012 zwar 
eine Verfügung des Regierungspräsidiums eingegangen ist, in der aller-
dings die Haushaltsgenehmigung versagt wurde. Dieses Dokument wur-
de am 14. und am 15. März 2012 an alle Gremienmitglieder per eMail 
weiter geleitet. Bereits in der Sitzung des Haupt-, Finanz- und 
Rechtsausschusses hat Landrätin Anita Schneider für den Kreisaus-
schuss einen Initiativantrag (Vorlage Nr. 0375/2012) vorgelegt, mit dem 
das am 12. Dezember 2012 vom Kreistag beschlossene Haushaltssiche-
rungskonzept für den Haushalt 2012 geändert werden soll, weil genau 
dieses in der Kritik der Haushaltsverfügung des Regierungspräsidiums 
stand. Der Haupt-, Finanz- und Rechtsausschuss hat bereits am 22. 
März 2012 hierüber beraten und heute – kurz vor der Kreistagssitzung – 
seine Sitzung in dieser Angelegenheit fortgesetzt.  
 
Hauptamtlicher Erster Kreisbeigeordneter Dirk Oßwald begründet den 
Initiativantrag.  
 
An der Aussprache beteiligen sich Kreistagsabgeordneter Heinz-Peter 
Haumann, der eine Zwischenfrage des Kreistagsabgeordneten Alexan-
der Wright beantwortet, Fraktionsvorsitzender Horst Nachtigall, Kreis-
tagsabgeordneter Dr. Sven Simon und Fraktionsvorsitzende Hiltrud Hof-
mann.  
 
Stv. Kreistagsvorsitzender Peter Pilger fragt nach der Beschussempfeh-
lung des Haupt-, Finanz- und Rechtsausschusses in dieser Angelegen-
heit.  
 
Der Vorsitzende des Haupt-, Finanz- und Rechtsausschusses, Kreis-
tagsabgeordneter Matthias Klose, teilt mit, dass der Haupt-, Finanz-, und 
Rechtsausschuss sich eine halbe Stunde vor der Kreistagssitzung getrof-
fen und seine Sitzung vom 22. März 2012 fortgesetzt hat. Es liegt eine 
zustimmende Beschlussempfehlung vor, wobei die Fraktionen von SPD, 
Bündnis 90/Die Grünen und FW für, und die CDU-Fraktion gegen den 
Initiativantrag gestimmt habe.  
 
Sodann lässt stv. Kreistagsvorsitzender Peter Pilger über den Initiativan-
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trag von Landrätin Anita Schneider abstimmen:  
 

 Der Kreistag beschließt in Abänderung seines Beschlusses vom 12. 
Dezember 2011 das Haushaltssicherungskonzept des Landkreises 
Gießen für das Haushaltsjahr 2012 in der als Anlage 5 beigefügten 
(aktualisierten) Fassung. 
 

 Die Beschlussfassung über den Initiativantrag von Landrätin Anita Schneider (Vorlage 
Nr. 0375/2012) erfolgt mehrheitlich bei Zustimmung durch die Fraktionen von SPD, 
Bündnis 90/Die Grünen und FW sowie die Gruppe Piratenpartei, gegen die Stimmen 
der CDU-Fraktion, der Gruppen FDP und Die Linke sowie des Kreistagsabgeordneten 
Reinhard Hamel (Linkes Bündnis) 
 
Da Co-Gruppenvorsitzender Dennis Stephan per Geschäftsordnungs-
meldung das Abstimmungsergebnis anzweifelt, wird die Abstimmung 
wiederholt, wobei der Schriftführer durch Auszählung das Abstimmungs-
ergebnis ermittelt. 
 
Stv. Kreistagsvorsitzender Peter Pilger stellt sodann das neu ermittelte 
Abstimmungsergebnis wie fest: 

Ja-Stimmen:         49 Stimmen 
Nein-Stimmen:      26 Stimmen 

 
Damit ist die Vorlage mehrheitlich beschlossen. 

 
  
17. Kommunaler Schutzschirm;  

hier: Dringlichkeitsantrag der CDU-Fraktion  vom 2. März 2012  
(Vorlage Nr. 0366/2012) 

  
 Stv. Kreistagsvorsitzender Peter Pilger teilt mit, dass hierzu im Haupt-, 

Finanz- und Rechtsausschusses von den Fraktionen von SPD, Bündnis 
90/Die Grünen und FW ein Initiativantrag vorgelegt wurde mit folgendem 
Wortlaut: 
 

„Der Kreistag möge beschließen: 
 
Ein Grundsatzbeschluss zur Beantragung von Entschuldungsleistungen und 
Zinsdiensthilfen nach dem Schutzschirmgesetz (SchuSG) ist nicht erforderlich. 
Vielmehr bedarf es eines Beschlusses zur weiteren Vorgehensweise, um fristge-
recht einen entsprechenden Antrag bis zum 29. Juni 2012 stellen zu können. 
 
Hierfür beschließt der Kreistag: 

 
1. Der Antrag auf Erhalt von Entschuldungsleistungen und Zinsdiensthilfen nach 

dem Schutzschirmgesetz und das auf der Basis des vom Kreistag beschlosse-
nen Haushaltssicherungskonzeptes 2012 beizufügende Konsolidierungspro-
gramm sind vor Abgabe des Antrages dem Haupt-, Finanz- und Rechtsaus-
schuss vorzulegen.  
 
Der Haupt-, Finanz- und Rechtsausschuss wird ermächtigt, über die Antrag-
stellung zu entscheiden.  
 

2. Der endgültige verbindliche Beschluss über die Teilnahme am Kommunalen 
Schutzschirm und die Zustimmung zu der mit dem Hessischen Finanzministe-
rium abzuschließende Vereinbarung bleibt dem Kreistag vorbehalten. 
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3. Der Kreistag des Landkreises Gießen äußert seinen Unmut über den Zeitplan 
des Gesetzgebungsverfahrens, der es den Landkreisen aufgrund des noch 
nicht beschlossenen Gesetzes, des jedoch bereits definierten Antragsschlus-
ses 29. Juni 2012, nicht ermöglicht, das Antragsverfahren nach Gesetzesbe-
schluss mit der gebotenen Gründlichkeit durchzuführen. 
 

4. Es wird hiermit nochmals festgestellt, dass ein Haushaltsausgleich mit eigenen 
Mitteln nicht möglich sein wird, da im Hinblick auf die Finanzierung der Aufga-
ben der Landkreise ein strukturelles Defizit dauerhaft existiert. Das Land wird 
aufgefordert, im Rahmen des Verfahrens zum Kommunalen Schutzschirm den 
Kommunalen Finanzausgleich dahingehend zu verändern, dass das strukturel-
le Defizit beseitigt wird und die Landkreise in die Lage versetzt werden, mittel-
fristig einen Haushaltsausgleich herzustellen.“ 

 
Dazu liegt eine zustimmende Beschlussempfehlung des Haupt-, Finanz- 
und Rechtsausschusses vor. Zum Hauptantrag der CDU-Fraktion liegt 
eine ablehnende Beschlussempfehlung des Haupt-, Finanz- und 
Rechtsausschusses vor.   
 
Kreistagsabgeordneter Matthias Klose begründet den Hauptantrag.  
 
Fraktionsvorsitzender Günther Semmler begründet den Initiativantrag.  
 
Stv. Kreistagsvorsitzender Peter Pilger erklärt eine Zwischenfrage des 
Co-Gruppenvorsitzenden Dennis Stephan zum Redebeitrag des Frakti-
onsvorsitzenden Günther Semmler wegen Missbrauchs der Kreistagsge-
schäftsordnung für unzulässig.   
 
An der weiteren Aussprache beteiligen sich Fraktionsvorsitzender Horst 
Nachtigall, stv. Fraktionsvorsitzender Dr. Gerhard Noeske, der eine Zwi-
schenfrage des Co-Gruppenvorsitzenden Dennis Stephan beantwortet, 
und Fraktionsvorsitzende Hiltrud Hofmann.  
 
Sodann lässt stv. Kreistagsvorsitzender Peter Pilger zunächst über den 
Initiativantrag der Fraktionen von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FW 
abstimmen:  

  
Der Kreistag beschließt: 
 
Ein Grundsatzbeschluss zur Beantragung von Entschuldungsleis-
tungen und Zinsdiensthilfen nach dem Schutzschirmgesetz 
(SchuSG) ist nicht erforderlich. Vielmehr bedarf es eines Beschlus-
ses zur weiteren Vorgehensweise, um fristgerecht einen entspre-
chenden Antrag bis zum 29. Juni 2012 stellen zu können. 
 
Hierfür beschließt der Kreistag: 
 
1. Der Antrag auf Erhalt von Entschuldungsleistungen und Zins-

diensthilfen nach dem Schutzschirmgesetz und das auf der Basis 
des vom Kreistag beschlossenen Haushaltssicherungskonzeptes 
2012 beizufügende Konsolidierungsprogramm sind vor Abgabe 
des Antrages dem Haupt-, Finanz- und Rechtsausschuss vorzule-
gen.  
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Der Haupt-, Finanz- und Rechtsausschuss wird ermächtigt, über 
die Antragstellung zu entscheiden.  

 
2. Der endgültige verbindliche Beschluss über die Teilnahme am 

Kommunalen Schutzschirm und die Zustimmung zu der mit dem 
Hessischen Finanzministerium abzuschließende Vereinbarung 
bleibt dem Kreistag vorbehalten. 

 
3. Der Kreistag des Landkreises Gießen äußert seinen Unmut über 

den Zeitplan des Gesetzgebungsverfahrens, der es den Landkrei-
sen aufgrund des noch nicht beschlossenen Gesetzes, des je-
doch bereits definierten Antragsschlusses 29. Juni 2012, nicht 
ermöglicht, das Antragsverfahren nach Gesetzesbeschluss mit 
der gebotenen Gründlichkeit durchzuführen. 

 
4. Es wird hiermit nochmals festgestellt, dass ein Haushaltsaus-

gleich mit eigenen Mitteln nicht möglich sein wird, da im Hinblick 
auf die Finanzierung der Aufgaben der Landkreise ein strukturel-
les Defizit dauerhaft existiert. Das Land wird aufgefordert, im 
Rahmen des Verfahrens zum Kommunalen Schutzschirm den 
Kommunalen Finanzausgleich dahingehend zu verändern, dass 
das strukturelle Defizit beseitigt wird und die Landkreise in die 
Lage versetzt werden, mittelfristig einen Haushaltsausgleich her-
zustellen. 

 
 Die Beschlussfassung über den Initiativantrag erfolgt mehrheitlich bei Zustimmung 

durch die Fraktionen von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FW sowie die Gruppe Die 
Linke und des Kreistagsabgeordneten Reinhard Hamel (Linkes Bündnis) und eines 
Kreistagsabgeordneten der Gruppe Piratenparten, gegen die Stimmen der CDU-
Fraktion und der FDP-Gruppe, bei Stimmenthaltung eines Kreistagsabgeordneten der 
Gruppe Piratenpartei. 
 

 Der Kreistag lehnt den Antrag der CDU-Fraktion vom 2. März 2012 
zum Kommunalen Schutzschirm (Vorlage Nr. 0366/2012) mit dem 
Wortlaut:  
 

„Der Kreistag möge beschließen: 
 
1.) Der Kreisausschuss des Landkreises Gießen wird beauftragt, un-

verzüglich ein Konsolidierungsprogramm auszuarbeiten und mit 
dem Hessischen Ministerium der Finanzen abzustimmen, welches 
die Anforderungen zur Inanspruchnahme des kommunalen 
Schutzschirmes erfüllt. Das Konsolidierungsprogramm wird in der 
nächsten Sitzungsrunde zur Beratung und Beschlussfassung vor-
gelegt. 

 
2.) Der Kreisausschuss wird weiterhin beauftragt, alle notwendigen 

Vorbereitungen zu einer fristwahrenden Beantragung von Ent-
schuldungsleistungen nach dem SchuSG zu treffen und diese in 
einer Entscheidungsvorlage ebenfalls in der nächsten Sitzungs-
runde zur Beratung und Beschlussfassung vorzulegen.“ 

ab. 
 
Für den Antrag stimmen die CDU-Fraktion und die FDP-Gruppe, gegen den Antrag 
stimmen die Fraktionen von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FW sowie die Gruppe 
Die Linke, Kreistagsabgeordneter Reinhard Hamel (Linkes Bündnis) und ein Kreistags-
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abgeordneter der Gruppe Piratenpartei, bei einer Stimmenthaltung eines Kreistagsab-
geordneten der Gruppe Piratenpartei.  

 
  
18. Resolution zur neuen RMV-Erlösverteilung;  

hier: gemeinsamer Dringlichkeitsantrag der Fraktionen von SPD,  
Bündnis 90/Die Grünen und FW vom 22. März 2012  

(Vorlage Nr. 0380/2012) 
  
 Stv. Kreistagsvorsitzender Peter Pilger teilt mit, dass hierzu eine zustim-

mende Beschlussempfehlung des Haupt-, Finanz- und Rechtsausschus-
ses vorliegt.  

  
Der Kreistag beschließt:  
 
Der Kreistag nimmt die finanzielle Lage der eigenwirtschaftlich fah-
renden Busunternehmen im Landkreis Gießen zur Kenntnis. Diesen 
droht eine Kürzung der Zahlungen um 18 Prozent und für das Jahr 
2011 eine Rückforderung um ca. 150.000 € (Brief vom 15. März 
2012). Diese Härten entstehen u. a. aufgrund der Erhebungsdaten 
aus dem Jahr 2010 und daraus möglicherweise resultierenden Ver-
änderungen der EAV-Abrechnung 2011.  
Der Kreisausschuss wird aufgefordert den Vorsitzenden des Auf-
sichtsrats Rhein-Main-Verkehrsverbund anzuschreiben und dafür zu 
werben, dass diese Entwicklung überprüft wird und wenn sie sich 
so bestätigt eine Beschlusslage im Aufsichtsrat RMV gefunden 
wird, die dazu beiträgt diese besonderen Härten abzufedern.  
 

 Die Beschlussfassung erfolgt mehrheitlich bei Zustimmung durch die Fraktionen von 
SPD, CDU, Bündnis 90/Die Grünen, FW sowie der Gruppe Die Linke und des Kreis-
tagsabgeordneten Reinhard Hamel (Linkes Bündnis), gegen die Stimmen der Gruppe 
Piratenpartei, bei Stimmenthaltung der FDP-Gruppe.  

 
  
16. Mitteilungen  
  
 Kreistagsvorsitzender Karl-Heinz Funck übernimmt um 20.49 Uhr wieder 

den Vorsitz. 
 

 • Kreistagsvorsitzender Karl-Heinz Funck erinnert aus gegebenem 
Anlass daran, dass die Entschädigungsanträge von den Kreis-
tagsabgeordneten bitte bei der Sitzungsassistenz spätestens zum 
Ende der Sitzung abgegeben werden sollen.  

 
• Kreistagsvorsitzender Karl-Heinz Funck teilt mit, dass durch die 

Änderung der Hessischen Gemeindeordnung und der Hessischen 
Landkreisordnung im Dezember 2011 auch die Schriftformerfor-
dernis für die Einladungen zu den Sitzungen der Kreisgremien 
weggefallen ist. Grundsätzlich ist es nun auch möglich, elektro-
nisch einzuladen oder einen Link zu den Einladungen (über 
www.lkgi.de / Parlamentsinformationssystem) zu versenden. Um die zu-
künftige Zusammenarbeit bezüglich des Einladungsversands zu 
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den Sitzungen der Kreisgremien optimal gestalten zu können, ist
zu Sitzungsbeginn ein entsprechendes Abfrageformular verteilt
worden. Es wird gebeten, dieses in den nächsten Wochen bei der
Stabsstelle Kreisgremien und Öffentlichkeitsarbeit abzugeben.

Kreista.qsvorsitzender Karl-Heinz Funck teilt mit, dass Herr Kreis-
tagsabgeordneter Isa Varli anstelle von Claus Spandau die CDU-
Fraktion im Kreistagsausschuss für Arbeit, Wirtschaft, Kreisent-
wicklung, Energie und Verkehr vertreten wird.

Kreistaqsvorsitzender Karl-Heinz Funck teilt mit, dass in der letz-
ten Sitzung des Ältestenrates am 29. Februar 2012 gewünscht
wurde, noch vor der Sommerpause einen ,parlamentarischen
Abend" durchzuführen. Hier befinde man sich derzeit in Planung
für den Zeitraum der letzten Sitzungsrunde vor den Sommerferien.

Hauptamtliche Kreisbeiqeordnete Dr. Christiane Schmahl teilt mit,
dass heute die Hinweisschilder zur Ausschilderung der Kreisver-
waltung angebracht wurden.

Kreistaqsvorsitzender Karl-Heinz Funck schließt die Sitzung des Kreistages um
20.56 Uhr.

Karl-Heinz Func
Kreistagsvorsitzer

Vorsitz bis 18.36 Uhr/TOP   und
wieder ab 20.49 Uhr/TOP 16

Iger
stv. Kreistagsvorsitzender

Vorsitz von 18.36 Uhr/TOP 11
bis 20.49 Uhr/TOP 16

Thoÿ.ÿ
Schriftführer
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Anlage 1 zur Niederschrift über die Sitzung des Kreistages am 26. März 2012  
 
Tagesordnung 
 

   Sitzungsteil A 
  
1. Eröffnung und Begrüßung 
  
2. Feststellung der Tagesordnung 
  
3. Fragestunde 
  

 
   Sitzungsteil B 
  
4. Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2010;  

hier: Vorlage des Kreisausschusses vom 26. Januar 2012 
Vorlage: 0336/2012 

  
6. Berichtsantrag zu Tierschutz, Tiergesundheitsschutz und Tiertransportkon-

trollen; 
hier: gemeinsamer Antrag der Fraktionen von SPD, Bündnis 90/ 

Die Grünen und FW vom 29. Februar 2012 
Vorlage: 0356/2012 

  
7. Berichtsantrag zur Situation des Öffentlichen Personennahverkehrs im 

Landkreis Gießen; 
hier: Antrag der Gruppe Die Linke vom 5. März 2012 
Vorlage: 0362/2012 

  
11. Wöchentliche Leerung von Bioabfalltonnen in der warmen Jahreszeit; 

hier: gemeinsamer Antrag der Fraktionen von SPD, Bündnis 90/ 
Die Grünen und FW vom 29. Februar 2012 

Vorlage: 0357/2012 
  

 
 

   Sitzungsteil C 
  
8. vertagt 
  
9. Historischer und vorgeschichtlicher Bergbau im Landkreis Gießen - "Risi-

ken erkennen und bekämpfen"; 
hier: Antrag der Gruppe Die Linke vom 16. Januar 2012 
Vorlage: 0329/2012 

  
5. Satzung über die Einrichtung eines Beirates für die Belange von Menschen 

mit Behinderungen; 
hier: geänderte Vorlage des Kreisausschusses vom 20. Februar 2012 
Vorlage: 0351/2012 
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10. Resolution zum Main-Lahn-Sieg-Express; 

hier: gemeinsamer Antrag der Fraktionen von SPD, Bündnis 90/ 
Die Grünen und FW vom 29. Februar 2012 

Vorlage: 0355/2012 
  
12. Hilfsmittel aus dem Verhütungsmittelfonds auch für Asylbewerber/innen; 

hier: gemeinsamer Antrag der Fraktionen von SPD, Bündnis 90/ 
Die Grünen und FW vom 29. Februar 2012 

Vorlage: 0358/2012 
  
13. vertagt 
  
14. Kindergrundsicherung; 

hier: Antrag der Gruppe Die Linke vom 5. März 2012 
Vorlage: 0363/2012 

  
15. Genehmigung des Kreishaushalts 2012 durch das Regierungspräsidium 

Gießen  
und Haushaltssicherungskonzept des Landkreises Gießen zum Kreis-
haushalt 2012; 
hier: Initiativantrag von Landrätin Anita Schneider vom 22. März 2012  
(Vorlage Nr. 0375/2012) 

  
17. Kommunaler Schutzschirm; 

Hier: Dringlichkeitsantrag der CDU-Fraktion vom 2. März 2012  
(Vorlage Nr. 0366/2012) 

  
18. Resolution zur neuen RMV-Erlösverteilung; 

hier: gemeinsamer Dringlichkeitsantrag der Fraktionen von SPD,  
Bündnis 90/Die Grünen und FW vom 22. März 2012  

(Vorlage Nr. 0380/2012) 
  
16. Mitteilungen 
 



Anlage 2 zur Niederschrift über die 7. Sitzung des Kreistages am 26. März 2012

7. Sitzung des Kreistages am 26. März 2012
- Beschlussempfehlungen der beteiligten Fachausschüsse -

Zu TOP 4
(Vorlage Nr. 0336/2012):

Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2010  

Haupt-, Finanz- und              
Rechtsausschuss:

Änderungsanträge:             keine

Abstimmung: Zustimmung (einstimmig)

Zu TOP 5
(Vorlage Nr. 0351/2012):

Satzung über die Einrichtung eines Beirates für
die Belange von Menschen mit Behinderungen

Kreistagsausschuss für Soziales,
Jugend, Frauen, Integration,
Gesundheit und Ehrenamt:

Änderungsanträge:
Mit den Änderungen im Satzungsentwurf, Stand:
1. März 2012

Kreistagsabgeordnete Maren Müller-Erichsen stellt den
Antrag, dass § 3 Abs. 1 a der Altfassung wieder
verwendet werden soll:

„(1)  Der Beirat für die Belange von Menschen mit
Behinderungen soll mehrheitlich aus Mitgliedern
bestehen, die zum Personenkreis der Menschen
mit Behinderungen gehören.
Er setzt sich zusammen aus

a)   je einem/einer Vertreter/in aus dem
Personenkreis  von

-           Menschen mit körperlicher Behinderung
-           Menschen mit geistiger Behinderung

(zzgl. Assistenz)
-           Menschen mit seelischer Behinderung
-           Menschen mit Sinnesbehinderung;
diese werden jeweils von ihren Organisationen
benannt.“

Kreistagsabgeordneter Harald Scherer stellt folgende
Anträge, die mangels Antragsrecht (da nur beratendes
Mitglied) als „Anregungen“ betrachtet werden:

 Die Stabsstelle Recht soll bis zur
Kreistagssitzung am 26. März 2012 eine
rechtliche Stellungnahme zur Satzungsfassung
vom 1. März 2012 vorlegen.

Landrätin Anita Schneider und hauptamtlicher Erster
Kreisbeigeordneter Dirk Oßwald sagen dies zu.

 Keine Differenzierung der Beiratsmitglieder
zwischen beratenden und stimmberechtigten
Mitgliedern.



Diese Anregung wird von keinem der
stimmberechtigten Ausschussmitglieder
übernommen, daher findet keine Abstimmung statt.

Abstimmung 
über den
Änderungsantrag der
Kreistagsabgeordnete
n Frau
Müller-Erichsen:

Zustimmung (einstimmig)

Abstimmung über
den geänderten
Hauptantrag:

Zustimmung (einstimmig
bei 3 Stimmenthaltungen)

Haupt-, Finanz- und              
Rechtsausschuss:

Änderungsanträge:

Die im Fachausschuss erbetene Stellungnahme der
Stabsstelle Recht (Anlage 1 a) liegt vor. Folgende
diesbezüglichen Änderungen (und die
Änderungswünsche aus dem Fachausschuss) wurden in
dem Entwurf Stand 21. März 2012 (Anlage  1 b)
eingearbeitet:

 Einfügung eines § 3 Abs. 8 mit dem Wortlaut:

„Die Berufung der Beiratsmitglieder erfolgt
durch den Kreisausschuss.“

 Ersatz des Kommazeichens in § 7 Abs. 2
zwischen den Worten „schriftlich“ und „per
Email“ durch das Wort „oder“.

 Ersatz des Wortes „Stimmenhaltungen“ durch
das Wort „Stimmenthaltungen“ in § 7 Abs: 4
Satz 3.

Hauptamtlicher Erster Kreisbeigeordneter Dirk Oßwald
bittet darum, wegen der Einfügung des § 3 Abs. 8, durch
den der Kreisausschuss über die Berufung entscheidet,
in § 1 Abs. 3 a das letzte Wort „benannt“ zu ersetzen
durch das Wort „vorgeschlagen“.

Dieser Änderungsvorschlag ist in die Änderung
eingeflossen

Kreistagsabgeordneter Reinhard Hamel bittet darum, in
§ 3 Abs. 1 das Wort „soll“ durch das Wort „besteht“ zu
ersetzen und das Wort „bestehen“ zu streichen.

Diese Anregung wird von keinem der
stimmberechtigten Ausschussmitglieder
übernommen, daher findet keine Abstimmung statt.

Abstimmung über
den geänderten
Hauptantrag:

Zustimmung (einstimmig)

Zu TOP 8
(Vorlage Nr. 0321/2012):

Bürgeranleihen 



Haupt-, Finanz- und              
Rechtsausschuss:
(12. Dezember 2011)

Änderungsanträge:
Haushaltsänderungsantrag des Kreistagsabgeordneten
Reinhard Hamel zu div. Produkten –
Investitionsvorhaben Nr. 0217/2011-8.

Ausschussvorsitzender Matthias Klose und Landrätin
Anita Schneider schlagen vor, zunächst den Bericht des
Portfoliobeirates in der nächsten Sitzungsrunde
abzuwarten und diesen Antrag nicht als
Haushaltsänderungsantrag, sondern als Sachantrag zu
betrachten, über den danach abgestimmt werden sollte.

Kreistagsabgeordneter Reinhard Hamel ist mit dem
Verfahrensvorschlag einverstanden.

Abstimmung: Keine Abstimmung

Haupt-, Finanz- und              
Rechtsausschuss:
(13. Februar 2012)

Verfahrensanträge:

Fraktionsvorsitzende Hiltrud Hofmann empfiehlt, den
Antrag so lange zurückzustellen, bis rechtlich geprüft ist,
ob Bürgeranleihen bei hessischen Landkreisen
überhaupt zulässig sind.

Kreistagsabgeordneter Reinhard Hamel signalisiert als
Antragsteller Zustimmung zum Verfahren.

Abstimmung: Keine Abstimmung

Haupt-, Finanz- und              
Rechtsausschuss:
(22. März 2012)

Änderungsanträge:

Da noch keine Mitteilung der Aufsichtsbehörde vorliegt,
wird der Tagesordnungspunkt im Haupt-, Finanz- und
Rechtsausschuss am 22. März 2012 und auch im
Kreistag am 26. März 2012 vertagt.

Abstimmung: Keine Abstimmung

Zu TOP 9
(Vorlage Nr. 0329/2012):

Historischer und vorgeschichtlicher Bergbau im
Landkreis Gießen - Risiken erkennen und
bekämpfen  

Kreistagsausschuss für
Kreistagsausschuss für Umwelt,
Naturschutz und Abfallwirtschaft:
(13. Februar 2012)

Änderungsanträge:               keine

Abstimmung: Ablehnung (einstimmig)

Zu TOP 10
(Vorlage Nr. 0355/2012):

Resolution zum Main-Lahn-Sieg-Express

Kreistagsausschuss für Arbeit,
Wirtschaft, Kreisentwicklung,
Energie und Verkehr:

Änderungsanträge:               keine

Abstimmung: Zustimmung (einstimmig)



Zu TOP 11
(Vorlage Nr. 0357/2012):

Wöchentliche Leerung von Bioabfalltonnen in
der warmen Jahreszeit 

Haupt-, Finanz- und              
Rechtsausschuss:

Änderungsanträge:           keine

Abstimmung: Zustimmung (einstimmig)

Zu TOP 12
(Vorlage Nr. 0358/2012):

Hilfsmittel aus dem Verhütungsmittelfonds auch
für Asylbewerber/innen

Kreisausländerbeirat: Änderungsanträge:              keine      

Abstimmung: Zustimmung (einstimmig)

Kreistagsausschuss für Soziales,
Jugend, Frauen, Integration,
Gesundheit und Ehrenamt:

Änderungsanträge:               keine

Abstimmung: Zustimmung (einstimmig)

Haupt-, Finanz- und
Rechtsausschuss:

Änderungsanträge:             keine

Abstimmung:   Zustimmung (einstimmig)

Zu TOP 13
(Vorlage Nr. 0359/2012):

Einrichtung eines Fahrgastbeirates für den
Landkreis Gießen

Kreistagsausschuss für Arbeit,
Wirtschaft, Kreisentwicklung,
Energie und Verkehr:

Verfahrensanträge:
Wegen auftauchender Fragen (z.B. zu Kosten- und
Sitzungsfrequenz des Fahrgastbeirates) sichert
Landrätin Anita Schneider eine entsprechende
Beantwortung zu. Der Antrag soll um eine Sitzungsrunde
vertagt werden.

Abstimmung: Keine Abstimmung

Zu TOP 14
(Vorlage Nr. 0363/2012):

Kindergrundsicherung 

Kreistagsausschuss für Soziales,
Jugend, Frauen, Integration,
Gesundheit und Ehrenamt:

Änderungsanträge:
Initiativantrag der Fraktionen von SPD, Bündnis 90/Die
Grünen und FW vom 14. März 2012 (Anlage  2) mit dem
Wortlaut:

„Der Kreistag möge beschließen:
Der Jugendhilfeausschuss wird gebeten, im Rahmen der
Berichterstattung zur Sozialarbeit an Schulen folgendes
Thema besonders zu erörtern:
‚Auswirkungen von Kinderarmut im Schulalltag und
Umgang damit unter dem Aspekt der gleichberechtigten
Teilhabe’
Möglichkeiten (Best Practice, also positive Beispiele)



und Schwierigkeiten (auch unbewusste
Diskriminierungen) sollen dargestellt werden, soweit sie
den Sozialarbeitern an Schulen bekannt sind“.

Kreistagsabgeordneter Dr. Gerhard Noeske bittet um
folgende Ergänzung im Initiativantrag:

„Im Kreistagsausschuss für Soziales, Jugend,
Frauen, Integration, Gesundheit und Ehrenamt
soll über die diesbezügliche Beratung im
Jugendhilfeausschuss und das Bildungs- und
Teilhabepaket berichtet werden.“,

die von den Fraktionen von SPD, Bündnis 90/Die
Grünen und FW übernommen wird.

Abstimmung über
den geänderten
Initiativantrag:

Zustimmung (einstimmig)

Abstimmung über
den unveränderten
Hauptantrag:

Ablehnung (einstimmig)

Zu TOP 15 Genehmigung des Kreishaushaltes 2012 durch
das Regierungspräsidium Gießen

Haupt-, Finanz- und
Rechtsausschuss:

Änderungs- und Verfahrensanträge:
Landrätin Anita Schneider legt für den Kreisausschuss
einen Initiativantrag (Vorlage 0375/2012) vor, mit dem
das am 12. Dezember 2012 vom Kreistag beschlossene
Haushaltssicherungskonzept für den Haushalt 2012
geändert werden soll.
Dieser hat folgenden Wortlaut:

„Der Kreistag beschließt in Abänderung seines
Beschlusses vom 12. Dezember 2011 das
Haushaltssicherungskonzept des Landkreises
Gießen für das Haushaltsjahr 2012 in der als
Anlage beigefügten (aktualisierten) Fassung.“

Kreistagsabgeordneter Heinz-Peter Haumann bittet
darum, heute keine Beschlussempfehlung zu diesem
Initiativantrag abzugeben.

Diese Sitzung des Haupt-, Finanz- und
Rechtsausschusses wird zu dieser Angelegenheit
am Montag, dem 26. März 2012 um 17.30 Uhr im
Sitzungssaal des Kreistages (großer Saal des
Kulturzentrum am Schlosspark in
Buseck-Großen-Buseck) fortgesetzt.

Abstimmung über
den Initiativantrag von
Landrätin Anita
Schneider:

Keine Abstimmung



Zu TOP 17
(Vorlage Nr. 0366/2012):

Dringlichkeitsantrag Kommunaler Schutzschirm

Haupt-, Finanz- und
Rechtsausschuss:

Änderungsanträge:

Die Fraktionen von  SPD, Bündnis 90/Die Grünen und
FW legen folgenden Initiativantrag (Anlage 3) vor:

„Der Kreistag möge beschließen:

Ein Grundsatzbeschluss zur Beantragung von
Entschuldungsleistungen und Zinsdiensthilfen nach dem
Schutzschirmgesetz (SchuSG) ist nicht erforderlich.
Vielmehr bedarf es eines Beschlusses zur weiteren
Vorgehensweise, um fristgerecht einen entsprechenden
Antrag bis zum 29. Juni 2012 stellen zu können.

Hierfür beschließt der Kreistag:

1. Der Antrag auf Erhalt von Entschuldungsleistungen
und Zinsdiensthilfen nach dem Schutzschirmgesetz
und das auf der Basis des vom Kreistag
beschlossenen Haushaltssicherungskonzeptes 2012
beizufügende Konsolidierungsprogramm sind vor
Abgabe des Antrages dem Haupt-, Finanz- und
Rechtsausschuss vorzulegen.

Der Haupt-, Finanz- und Rechtsausschuss wird
ermächtigt, über die Antragstellung zu entscheiden.

2. Der endgültige verbindliche Beschluss über die
Teilnahme am Kommunalen Schutzschirm und die
Zustimmung zu der mit dem Hessischen
Finanzministerium abzuschließende Vereinbarung
bleibt dem Kreistag vorbehalten.

3. Der Kreistag des Landkreises Gießen äußert seinen
Unmut über den Zeitplan des
Gesetzgebungsverfahrens, der es den Landkreisen
aufgrund des noch nicht beschlossenen Gesetzes,
des jedoch bereits definierten Antragsschlusses 29.
Juni 2012, nicht ermöglicht, das Antragsverfahren
nach Gesetzesbeschluss mit der gebotenen
Gründlichkeit durchzuführen.

4. Es wird hiermit nochmals festgestellt, dass ein
Haushaltsausgleich mit eigenen Mitteln nicht möglich
sein wird, da im Hinblick auf die Finanzierung der
Aufgaben der Landkreise ein strukturelles Defizit
dauerhaft existiert. Das Land wird aufgefordert, im
Rahmen des Verfahrens zum Kommunalen
Schutzschirm den Kommunalen Finanzausgleich
dahingehend zu verändern, dass das strukturelle
Defizit beseitigt wird und die Landkreise in die Lage
versetzt werden, mittelfristig einen Haushaltsausgleich
herzustellen.“

Kreistagsabgeordneter Matthias Klose bittet um
getrennte Abstimmung der einzelnen Positionen des
Initiativantrages der Fraktionen von SPD, Bündnis 90/Die



Grünen und FW.

Abstimmung über
Ziffer 1 des
Initiativantrages:

Abstimmung über
Ziffer 2 des
Initiativantrages:

Abstimmung über
Ziffer 3 des
Initiativantrages:

Abstimmung über
Ziffer 4 des
Initiativantrages:

Abstimmung über
den gesamten
Initiativantrages
(wegen der
Einleitungsformel):

Abstimmung über
den
Dringlichkeitsantrag (=
Hauptantrag):

Zustimmung (einstimmig)

Zustimmung (einstimmig)

Zustimmung (mehrheitlich
bei Zustimmung der Fraktionen
von SPD, Bündnis 90/Die
Grünen und FW; bei Ablehnung
durch die CDU-Fraktion)

Zustimmung (einstimmig)

Zustimmung (einstimmig bei
Stimmenthaltung der
CDU-Fraktion)

Ablehnung (mehrheitlich bei
Zustimmung durch die
CDU-Fraktion; Ablehnung durch
die Fraktionen von SPD,
Bündnis 90/Die Grünen und
FW)

Zu TOP 18
(Vorlage Nr. 0380/2012):

Dringlichkeitsantrag Resolution zur neuen
RMV-Erlösverteilung

Haupt-, Finanz- und
Rechtsausschuss:

Änderungsanträge:
(Wurde zu Sitzungsbeginn ausgelegt, Anlage 3)

Abstimmung über
die Dringlichkeit:

Abstimmung über
den
Dringlichkeitsantrag:

Zustimmung (einstimmig)

Zustimmung (einstimmig)



Anlage 3a zur Niederschrift über die 7. Sitzung des Kreistages am 26. März 2012

7. Sitzung des Kreistages am 26. März 2012
- Fragen zur Fragestunde -

Frage des Kreistagsabgeordneten Hans-Jürgen Becker: 

Vorbemerkung: 
In den letzten Tagen und Wochen war in der Presse viel über den Sporthallenneubau an der
Anne-Frank-Schule in Linden zu lesen.

Wieweit sind die Planungen für die Sporthalle der
Anne-Frank-Schule in Linden, worauf ist gegebenenfalls die
Verzögerung zurückzuführen und wie gedenkt der
Kreisausschuss, zukünftig den Sportunterricht für die vier
Schulen in Linden sicher zu stellen, wenn die angestrebten
Vereinbarungen nicht zu Stande kommen?

Zusatzfrage: 
Ist es möglich den Schulausschussmitgliedern bestehende  Vertragsunterlagen
mit Städten, Kommunen und Vereinen über Nutzungsgebühren in eigenen und
nicht kreiseigenen Sporthallen und Schwimmbädern zur Verfügung zu stellen?

nachrichtlich:

Gemäß § 33 Abs. 2 der Kreistagsgeschäftsordnung und 
§ 29 Abs. 2 Satz 4 HKO zurück gewiesene Fragen: 

 Frage der Kreistagsabgeordneten Christiane Plonka zu „Einstiegsfragen des
Jobcenters zum Migrationshintergrund“

 Frage der Kreistagsabgeordneten Christiane Plonka zum „Verkauf der
Nassauischen Heimstätte“

 Frage der Kreistagsabgeordneten Christiane Plonka zum
„Informationsaufwand zum SGB-II-Anspruch von ALG-I-Beziehern“

Die einzelnen Fragen und die Ablehnungsgründe sind aus der Anlage ersichtlich.
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Ihre Fragen zur Fragestunde für die Kreistagssitzung am 26. März 2012 
 
Sehr geehrte Frau Plonka,  
 
leider müssen Ihre Fragen zur Fragestunde für die Kreistagssitzung am 26. März 2012 zurück 
gewiesen werden, weil diese nicht den Erfordernissen des § 32 Abs. 2 und 3 der Kreistagsge-
schäftsordnung entsprechen.  
 
Jede/r Kreistagsabgeordnete ist nach § 32 Abs. 2 der Kreistagsgeschäftordnung be-
rechtigt, in der Fragestunde bis zu zwei Fragen und je bis zu zwei Zusatzfragen an den 
Kreisausschuss zu stellen, die kurz und bestimmt zu halten sind. Die Fragen dürfen nur 
aus je einem Fragesatz bestehen und keine Wertung enthalten. 
 
Nach § 32 Abs. 3 der Kreistagsgeschäftordnung sind die Fragen dem Büro des Kreista-
ges spätestens 7 Tage vor der nächsten Plenarsitzung schriftlich einzureichen. Die 
Schriftform kann durch die elektronische Form ersetzt werden.  
 
 

1. Zum Umfang Ihrer Fragen: 
 
Ihre „Frage“ zu den „Einstiegsfragen des Jobcenters zum Migrationshintergrund“ be-
steht eigentlich aus insgesamt 4 bis 5  Fragen, die man aber theoretisch zusammen 
fassen könnte als 1. Frage mit zwei Zusatzfragen, wobei aber die Regelung „nur aus 
einem Fragesatz“ dabei sehr gedehnt würde.  
 
Ihre Frage zum „Verkauf der Nassauischen Heimstätte“ besteht aus zwei Fragen, die 
man aber theoretisch als 2. Frage mit Zusatzfrage werden könnte. 
 

 
Kreistagsabgeordnete  
Christiane Plonka 
Ludwig-Richter-Straße 31 
 
35396 Gießen 
 

Stabsstelle: Kreisgremien und Öffentlichkeitsarbeit 
Name:  Thomas Euler 
Zimmer:  F209 
Anschrift:  Riversplatz 1-9 
  35394 Gießen 
  Gebäude F (2. Obergeschoss)  
Telefon:  0641 9390-1530  
Fax:  0641 9390-1787 
E-Mail:  thomas.euler@lkgi.de 

Der Kreistag 



 

...3 

Ihre Frage zum „Informationsaufwand zum SGB-II- Anspruch von ALG-I-Beziehern“ be-
steht aus einer Frage.  
 
Zulässig sind pro Kreistagsabgeordneten aber nur maximal 2 Fragen mit jeweils maxi-
mal 2 Zusatzfragen. Sie müssten sich entscheiden, welche Frage wegfallen müsste.  
 
 

2. Wertung  
 

Ihre Frage zu den „Einstiegsfragen des Jobcenters zum Migrationshintergrund“ enthält 
die Wertung: „Das erinnert uns an dunkle Zeiten.“  und ist somit unzulässig. 
 

 
3. zur Eingangsfrist  

 
Ein erstes eMail „Failure Notice“ mit dem Inhalt: „Sorry, we were unabele to deliver your mes-
sage to the following address: …..“ und mit undefinierbarem Inhalt (einer umfangreichen An-
einanderreichung von Zeichen) und ohne jede Anlage ist hier in einem anscheinend 
erneut weiter geleitetem Zustand am 20. März 2012 um 00:27 Uhr eingegangen. Erst-
mals ist laut eMail-Protokoll diese eMail wohl zwar von Ihnen am 19. März 2012 um 
23.51 Uhr versandt, aber erst am 20. März 2012 um 0:26 Uhr vom YAHOO-Server an 
den Server von EKOM21 geschickt worden. Diese eMail wurde vom System mit Feh-
lermeldung an Sie zurück geschickt. Um 0:27 Uhr erfolgt der Eingang der Fehlermel-
dung auch auf dem Server des Landkreises Gießen, allerdings in der oben beschriebe-
nen Form, also als reine Fehlermeldung. Dies teilten wir Ihnen heute Morgen um 7:42 
Uhr per eMail mit.  
 
Die eigentliche eMail mit den Fragen als Anlagen ist auf dem Server des Landkreises 
Gießen erst am 20. März 2012 um 7:48 Uhr eingegangen, und damit nicht mehr fristge-
recht. Laut Mail-Protokoll ist diese eMail auch erst am Morgen des 20. März 2012 vom 
YAHOO-Server um 7:46 Uhr über den Server von EKOM21 an den Server vom Land-
kreis Gießen geschickt worden.  
 
Es gilt der Eingang beim Landkreis Gießen, und dieser ist eindeutig erst am 20. März 
2012 und damit nicht mehr fristgerecht im Sinne des § 32 Abs. 3 Satz 1  der Kreistags-
geschäftsordnung 
 
 

4. zur grundsätzlichen Zulässigkeit von Anfragen 
 
Zu schriftlichen Anfragen gemäß § 29 Abs. 2 HKO, die bei dem Landkreis Gießen über 
die Fragestunde organisiert werden,  steht im HKO-Kommentar Sommer in KVR He 
folgendes:  
 

Als weiteres Überwachungsinstrument nennt § 29 Abs. 2 Satz 4 HKO schriftliche Anfragen. 
(…) Eine Grenze für die Zulässigkeit von Anfragen ergibt sich allerdings aus dem Sinn und 
Zweck dieses Instrumentes, nämlich der Überwachung der gesamten Verwaltung des 
Landkreises. Insofern muss sich ihr Inhalt im Rahmen dessen bewegen, was vorstehend in 
Erl. 27 zum Gegenstand der Überwachungsfunktion ausgeführt wurde. Erfasst sind also alle 
Angelegenheiten der Verwaltung des Landkreises einschließlich der Weisungsaufgaben (vgl. 
hierzu auch Hess. VGH, HSGZ 1987 S. 361), nicht dagegen Aufgaben, die dem Landrat als 
Behörde der Landesverwaltung obliegen. Darüber hinaus liegt es außerhalb der Zulässig-



 

 

keitsgrenzen, Anfragen zu stellen, die Fragen der Bundes- und Landespolitik bzw. der Ver-
waltung dieser Ebenen, der Gesellschaft im Allgemeinen oder der persönlichen Verhältnisse 
Dritter (vgl. hierzu hinsichtlich der Gemeindeebene VG Gießen, NVwZ-RR 2003 S. 378 f., LS 
3: „Die Möglichkeit des Abschlusses einer privaten Versicherung durch den Oberbürgermeis-
ter für den Fall einer von ihm beantragten Entlassung zum Ausgleich etwaiger Nachteile bei 
der Versorgung berührt weder Aufgaben des Magistrats noch der Stadtverordnetenversamm-
lung.“) zum Gegenstand haben und deren Beantwortung lediglich dem privaten Informations-
interesse des Kreistagsabgeordneten dient. Mit anderen Worten: Es ist nicht statthaft, das An-
fragerecht als allgemeine Informationsquelle nutzbar zu machen, vielmehr muss immer ein 
Zusammenhang zur Wahrnehmung der Überwachungsfunktion bestehen. Eine weitere Gren-
ze ergibt sich aus allgemeinen Rechtsgrundsätzen; unzulässig sind deshalb rechtsmiss-
bräuchliche Fragen, Scheinfragen ohne jeglichen realen Hintergrund, aber auch „Fragen ins 
Blaue hinein“, die allein auf eine allgemeine Ausforschung gerichtet sind (vgl. VGH Mann-
heim, HSGZ 2001 S. 390 ff., 391 mit weit. Nachw.). Ob die Ausnutzung des Fragerechts 
durch einen Kreistagsabgeordneten im vorgenannten Sinne missbräuchlich ist, ist im Einzel-
fall unter Berücksichtigung von Sinn und Zweck der Überwachungskompetenz zu entschei-
den. Schließlich wird es als missbräuchliches Gebrauchmachen vom Anfragerecht angese-
hen, wenn die Beantwortung einer Anfrage einen so hohen Verwaltungsaufwand erforderte, 
dass die Kreisverwaltung – und sei es auch nur in bestimmten Bereichen – lahmgelegt würde 
(vgl. entsprechend für die Gemeindeebene Adrian/Coburger-Becker, a. a. O., S. 28).  

 
Da der Landkreis nur sehr rudimentär mit Fragen der Wohnungspolitik befasst ist, dient 
Ihre Frage hinsichtlich der Nassauischen Heimstätte daher nicht zur Überwachung der 
Verwaltung bzw. des Kreisausschusses. Insbesondere gehört es nicht zu den Aufgaben 
der Landkreis-Verwaltung, detaillierte Übersichten über den Wohnungsmarkt im Gebiet 
des Landkreises zu erstellen und vorzuhalten. 
 
Auch die Fragen zum Jobcenter sind strittig hinsichtlich ihrer Geeignetheit zur Überwa-
chung des Kreisausschusses und seiner Verwaltung. Da das Jobcenter Gießen jedoch 
eine gemeinsame Einrichtung mit dem Landkreis Gießen ist, würden diese Fragen zu-
gelassen, wenn die unter 1 bis 3 genannten Gründe dem nicht entgegen stehen wür-
den. 
 
Dieses Schreiben wurde mit dem Kreistagsvorsitzenden Karl-Heinz Funck telefonisch 
voll und ganz abgestimmt. 
  
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
 
 
 
Thomas Euler 
 



Anlage 3 b zur Niederschnft uber die Sitzung des Kreßtages am 26 Marz 2012

Anfrage von Hans-Jurgen Becker zur Kreistagssltzung am 26 03.2012

Vorbemerkung
In den letzten Tagen und Wochen war m der Presse wel uber den Sporthallenneubau an der
Anne-Frank-Schule m Lmden zu lesen

Hierzu meine Fragen

1   Wieweit sind die Planungen fur die Sporthalle derAnne-Frank-Schule m Linden und worauf

ist gegebenenfalls die Verzo8erung zuruckzufuhren:ÿ

Es gibt derzeit noch keine konkreten Planungen für die Sporthalle. Vorgesehen
ist der Abriss der jetzigen Sporthalle und die Errichtung einer neuen. Hierfür
wurden Mittel in den Finanzhaushalt des Landkreises Gießen eingestellt. Auf
Antrag von Herrn Kreistagsabgeordneten Lenz hat der Kreistag in der Sitzung
im  Dezember  2011  festgelegt,  dass  dort  keine  Drei-  sondern  eine
Zweifelderhalle gebaut werden soll.

Zur konkreten Planung der Halle bedarf es der Abstimmung mit der Stadt
Linden hinsichtlich der über den Schulsport hinausgehenden Bedarfe und der
Kofinanzierung. Bezüglich der Finanzierung liegt noch kein entsprechender
Beschluss der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Linden vor. Ohne die
Übernahme des entsprechenden 25-%igen Kostenanteils durch die Stadt darf
gemäß Beschluss des Kreisausschusses die Halle nicht gebaut werden.

j
i

Eine konkrete Planung der Halle konnte aber bislang auch deshalb nicht
erfolgen, weil die Stadt*ÿ unÿ noch nicht mitgeteilt hat, welche Bedarfe,
die über den Bau der reinen Schulsporthalle hinausgehen - vor allem für den
Vereinssport - und die ebenfalls von der Gemeinde zu finanzieren sind,
einzuplanen sind.

Ohne dass diese Bedarfe bekannt sind, ist ein Beginn der Planungen nicht
sinnvoll.

Letztlich verfügt der Landkreis Gießen auch derzeit nicht über einen
genehmigten Haushalt, so dass derzeit allenfalls Vorplanungen, die nicht mit
finanziellen Aufwendungen verbunden sind, vorgenommen werden können.

2   Wie gedenkt der Kreßausschuss zukunftig den Sportuntemcht fur die vier Schulen

m Linden sicher zu stellen, wenn die angestrebten Vereinbarungen recht zu Stande kommen?

Wenn die angestrebten Vereinbarungen nicht zustande kommen sollten, wird
der Sportunterricht bis auf weiteres in der bisherigen Form weitergeführt. Wir
gehen jedoch davon aus, dass konstruktive Gespräche mit der Stadt Linden -
ähnlich wie derzeit in Hungen- möglich sind und zum Erfolg führen werden.

Zusatzfrage

Ist es moghch den Schulausschussmitghedern bestehende Vertragsunterlagenmlt Stadten, Kommunen und Veremen uber
Nutzungsgebuhren m eigenen und nicht kreiselgenen Sporthallen und Schwlmmbadern zur Verfugung zu stellen?

/,     sÿ                                                               ,           ÿÿ

Ja
/      /r                                       ÿ,
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Anla.qe 4 zur Nlederschnft über die Sÿtzunq des Krelstaqes am 26 März 2012

Der Kretstag hat m seiner Sitzung am 26 Marz 2012 folgende

Satzung über die Einrichtung eines

Beirates für die Belange von Menschen mit Behinderungen

beschlossen

Präambel

Definition gemaß § 1 des Überemkommens der Vereinten Nationen uber die Rechte von
Menschen mit Behinderung vom 21 12 2008 (UN-Behmdertenrechtskonvention).

ùZu den Menschen mit Behinderungen zahlen Menschen, die langfristige körperhche,

seehsche, geistige oder SmnesbeemtrachtNungen haben, die in Wechselwirkung mit

verscNedenen Barneren ihre volle und wirksame Teilhabe gleichberechtigt mit anderen an

der Gesellschaft behindern konnen"

Mit seiner Arbeit soll der Beirat fur d=e Belange von Menschen mit Behinderungen die
Kreisgrem[en bei der Umsetzung der UN-Behmdertenrechtskonventlon unterstutzen und
damit zur stetigen Verbesserung der gesellschaftlichen Teflhabemoghchkelt aller Menschen
im Landkreis Gießen beitragen

§1
Rechtsgrundlage

Der Beirat fur die Belange von Menschen mit Behinderungen ÿm Landkreis Gießen wird auf
Beschluss des Krelstages durch diese Satzung gebildet

§2
Aufgaben

(1) Aufgabe des Belrats ist es, sich fur die Belange von Menschen mit Behinderungen im
Landkreÿs Gießen einzusetzen

(2) Er widmet sich  auch  den  besonderen  Bedürfnissen  von  Menschen  mit
Behinderungen,    z  B  Studlerenden oder alleinerzlehenden Menschen mit
Behinderungen oder MNranten / MNrantlnnen mit Behinderungen

(3) Er soll die GremJen des Landkrelses Gießen in allen relevanten Fragen beraten und
unterstutzen

(4) Der Beirat soll insbesondere Vorschlage fur einen kommunalen Aktlonsplan zur
Umsetzung der UN-Behmdertenrechtskonventÿon ÿm Landkrels Gießen machen Er
soll den kommunalen Aktionsplan mit entwickeln und seine Umsetzung begleiten



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

§3
Zusammensetzung

Der Beirat fur die Belange von Menschen mit Behinderungen soll mehrheitlich aus
Mitghedern bestehen, die zum Personenkrels der Menschen mit Behinderungen
gehoren Er setzt sich zusammen aus

a)  je einem/einer Vertreter/in aus dem Personenkrels von
•  Menschen mit korperhcher Behinderung
o  Menschen mit geistiger Behinderung (zzgl. Asslstenz)
°  Menschen mit seelischer Behinderung
•  Menschen mit Sÿnnesbehlnderung

diese werden jeweils von ihren Organisationen vorgeschlagen.

b) 3 Vertreter/innen von Angehongengruppen (z B Lebenshllfe)

c) je elnem/r Vertreter/in der im Krelstag vertretenen Fraktionen

d) elnem/r Vertreter/in aus den Reihen des Krelsauslanderbelrats

e) einem/r Vertreter/in der Stadte und Gemeinden im Landkrels Gießen

f)  dem/der Sozlaldezernentenhn des Landkreises Gießen

als stimmberechtigte Mitglieder

Mit beratender Stimme gehoren dem Beirat an

a) d[e Landrätm / der Landrat des Landkreises Gießen

b) em/e Vertreterhn des Fachdienstes ,Familien, lnkluslon und Demografie"

c) der/die Psychlatrlebeauftragte des Landkrelses Gießen

d) em/e Vertreter/in der Wohlfahrtsverbande

e) der/die Behindertenbeauftragte des Landkrelses Gießen

f) je eln/e Vertretedm der im Krelstag vertretenen Gruppen

Neben den Mltghedern ist zugleich jeweils eine Stellvertreterin / ein Stellvertreter zu
benennen

Stimmberechtigte Mltgheder konnen nur volljahnge Bewohnerhnnen des Landkrelses
Gießen sein.

Der Beirat soll soweit moghch pantatlsch mit Mannern und Frauen besetzt werden,
die Belange unterschiedhcher Behinderungen vertreten

Die stimmberechtigten Mitglieder sollen moghchst kontinulerhch an den Sxtzungen
tednehmen

Ist ein stlmmberechtlgtes Mitglied an einer Sÿtzungsteÿlnahme verhindert, so hat es
umgehend den/die Vertreterhn daruber zu informieren.



(8)   Die Berufung der Belratsmitglieder erfolgt durch den Krelausschuss

§4
Konstituierung und Wahl der / des Vorsitzenden

(1) Die gemaß § 3 Abs 1 dieser Satzung stimmberechtigten Mitglieder wahlen in der
ersten Sitzung aus ihrer Mitte mit einfacher Mehrheit elne/n Vorsitzende/n und
elne/n Stellvertreter/in

(2)

(1)

(2)

Bis zur Wahl des / der Vorsitzenden leitet der/die Sozialdezernenthn die Sitzung

§5
Amtszeit

Die Amtszelt.des Belrats fur die Belange von Menschen mit Behinderungen entspricht
der Wahlpenode des Krelstages

Der Beirat bleibt grundsatzhch Im Amt, bls ein neuer Beirat gebildet ist

(I)

(2)

§6
Geschäfts führung

Die  Geschaftsfuhrung  erfolgt  durch  den/die  Behmdertenbeauftragte/n
Landkreises Gießen

Er/sie bereitet die Sitzungen des Beirats für die Belange von Menschen mit
Behinderungen im Benehmen mit dem / der Vorsltzenden und dem / der
Sozlaldezernenten/in des Landkreises Gießen vor, ladt die Mltgheder zu den
Sitzungen ein und erstellt die Niederschnft über die Sitzung

des

(i)

(2)

(3)

(4)

§7
Siÿungen

Der Be=rat fur die Belange von Menschen mit Behinderungen soll mindestens zwei
Mal Im Jahr tagen Er ist daruber hinaus efnzuberufen, wenn mehr als die Hallte der
stimmberechtigten Mitglieder oder der / die zustandlge DezernentJin dies bei der /
dem Vorsitzenden beantragt

Die Mÿtgheder des Belrats werden unter Angabe der Tagesordnung mit einer Fnst von
zwei Wochen von dem / der Geschaftsfuhreriin schnfthch oder per Email geladen

Die Sitzungen des Be=rats sÿnd grundsatzhch offenthch Die Offenthchkelt kann durch
e=nfachen Beschluss im begrundeten Einzelfall ausgeschlossen werden. Den
Ausschluss der Offenthchkeÿt rechtfertigen das Wohl der Allgemeinheit, berechtigte
Interessen einzelner Personen oder schutzbedurftlger Gruppen Der / die Vorsitzende
bzw der/dte Stellvertreter/in leiten die Sÿtzung.

Die Beschlussfahigkelt des Belrats Ist unabhanglg von der Anzahl der erschienenen
Mttgheder gegeben Beschlusse werden mÿt der einfachen Mehrheit der abgegebenen



Stimmen gefasst Bei Stlmmengleichhelt ist ein Antrag abgelehnt Stlmmenthaltungen
und ungultige Stimmen zahlen zur Berechnung der Mehrheit nicht mit  Die
Abstlmmungen erfolgen grundsatzhch offen

(5) Über den Verlauf und das Ergebnis der Sitzung wird eine Nlederschnft gefertigt, die
von  dem/der  Geschaftsfuhrer/in  und  dem  /  der Vorsttzenden  bzw.  im
Verhÿnderungsfall dem/der Stellvertreter/tn zu unterzeichnen und den Mÿtghedern des
Belrats zuzuletten ÿst Die Anwesenheÿtshste ist Bestandtetl der Nlederschrift

(6)
/

Personen, die be1 anderen Organisationen (z B der Wohlfahrtspflege, der Kirchen,
anderer Dezernate, etc ) in der Arbeit fur / mit behinderte/n Menschen tatlg sind, bzw
sachkundige Burger/innen können anlassbezogen zu den Sitzungen des Belrats
eingeladen werden

(7) Zu speziellen Themen zu blldende Arbeltsgruppen tagen bedarfsorientiert.

§8
Arbeitsgruppen

(2)

(3)

(1) Fur speztelle themen- bzw zielgruppenonentlerte Aufgaben oder Projekte kann der
Beirat fur einen zur Aufgabenerfüllung erforderhchen, befnsteten Zeitraum oder auch
dauerhaft Arbeltsgruppen btlden Deren Mitglieder werden grundsatzhch aus dem
Kreis des Betrats bestimmt und wählen aus threr Mitte elne/n Sprecher/in, der/die den
Beirat uber die zum Thema stattgefundenen Sitzungen, Tatigkeiten und Ergebnisse
tnformlert

Weltere Mitglieder der themenspezlfischen Arbeltsgruppen konnen berufen werden
und mussen nicht zwingend Mltghed des Beurats sein

Dte unter § 3 Abs 1 benannten Mitglieder mit korperhchen, geistigen, seelischen oder
Sinnesbehlnderungen haben das Recht, zu ihren ]ewelhgen zielgruppenspezJfischen
Inhalten etne Arbettsgruppe einzuberufen

(1)

(2)

(3)

§9
Verfahren

Der Betrat kann seine =nneren Angelegenhelten in einer Geschaftsordnung regeln

Dte Mltgheder des Belrats sind ehrenamtlich Tatige im Sinne des § 21 Hesslsche
Gemelndeordnung (HGO) in Verbindung mit § 18 Hesslsche Landkretsordnung
(HKO).

Fur die SLtzungstetlnahme gemaß § 7 und § 8 erhalten dte ehrenamtlichen Mttgheder
des Belrats bzw spezieller Arbeltsgruppen, die nicht in ihrer hauptamthchen Funkbon
von Dntten entsandt wurden, eine Entschadÿgung nach den Besttmmung der Satzung
uber die Entschadlgung ehrenamtlich Tat[ger im Landkreis Gießen.



§1o
I n krafttreten

Die Satzung tntt am Tage nach ihrer offenthchen Bekanntmachung in Kraft

Lollar, den 26. März 2012

\

Landkreis Gießen
Der Kreisausschuss

÷

,ÿLÿÿÿ

Landrätin
t
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Anlage 5 zur Nlederschnft uber die Sÿtzung des Kreistages am 26. März 2012

Haushaltssicherungskonzept des
Landkreises Gießen

Landkreis
Gießen

HESSENS MITTE e WISSEN
WIRTSCHAFT & KULTUR

Darstellung der Maßnahmen zur
Begrenzung des Haushaltsdefizites

- Haushalt 2012 -

Beschluss des Kreistages vom 12.12.2011
einschl. Änderungen gem. Beschluss des

Kreistages vom 26.03.2012



- Haushaltsslcherungskonzept Landkrels Gÿeßen -

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbemerkungen

2. Entwicklung der finanziellen Rahmenbedingungen/Ursachen für das
Haushaltsdefizit

3. Maßnahmen der Haushaltssicherung

3.1
3.2
3.3
3.4

Allgemeine Vorbemerkungen
Produktübergreifende Maßnahmen
Produktbezogene Maßnahmen
Interkommunale Zusammenarbeit

4. Fazit und Ausblick



[                     - Haushaltssÿcherungskonzept Landkreis Gxeßen -

1.  Vorbemerkungen

Gemäß  §  92  Abs  4  HGO  i V.m.  §  24  Abs.  4  GemHVO-Doppik  ist  ein
Haushaltsstcherungskonzept aufzustellen, sofern ein Haushaltsausgleÿch nicht möghch ist. Es
st vom Krelstag zu beschheßen und der Aufslchtsbehörde mit der Haushaltssatzung
vorzulegen. Das Haushaltsstcherungskonzept tst eÿn Instrument zur Festlegung der
Konsohdierungshnle und der dafür notwendigen Maßnahmen. In thm sind die Festlegungen
über das Konsohdlerungszlel, den angestrebten Konsohdlerungszeitraum und die konkreten
Maßnahmen darzustellen.

21 Entwicklung der finanziellen Rahmenbedingungen /
Ursachen für das Haushaltsdefizit

Schon seit dem erstmahgen Entstehen eines Haushaltsdefizits Mitte der 1990er Jahre gibt es
beim Landkrels Gteßen das Erfordernis, einem Anwachsen des Haushaltsfehlbetrages durch
KonsohdJerungsmaßnahmen zu begegnen. Trotz der dabex erzielten beträchtlichen Erfolge, die
tm Haushaltsÿcherungskonzept 2010 im Detail dargestellt worden sind, konnte nÿcht verhindert
werden, dass bis zum Ende des Jahres 2008 im Rahmen der kameralen Haushaltswlrtschaft
ein kumuhertes Defiztt von über 170 Mio. EUR entstanden tst, welches sich auch in der
Entwicklung der Kassenkredite widerspiegelt.

Die Kassenkredtte werden angesichts thres starken Wachstums und der systemwtdngen
Nutzung als langfristiges Fmanzierungsinstrument ÿm Rahmen der Dÿskussÿonen über dÿe
finanzielle Sÿtuatlon der Kommunen tm Land Hessen und bundesweit mtttlerweÿle als der
wtchtlgste Indlkator für die Beurteilung der Rnanzlage angesehen. Auch in der Wissenschaft
werden sie zur Feststellung von Haushaltsnotlagen anerkannt und verwendet.

Vor dÿesem Hintergrund ÿst die prekäre Haushaltslage des Landkreÿses schon allein daran
erkennbar, dass dÿe Kassenkredÿte bts Ende 2008 einen Stand von 161,5 Mio. EUR erreicht
haben.

Um so erfreulicher ist es, dass mit dem ersten dopplschen Haushalt 2009 infolge der besseren
gesamtwzrtschafthchen Rahmenbedingungen elnersetts, nicht zuletzt aber auch wegen der
erzielten  Konsolidierungserfolge,  erstmals  seit  Jahren  wteder  ein  jahrsbezogener
Haushaltsausgleich möglich war. Zusammen mit dem ebenfalls seit Jahren anhaltenden
Abbau der Investtttonsschulden konnte in 2009 Insgesamt sogar eine Reduzlerung des
Gesamtschuldenstandes erretcht werden.

Mit dem  Haushaltsplan 2009 wurde nicht nur ein ausgeghchenes Jahresergebnis
prognostiziert, sondern dte mittelfnstige Ergebnts- und Flnanzplanung heß auf der Grundlage
der Onentlerungsdaten eine dauerhaft ausgeghchene Haushaltsgestaltung und sogar einen
Etnstieg m den Abbau von Altdefiziten erwarten.

Die nachstehende Grafik zeigt jedoch, dass sich dÿe Haushaltslage sett 2010 entgegen der
damaligen Prognose leider wÿeder dramatisch verschlechtert hat.
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- Haushaltsslcherungskonzept Landkrels Gießen -

Ist-Schuldenstand jeweils am Ende des Haushaltsjahres - in Mio. EUR
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Hauptursache dafür war der konjunkturbedmgte Einbruch bei den Steuerennahmen infolge
der F=nanzknse, der zu gravierenden Verlusten im Kommunalen Finanzausgleich 2010 führte.
Im Jahr 2011  wurde diese negative Entwtcklung durch den vom  Land  Hessen
vorgenommenen  Mtttelentzug  noch  wetter  verschärft.  D=e  seÿnerzett  beschlossene
Herausnahme eÿnzelner Steuereinnahmen aus der Steuerverbundmasse hat zu eÿner Kürzung
des kommunalen Anteds um rund 350 Mto. EUR geführt Trotz der massiven Proteste aller
kommunalen Spltzenverbände hat das Land dtese Entsche=dung leider auch für das Jahr 2012
nicht zurück genommen. Die Verminderung der Finanzausglelchsmasse um etwa 10 % führt
für den Landkrels G=eßen zu elnem Netto-Verlust in einer Größenordnung von rund 10
Mio. EUR pro Jahr.

Wegen der insgesamt verbesserten gesamtwlrtschaftlichen  Rahmenbedÿngungen und
aufgrund der erwarteten höheren Steuerelnnahmen hat das Hesslsche Mintstenum der
Finanzen die Steueransätze =m  Landeshaushalt 2012 und som=t im  Kommunalen
F=nanzausglelch angehoben. Damit wÿrd sich die Ausgangslage für den Landkrels Gießen
gegenüber dem Vorjahr zwar wieder verbessern, dLe vorherigen Verluste werden aber bei
Weitem nicht wteder aufgeholt. Nur bet einer Korrektur der Mtttelentnahme hätte sÿch auch
gegenüber dem Haushaltsjahr 2009 ein Anstieg der Netto-Position (= Saldo zwischen
Allgemeinen Erträgen und Aufwendungen im KFA) ergeben.



- Haushaltssÿcherungskonzept Landkrels Gießen -

Kommunaler Finanzausqleich
h=er Netto-PosJtton AIIgeme=ne ZuweJsungen und Umlagen
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Neben dÿesem Defizit in der finanziellen Grundausstattung haben weÿtere Veränderungen im
Kommunalen Finanzausglelch für den Landkrels erhebhche negatwe Folgen. Der ebenfalls im
vergangenen Jahr beschlossene Wegfall der Grunderwerbsteuerzuwelsung führt zu einem
zusätzhchen Einnahmeverlust von rund 4,5 Mio. EUR jährlich. Und auch die Streichung des
ùHärteausglelches wegen Mmderzuwelsungen im Bereich Soziales", mit dem die Verluste aus
der Neustruktunerung der Besonderen Finanzzuweisungen ÿm Bereich Soziales infolge der
Hartz  IV-Reform  ausgeghchen werden  sollten,  bedeutet für den  Landkrels  einen
Ertragsverlust von ca. 5,6 Mio. EUR pro Jahr.

Vor allem dieser Einnahmeausfall hat im Haushaltsjahr 2011 zu einer Erhöhung des
Zuschussbedarfes ÿm Produktbereÿch ,Soziale Hilfen" geführt. Glelchzeÿttg ist in dÿesem
Aufgabenbereich aber auch ein Anstieg der Transferaufwendungen wegen steigender
Fallzahlen nicht zu vermeiden. Weil dÿese Entwicklung alle Sozlalhdfeträger gleichermaßen
betrifft, gibt es ÿnzwischen auf Bundesebene erste Entscheÿdungen, die zu einer Entlastung der
Kommunen beitragen sollen. Zum einen wurde im Zusammenhang mÿt dem Bildungs- und
Teilhabepaket beschlossen, den Bundesantell an den Kosten der Unterkunft im Rahmen des
SGB II deutlich zu erhöhen und zum anderen ÿst vorgesehen, dass sich der Bund schrittweise
an den Aufwendungen für dÿe Grundsicherung ÿm Alter und bein Erwerbsmmderung beteiligt.
Diese Maßnahmen führen zumindest schon einmal dazu, dass die Deckungslücke im
Produktberelch ,Soziale Leistungen / Soziale Hilfen" im Haushaltsplan 2012 nicht weiter
ansteigt, sondern sÿch sogar geringfügig reduziert.

Auch im Produktberelch ,Kinder-, Jugend- und Famlllenhllfe" wird nach den extremen
Steigerungsraten in den vergangenen Jahren für 2012 nur mit einem moderaten Anstieg der
Aufwendungen und damit des Zuschussbedarfes gerechnet.

Berücksichtigt man im Bereich der Sozialen Sicherung insgesamt aber auch die an den
Landeswohlfahrtsverband zu zahlende Umlage so zeigt die Gesamtbelastung folgendes Bild:
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Mit einer Gesamtsumme von rund 130 Mio. EUR sind die Belastungen aus diesem
Aufgabenberelch insgesamt etwa genauso hoch wie die aus allgemeinen Deckungsmltteln
(Schlüsselzuwelsungen und Kreisumlage) verfügbaren Erträge.

Die Tatsache, dass damit für dÿe Wahrnehmung anderer Aufgaben keinerlei allgemeine
Fmanzlerungsm=ttel mehr zur Verfügung stehen, führt zwangsläufig dazu, dass =m
Ergebn=shaushalt e=ne Deckungslücke klafft, die s=ch laut vorliegendem Haushaltsentwurf für
das Jahr 2012 auf etwa 30 Mio. EUR beläuft.

Die Ausführungen machen deuthch, dass für das Haushaltsdefiz=t im Wesenthchen Faktoren
und Entw=cklungen verantworthch sind, auf dÿe der Landkre=s keine oder nur sehr begrenzte
Emflussmöglichkelten hat. Diese Feststellung gilt grundsätzlich für alle Landkreise Keine
andere staathche Ebene ist finanziell so von externen E=nflüssen und Entscheidungen
abhängig wte dte Landkreÿse. Dass deren strukturelle Unterfinanzterung in Hessen besonders
gravierend ist, wird daran deutlich, dass der Stand der Kassenkred=te pro E=nwohnern hier im
Bundesverglelch einen absoluten Spltzenwert erreicht.



- Haushaltsslcherungskonzept Landkrels Gießen -

3.  Maßnahmen der Haushaltssicherung

3.1. Allgemeine Vorbemerkungen

Mit der Haushaltsbegleltverfügung vom 17.05.2011 hat das Reglerungspräsidiums Gießen
zum Haushalt 2011 des Landkrelses Gießen dÿe Nebenbestlmmung verbunden, dass das
Haushaltsslcherungskonzept zlelgenchtet weiter zu entwickeln und fortzuschrelben ist, wobei
künftig  ein  verb=ndhches  Konsohdierungsziel  mit  e=ner  konkreten  Bezlfferung  des
Gesamteÿnsparvolumens für das jeweilige Haushaltsjahr vorzulegen ist.

Mÿt dem nachstehenden überarbeiteten Haushaltsslcherungskonzept (HSK) wird den
Forderungen der Aufslchtsbehörde Rechnung getragen. Das HSK enthält bei den einzeln
aufgeführten Konsolidierungsmaßnahmen konkrete Konsolidlerungszlele, die zum Teil im
Haushaltsplan 2012 und in der m=ttelfnst=gen F=nanzplanung bis 2015 berücksÿchbgt s=nd.

Es werden weJterhLn Maßnahmen abgebildet, deren Ergebnisse noch nicht in den Planungen
berücks=chbgt s=nd, be= denen aber davon ausgegangen w=rd, dass diese =n den
entsprechenden Jahren Wirkung zeigen

D=e Ghederung des HSK erfolgt auf der Ebene der Produkte bzw. Produktberelche. Beÿ der
Darstellung werden die einzelnen Konsohdierungsmaßnahmen nach den folgenden Kntenen
(Status der Maßnahme) differenziert gekennzeichnet:

> erlediqt: Die Maßnahme ist beendet, die Ergebnisse sind in der Haushalts- und
Finanzplanung berücksichtigt,

>  fortlaufend: Hierbei  handelt es um  laufende bzw.  in  Umsetzung  befindliche
Maßnahmen. Die erwarteten Ergebnisse sind nicht in den Planungen berückslchbgt
und haben bei ihrer Reahsierung Auswirkung auf d=e Haushaltskonsohdlerung.

> Prüfauftra.q: Es handelt sich um Maßnahmen im  Prüfstadlum, d=e evtl. zu
Einsparungen führen können. Die Ergebnisse h=erzu sind allerdings unbestimmt und
offen.

Bei den fortlaufenden Maßnahmen, d=e bereits in 2012 finanz=elle Auswlrkungen zur Folge
haben sollen, wÿrd durch gee=gnete Maßnahmen (z.B. durch d=e Festsetzung von
haushaltswlrtschafthchen  Sperren gem.  §  107 HGO)  darauf hingewlrkt,  dass das
Einsparungsziel im Rechnungsergebn=s erreicht wird.

Entsprechend   dieser   Ghederung   werden   die   finanziellen   Auswÿrkungen
Fÿnanzplanungszeitraum dÿfferenziert ÿn den Anla.qen 1 und 2 dargestellt.

im
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3.2. Produktübergreifende Maßnahmen

Maßnahme     Stellenplan/Personalkosten    Begrenzung    der    Personalkosten    durch
dezematsbezogene Steuerung

Lfd. Nr. 1
Sachstand (Kurzfassung):
Derzeit w=rd em Konzept tm Fachdlenst Personal erarbettet, welches die Begrenzung der
Personalkosten zum Ziel hat und eine dezernatsbezogene Steuerung ermöglicht Zusätzhch soll dieses
ùneue Stellen-System" eÿn Maximum an Transparenz für den gesamten Kreÿsausschuss bnngen, um
allen Entsche=dungsträgern eine noch klarere Aussage zur Notwendigkeit der Neu- oder Nachbesetzung
zu bnngen

Es hat sich gezeigt, dass wir weitere flexiblere Steuerungsmechan=smen brauchen, um das Ziel einer
Begrenzung der Personalkosten zu erreichen. Die Krelsverwaltung Gießen ist aufgrund der
StellenreduzJerungen der letzten Jahre tm Hinblick auf die Erfüllung ihrer gesetzhchen Pfhchtaufgaben
nunmehr =n einer SMtuat=on, in der weatere Stellenemsparungen ntcht mehr vertretbar sind, ohne zugleich
die Aufgabenerfüllung empfindhch zu gefahrden

Aus dÿesem Grunde kann in dem Haushaltssÿcherungskonzept eine Fortführung des kontinuierlichen
Abbauprozesses der tatsächlich besetzen Stellen aus personalwirtschafthcher Sicht nicht mehr als
sinnvoll erachtet werden. Für das Haushaltsslcherungskonzept 2012 wird daher eine grundlegend
veränderte Betrachtungsweÿse zugrunde gelegt.
Status:        Ziel / Ergebnis:
fortlaufend     Dÿe Rechnungsergebnÿsse der vergangenen Jahre zeigen, dass ÿm Zuge der

Stellenplan-/Personalkostenbewlrtschaftung aus ganz unterschiedhchen Gründen ÿm
Ergebnis Emsparungen in einer Größenordnung von durchschnltthch 500.000 €
jährhch eingetreten sind. Diese Zlelmarke soll durch die o.g Maßnahme auch
zukünftig erreicht werden

Maßnahme

Lfd. Nr.: 2

Konzentration der Verwaltunq / Zusammentequnq von Orqanlsatÿonsemheÿten

Nach den KonsoltdlerungslettllnJen haben defizitare Kommunen ihre Ämterstrukturen
mit dem Ziel der Efflztenzstelgerung zu überprüfen und ggf. zu verändern Derartige
Veränderungen können nur gemeinsam m=t den betroffenen Organ=satlonseinhe=ten
entwickelt werden. Bei der Umsetzung sind auch altersbedmgte FluktuatJonen zu
berücks=chtlgen Für die Umsetzung derartiger Organrsat=onsveränderungen muss
ein mehrjähr=ger Zeitraum eingeplant werden.

In  Zusammenhang  mit der internen  Ablauf-  und  Aufbauorganlsat=on  der
Kre=sverwaltung soll daher überprüft werden, ob durch e=ne Veränderung dieser
Struktur,  auch  durch  dÿe  Zusammenlegung  von  Organ=sationse=nhelten,
E=nsparungen von Personalkosten Im LeltungsbereJch erreicht werden können.

Sachstand (Kurzfassung):
Bereits im Haushaltsslcherungskonzept 2010 war die Fragestellung und eine Überprüfung dahmgehend
vorgesehen, ob durch eÿne Veränderung der Aufbau- und Ablauforganisatlon, auch durch die
Zusammenlegung von OrganJsat=onse=nhe=ten, Emsparungen von Personalkosten =m Le=tungsbere=ch
erretcht werden konnen

Zur Prüfung dieses Auftrages hatte slch verwaltungs=ntern unter Le=tung des Fachbereÿchsle=ters Serv=ce
eine Arbeÿtsgruppe konstttu=ert und ÿm Dezember 2010 die Me=lensteme des Projektes und den we=teren
Proÿektfahrplan festgelegt. Im Zentrum der Untersuchungen stand dabeÿ d=e =n der Kreÿsverwaltung
geltende Verwaltungsorgantsat=on m=t der Glÿederung der Gesamtverwaltung =n sieben Fachbere=che.
Das Ergebnis der Arbeÿtsgruppe, in der d=e Vor- und Nachte=le der b=sher=gen Fachbereÿchsorganÿsat=on
untersucht sowie Alternatwen aufgeze=gt wurden, hegt inzwtschen vor. Es ist noch tn d=esem Jahr
beabstcht=gt, die Zahl der Fachbereichsle=tungen zu reduz=eren In d=esem Zusammenhang sind dreÿ
versch=edene Modelle der Fachbere=chsleitung denkbar. Lettungsteam (kollektive Teamführung),
Fachbere=chs- und Fachdienstle=tung =n Personalun=on und Fachbere=chssprecher
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Parallel dazu wurde im Jahr 2011 der Arbeitsauftrag von der Verwaltungsleitung tm Hinblick auf emen
entsprechenden Auftrag aus der mterfraktlonelten Arbeÿtsgruppe zur Haushaltskonsolidlerung erweitert:
Da an verschiedenen Stellen des Haushaltssÿcherungskonzeptes 2011 Organÿsationsuntersuchungen
vorgesehen waren, sollte im Sinn einer Zusammenfassung der Emzelakttvttäten eine umfassende
Organÿsattonsuntersuchung der Gesamtverwaltung nach emhelthchen Standards und mit externer
Begleitung stattfinden

Dazu wurde ein Auswahlverfahren durchgeführt, an dem sich ÿnsgesamt vierzehn Unternehmen
beteiligten. Dÿe Organlsatÿonsuntersuchung wird im November mit dem Fachdienst Soziales als
Pÿlotpro]ekt starten und dann sukzesslve die restlichen Orgamsationsemhelten abarbeiten. Konzeptlonell
ist der EnstJeg jeweils dte Datenerhebung und Bestandsaufnahme, an die sich eine umfassende
Aufgabenkritlk anschließt Gesch
Aufgabenstellung wÿe die Personalbemessung. Letzthch wird auch die Aufbau- und Ablauforganisatÿon
insgesamt untersucht Das Gesamtprojekt wird voraussichtlich emen Zeitraum von ca. 2 Jahren
umfassen und soll im zwelten Halbjahr 2013 abgeschlossen sein

Mmt Beschluss des Kreisausschusses vom 31. Oktober 2011 wurde der Auftrag für das PiIotprojekt tm
Fachdÿenst Soziales und Senioren an die Fÿrma Rödl & Partner GbR, Nürnberg, vergeben Allerdings ist
eine seriöse Bezlfferung noch nicht möghch
Status:                        I Ziel / Ergebnis:
fortlaufendl                          Aufgabenkntlk, Prozessoptimlerung, Effiztenzsteigerung und

Vermeldung von Stellenmehrbedarf und somit Etnsparung
beÿ den Personalkosten (bereIts beL Maßnahme 1
berücksichtigt).

Maßnahme

Lfd. Nr.: 67

Status:
fortlaufend

Freiwillige Leistungen

Ziel / Ergebnis:
Eme Reduzlerung des Gesamtbetrages um 200 000 € wird im Haushaltsvollzug
angestrebt. Der Kreisausschuss wird beauftragt dieses Emsparpotentlal über
haushaltsw=rtschafthche Sperren zu reahsteren Hÿerbei tst z B. auch der Austntt aus
dem Verem ,MitteHessen" (20.000 €) zu überprüfen.

3.3ù Produktbezogene Maßnahmen

Produkt 11.1.01:  Organisation   und
Willensbildung

Dokumentation   der   politischen

Maßnahme     Größe des Kreÿstages sow=e Größe und Zahl der Kre=stagsausschüsse und
Kommissionen m der neuen Legislaturpenode reduz=eren

Lfd. Nr.: 3
Sachstand (Kurzfassung):

Der Kreistag kann erst ab der nächsten Leglslaturper=ode verkleinert werden. Hierzu tst em
entsprechender Beschluss bts spätestens 31 03 2015 zufassen.

Der Kreÿsausschuss wurde von 16 auf 12 ehrenamthche Kreÿsbe=geordnete verkleinert. Die Zahl der
ehrenamthchen Dezernenten wurde von 3 auf 2 reduz=ert Der ehrenamthche Psychiatriekoordmator
soll entfallen
Status:        Ziel / Ergebnis:
erledJgt         Emsparungen in Höhe von 22.900 € jährlich für die Legtslaturpenode 2011/2016
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Maßnahme     Sÿtzungsbegleltende Aufwendungen wte Protokollführung, Vorlagenerstellung und

Vor- und Nachbearbettung der Sitzungen in regelmäßigen Abständen überprüfen

Lfd. Nr.: 4
Sachstand (Kurzfassung):
Durch das Instrument GREMIENINFO können umfangreiche dtgitahsterte Informattonen zentral auf
der Homepage wwwlkgl de abgerufen werden, ohne dass diese auf Papier ausgedruckt oder
versandt werden müssen.

Das Sitzungsdienstprogramm SESSION stellt seit 1 Apnl 2011 sämtliche (öffentliche) Gremlen-
Eÿnladungen und Nlederschnften digital auf der Homepage www Ikgl de zur Verfugung. Deshalb
verzichten viele Krelstagsabgeordnete auf dte Zusendung der Protokolle m Paplerform. Beÿ Verlegen
der Unterlagen oder kurzfristiger Vertretung können stch die Kreÿstagsabgeordneten dÿe Emladungen
komplett (mit Anlagen) herunter laden, was eine Entlastung dahmgehend bnngt, dass diese
Unterlagen nÿcht mehr nachkopÿert und nachgesandt werden müssen

Mÿt der Anderung von HGO und HKO ÿst geplant, dass künftig auch die Emladungen zu den Gremlen
digital versandt werden können Dies war bÿslang nur für dte Anlagen (Vorlagen etc ), nicht aber für
das Emladungsschrelben möghch Hier müsste dann bei den betroffenen KreEstagsabgeordneten
nachgefragt werden, wer die Emladungen künftfg dÿgltal erhalten möchte.

Status:       Ziel / Ergebnis:
fortlaufend       In 2012 soll der KA SJtzungsd=enst komplett dlgttal=s=ert werden, mit dem Ziel der

Einsparung von Druck- und Portokosten in Höhe von 5.000 € jahrhch

Produkt 11.1.02:  Revision

Maßnahme Prüfung der laufenden Auftragsvergaben gem
Landkreÿses ab einer Wertgrenze von 50 000 € netto

Lfd. Nr.: 5
Status:
fortlaufend

Ziel / Ergebnis:
EJnsparung von Prüfungsarbeÿtszeit zugunsten von Schwerpunktprüfungen, die
zu weiteren haushaltsrelevanten Einsparungen führen. Die Vergabenchthnien des
Landkrelses Gießen wurden dahmgehend geändert, dass Auftragsvergaben im
laufenden Workflow erst ab 50.000 € durch d=e Rewsÿon im Vorfeld geprüft
werden. Dies bedeutet allerdings ntcht, dass die Auftragsvergaben bts 50 000 €
n=cht  mehr  seitens  der  Rewston  geprüft  werden  müssen.  Dtese
Prüfungsverpfhchtung ble=bt gem. den Best=mmungen der HGO bestehen. Es
handelt sich um eine Arbeÿtserleichterung, die eingesparte Zelt für gezielte
Schwerpunktprüfungen durch die Revision u a. auch bet den Gemelndeprufungen
einzusetzen. Z=el: Erhohung der Erträge um 5 000 € jährhch.

Produkt 11.1.03:  Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Maßnahme     Umstellun.q der Druckerlandschaft
Die Optlmlerung der Papier ausgebenden Gerate in der Krezsverwaltung birgt ein

Lfd. Nr.: 6      nicht unerhebhches Emsparpotentlal. D=ese Maßnahme soll, im Sinne e=ner
angemessenen  Mmdestausstattung, zu einer Reduz=erung der Hardware
(Kopierer, Drucker usw) und der jahrl=chen Kosten fuhren Außerdem sind dabei
die Auswlrkungen auf die Hausdruckeret zu untersuchen und ÿn die Optlmlerung
emzubez=ehen bzw dabei zu berucks=chtigen.

Sachstand (Kurzfassung).
Druckerlandschaft:
Dte Voraussetzungen fur dÿe Umgestaltung der Druckerstruktur wurden durch die Erstellung eines
Leÿstungsverzeÿchnlsses und einer europawe=ten Ausschreÿbung geschaffen Die Umsetzung ]st
Anfang 2012 erfolgt

10
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Status:
fortlaufend I Ziel / Ergebnis:Einsparung ab 2012 20 000 € lahrlich

Maßnahme

Lfd. Nr.: 7

Status:
fortlaufend

Rahmenvertraq PC-Beschaffunq
Durch den Abschluss eines Rahmenvertrages sollen günstigere Marktprelse
erzielt werden. Emgebunden Ln diesen Rahmenvertrag werden auch künfttg dte
Beschaffung von PCs und Penpheriegeräte für die Schulen
Ziel / Ergebnis:
Kostenreduzierung bei künftigen Beschaffung von IT-Komponenten
Emsparpotenzlal für 2012 6.000 € ]ahrhch

Maßnahme

Lfd. Nr.: 8

Opttmlerunq Softwareemsatz
Optlmlerung des Softwareemsatzes sowie anwendungsbezogene Auswahl von
Programmen und Lizenzmanagement Eÿnsatz von Open Source und Freeware
Software BelspJelswetse ÿst zu nennen Typo3, CD-Burner, X-Mmd, Gimp

Status:
fortlaufend

Maßnahme

Lfd. Nr.: 9
Status:       Ziel / Ergebnis:
fortlaufend       Verkaufserlöse/Ertrage von rd 2.000 € pro Jahr

Maßnahme     Verwendung  aufgearbeiteter Verwaltungsrechner für die  Einrichtung  des
Katastrophenschutzstabs

Lfd. Nr.: 10
Status:        Ziel / Ergebnis:
fortlaufend       Kostenersparnls in 2012 4.500 Euro

Ziel / Ergebnis:
Minÿmierung der Softwarehzenzkosten auf den tats
eingesetzten Bestand
J
Zeltnahe Verwertung von nicht benötigter Techntk und Software

benötigten und

Produkt 11.1.05:  Zentrales Controlling und Beteiligungsmanagement

Maßnahme     Deckelung (Reduzlerung) der vom Landkreÿs abzudeckenden Betnebsvertuste

Lfd. Nr.: 11
Sachstand (Kurzfassung):
Für den Verlustausgleÿch ZOV waren ÿm Jahr 2010 970.000 € veranschlagt, tatsächhch wurden
1 190.480,75 € gezahlt Für 2011 betrug der Planansatz (aufgrund des Vorjahresergebnisses)
1.200.000 €, während letzthch nur 98 699,66 zu zahlen smd HmweJs Die Schwankungen sind auf
Besonderheiten und Einmaleffekte beim ZOV zurückzuführen.

Für 2012 und dÿe Folgejahre wird der Durchschntttswert der letzten fünf Jahre zu Grunde gelegt,
sodass mit emern durchschnittlichen Verlustausgle]ch m Höhe von 300 000 € zu rechnen ÿst
Status:       Ziel / Ergebnis:
fortlaufend       Reduzierung des in der Planung mit 1.200.000 € durchgehend angesetzten

Verlustausglelchs um 900.000 € jährhch

1]
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Maßnahme     Rücklagen bet den Beteÿhgungsgesellschaften überprüfen, ggf Umwandlung ÿn
verzmsliches  Etgenkapltal  erwägen  bzw.  soll  auf eine  möglichst  hohe

Lfd. Nr.: 12     Gewmnausschüttung hmgewlrkt werden.

Sachstand (Kurzfassung):
Bei der ZR wurde durch Beschluss der GV vom 30 August 2011 eine Gew=nnausschüttung von
insgesamt 125 000 € beschlossen Auf den Landkre=s Gießen entfallen 71.750 €. Nach Abzug der
ante=ltgen Kap=talertragsteuer und des Solidar=tatszuschlags verble=bt e=n Nettoüberwetsungsbetrag m
Hohe von 60 395,56 €. Im WP 2011 ist ein Ergebnts von 314.018 € eingeplant. Sofern erneut ca
50% ausgeschüttet werden, ergÿbt sich nach Abzug der ante=hgen Kapÿtalertragsteuer und des
Sohdantätszuschlags im Jahr 2012 ein Ertrag für den LK m Höhe von 75.850 € Im WP 2012 ist ein
Ergebnis nach Steuern In Höhe von 368 626 € eingeplant Laut Gesellschafterbeschluss sollen
]ährhch 50 % ausgeschüttet werden. Damit ergibt sich nach Abzug der antelhgen Kapltalertragsteuer
und des Sol=dantätszuschlags tm Jahr 2013 ein Ertrag für den LK in Höhe von 88 900 €.
Status:        Ziel / Ergebnis:
fortlaufend       Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom Februar 2012 wurde

erre=cht, dass ab dem Jahre 2014 in Te=lschr=tten von je 100 000 € / jährlich die
Rücklage aufgelöst werden soll. Finanz=eile Ausw=rkung für den Landkrels Gteßen
gern des Geschäftsantells von 57,4 %
Gew=nnausschüttung ab 2013:88.900 €

Maßnahme     Schheßung der Mobÿhtätszentrale von VGO und damit Reduzterung der Kosten
des OPNV, die über dte Betelhgung des Landkrelses Gießen an der OVAG

Lfd. Nr.: 13     ausgeghchen werden

Sachstand (Kurzfassung).
Durch die Schheßung des Verwaltungsstandortes in der Lieblgstraße konnten Emsparungen erzielt
werden (ca 58.000 € pro Jahr)

Durch die Reduzierung der Öffnungszeiten und Personalumsetzungen durch die Schheßung des
Verwaltungsstandortes konnten weitere 80 000 € an Personalkosten eingespart werden (2 Stellen zu
je 40 000 €)
Status:        Ziel / Ergebnis:
erledigt         138.000 jährlich

Maßnahme     Stärkere Kooperation zwischen der SWG und der VGO Hÿerzu steht eine
gemeinsame Nahverkehrsplanung für die Fortschretbung 2013 an.

Lfd. Nr.: 14
Sachstand (Kurzfassung):
Beschlüsse des ZOV-Vorstandes und der Stadtwerke Gießen hegen vor
Status:        Ziel / Ergebnis:
Prüfauftrag      Nennenswerte Emsparungen werden allem schon durch eme Harmonlsterung der

Nahverkehrspläne erwartet. Derzeit sind dtese noch nicht bezlfferbar.

Maßnahme     Überprüfun.q der Vertra.qs.qestaltun.q
Die Kretsverwaltung hat eine V=elzahl von  mehqähngen Verträgen  mit

Lfd. Nr.: 15     Dÿenstleÿstungsunternehmen    und    Deferanten    geschlossen     Zur
Fnstenüberwachung wurde =n der Vergangenhett als erster Schntt, hÿn zu einem
effektiven Vertragscontrolhng, eine Datenbank eingerichtet, in der alle Verträge ab
eÿner Vertragssumme von mehr als 10 000 € p a festgehalten stud. Es erscheint
angebracht und Iohnenswert =n etnem weiteren Schritt auch d=e Vertrags=nhalte zu
analysieren (aktuelle Marktprelse und Kondtttonen usw) und nach m
Emsparpotent=alen zu untersuchen Beÿ Bedarf soll externe Unterstützung von
nachwe=shch  auf  d=esem  Gebiet erfolgreichen  Beratungsunternehmen  in
Anspruch genommen werden.

Sachstand (Kurzfassung):

]2
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Mit zwei Unternehmen, die auf diesem Gebiet tatig sind und entsprechende Referenzen in
Kommunalverwaltungen vorwelsen können, wurden ÿn der Vergangenheit schon Gespr
Beide scheinen geeignet, die derzeitigen Verträge zu analysieren

Status:
fortlaufend

Ziel / Ergebnis:
Für 2012 ist der Ausbau des Vertragscontrolhngs =n der Krelsverwaltung
vorgesehen, mit dem Ziel Optim=erungs- und Emsparpotenziale zu ermitteln. Es
ist das Ziel durch eine Evalu=erung und OptJmierung der bestehenden Verträge
em jährliches E=nsparpotenz=al von 50 000 € ab 2013 zu erreichen.

Maßnahme     Wirtschafthchkeitsprüfungen  vor  der  Entscheidung  über  Ausgaben  von
erhebhcher Bedeutung exnschl, der Berechnung der Folgekostenbelastungen

Lfd. Nr.: 16
Sachstand (Kurzfassung):
WÿrtschafthchkeJtsbetrachtungen   wurden   in   der   Vergangenheit   dezentral   in   den
mittelbew=rtschaftenden OrganlsatJonse=nhelten durchgeführt. Be= allen Vergabeentscheldungen
erhält grundsätzhch das w=rtschafthchste Angebot den Zuschlag D=es ist jeweils durch Angebots- und
Kostenverglelche in den entsprechenden Beschlussvorlagen zu begründen Außerdem sind auch
Folgekosten darzustellen Bei größeren Maßnahmen oder grundsätzhchen Entscheldungen wurde in
Einzelfällen zusätzhch eine W=rtschaftllchke[tsanalyse vom zentralen Controllmg erstellt.
Status:        Ziel / Ergebnis:
Prüfauftrag      Es ÿst zukünft=g vorgesehen, für alle Maßnahmen, bei denen sich mindestens

zwe= Umsetzungsalternatwen anbieten, und ein bestimmtes Flnanzvolumen
überschreiten,  W=rtschafU=chke=tsbetrachtungen  von  zentralen  Controlhng
überprüfen bzw erstellen zu lassen

Produkt 11.1.09:  Zentrales Vergabemanagement

Maßnahme Einführung  der  elektronischen  Vergabe   und  eines  elektronischen
Vergabemanagementsystems

Lfd. Nr.: 17
Status:
erledigt

Ziel / Ergebnis:
Be= gelungener Implementÿerung der elektronischen Vergabe in Bezug auf sowohl
die externen Prozesse (Veröffentlichung und Abwlcklung von Vergaben,
Kommunikation mzt Anbÿetern, Angebotsabgabe usw) als auch die internen
Prozesse (behördenmterner Workflow) lassen sÿch Ressourcen Jm Bere=ch
Personal und Dienstleistung einsparen Dies setzt voraus, dass der (regionale)
Markt diese Form der Vergabeabwlcklung akzeptiert und nutzt  In einer
Übergangszelt wird es vermutlich zu einer vorausslchthch beachtlichen Zahl von
"Hybrÿdverfahren" kommen, dÿe möglichen Emsparungen aufzehren Ab dem
Haushalts jahr  2013  sollen  durch  die  Einführung  des  elektronischen
Vergabemanagements 10 000 € jährlich eingespart werden

Maßnahme

Lfd. Nr.: 18

Status:
teJlwe=se erledigt

Bündelunq von Beschaffunqen, Abschluss von Rahmenverträ.qen
Das Zentrale Vergabemanagement arbeitet auf die konsequente Anwendung des
Vergaberechts und die Nutzung der damit verbundenen Moghchkelten hm Nicht
zuletzt durch  die - ggf  auch  produktübergreÿfende    Bündelung von
Beschaffungen  und  den  Abschluss  von  Rahmenverträgen  lassen  sich
erfahrungsgemäß EInsparpotentlale erschließen. Diese EmsparmöghchkeJten
beziehen sich sowohl auf die Kosten der beschafften Leistungen und Lieferungen
(Preis und Quahtat) als auch auf die verwaltungslnternen Ressourcen, d=e für
Beschaffungsprozesse benötigt werden
Ziel / Ergebnis:
Der Kreisausschuss hat die Einführung von Rahmenverträgen ÿn 2011
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beschlossen

PapJerqebundene Ausqabe.qeräte inkl Verbrauchsmaterial für den Bedarf der
Verwaltun.q sowie den der Schulen
Ein Rahmenvertrag wurde in 2011 abgeschlossen

IT-Hardware
Erste Besprechungen mit dem Fachdtenst IT fanden im Sommer statt Es hegen
eine Lelstungsbeschrelbung und die Vergabeunterlagen in ersten Entwürfen vor
Die Ausschreibung soll so bald wie möglich erfolgen.

Schulmöbel
Hÿer wurden erste Erkundigungen bei anderen Verwaltungen (u.a. die St
Köln, München) als Unterstützung für die Erstellung des Leltungsverzelchnlsses
eingeholt Die Umsetzung ist für 2012 vorgesehen.

Allqememer Fuhrpark
Eine Wlrtschafthchkeitsberechnung sowie eine Bedarfsanalyse wurden erstellt.
Die Umsetzung ist für 2012 vorgesehen.

Müllbehälter und Abfallcontamer für die Abfallwirtschaft
Sobald die WJrtschafthchkeltsprüfung abgeschlossen ist, sollen weÿtere Schritte
geplant werden.

Gas- und Stromlleferunq; nach Möqhchkelt weitere Betriebsstoffe
Eine Ausschrelbung des Rahmenvertrages ist für das Frühjahr 2012 vorgesehen.

Schülerbeförderun.q
Die Verträge zur Schülerbeförderung werden seit 2009 gebündelt, wo es sinnvoll
erscheint.  Einige  Routen  werden  deswegen  derzeit  nur  kurzfristig
ausgeschrieben, um künftig eine größere Bündelung zu ermöghchen. Ob eine
Komplett-Ausschrelbung  aller  Beförderungslelstungen  (in  entsprechend
gegliederten Losen) sinnvoll ist, soll nachstes Jahr geprüft werden. Dieses wäre
dann frühestens zum Schuljahr 2013/14 möglich.

Bauverqaben
Als weiteres Handlungsfeld werden Rahmenverträge für die Bauvergaben
identifiziert Für diesen Bereich der Vergaben wird sowohl für den internen
Ressourcenverbrauch als auch für die Auftragskosten erhebhches Potential
gesehen.

Finanzielle Auswÿrkungen: Due erzÿelten/erzlelbaren Verbesserungen führen zu
Emsparungen in den Sachaufwendungen beÿ verschiedenen Produkten und sind
dort konkret quantifiziert (z B Drucker, Schülerbeförderung etc.)

Produkt 11.1.10:  Zentrale Dienste

Maßnahme     Verteller für Zeitungen und Zeitschnften überprüfen und den Bezug der
Pnntmedlen so welt wie möglich beschränken

Lfd. Nr.: 19
Sachstand (Kurzfassung)
Die jeweiligen Abonnements für Fachzeitschnften und Zeitungen werden gegenwärtig in der
Krelsverwaltung m den ]ewedlgen Organÿsatlonsemheÿten dezentral verwaltet, so dass jede
Organisatlonsemheÿt gegenwartlg autonom entscheidet, welche Medien im Abonnement bezogen
werden Dÿe Organÿsationsemheiten wurden gebeten, ÿn ÿhrem Bestand nach EJnsparmöghchkeiten zu
suchen und den Bezug der Medien auf das erforderliche Maß zu beschränken
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Status:        Ziel / Ergebnis:
Prüfauftrag      Einsparungen bei den Kosten für Pnntmedlen (noch nicht bezlfferbar)

Maßnahme     Im Beschaffungswesen Organ,sat=onsformen anstreben, d=e Beschaffungen
vereinheitlichen und über Sammelbestellungen Prelsnachlä.sse erwirken Das

Lfd. Nr.: 20    Sortiment der Büroartlkel reduzieren und damit die Gesamtlagerhaltung auf ein
Minimum reduzieren

Sachstand (Kurzfassung):
Das Sortiment der Büroartlkel wurde bereits erheblich reduziert. Somit konnten auch dte b,shengen
Lagerflä.chen nach dem Umzug an den neuen Behordenstandort reduziert werden D=e in der
Kreÿsverwaltung GReßen praktizierte Büromatenalverwaltung durch den Fachdlenst Zentrale Dlenste
wird fortwährend einem Optlmlerungsprozess unterzogen
Status:       Ziel / Ergebnis:-
Prufauftrag       Für das Haushaltsjahr 2012 ist beabslchtlgt, durch den Abschluss entsprechender

Rahmenvertrages noch günstigere Einkaufsmögl,chke=ten für den Landkrels
Gießen zu generieren. Reduzlerung um 3 % ab 2013.

Maßnahme     Fachhteratur =n allen Berelchen der Verwaltung auf tatsächhche Notwendigkeit
überprüfen Eventuell Bestand erfassen, um &mterübergretfende Nutzung zu

Lfd. Nr.: 21     ermöghchen

Sachstand (Kurzfassung):
Bere=ts seit mehreren Jahren wird in der Krelsverwaltung ke=n a.mterübergrelfendes Verzeichnis der
vorhandenen Fachl,teratur geführt H=erdurch erg,bt sich in der Praxis im E=nzelfall d=e Situat=on, dass
Literatur angeschafft w=rd, die in e=nem anderen Fachd=enst möghcherweÿse bereits vorhanden ist und
d=e fachdlenstübergrelfend genutzt werden konnte Aus diesem Grunde =st beabsichtigt, durch den
Einsatz einer entsprechenden .Datenbank, die dezentral durch die einzelnen Organlsatlonselnhelten
bedzent werden muss, eine Ubersÿcht der vorhandenen und neu angeschafften Fachhteratur zu
generieren und zukünftige Redundanzen zu vermeiden
Status:        Ziel / Ergebnis:
Prüfauftrag      Einsparungen be1 den Kosten für Fachhteratur

Maßnahme     Opt=mÿerung des Fuhrparkmanagements (z Bsp Anzahl, Ausstattung und Größe
überprüfen); Wlrtschafthchke,t der Nutzung prlvatelgener PKW überprüfen

Lfd. Nr.: 22
Sachstand (Kurzfassung):
Zur Optlmlerung des Fuhrparks wurde vom zentralen Controlhng e,ne Wlrtschaftllchkeltsbetrachtung
und Beschlussempfehlung vorgelegt  Danach ist es sinnvoll, den allgemeinen Fuhrpark bei
entsprechenden Rahmenbedÿngungen um fünf Dlenstfahrzeuge zu erweitern. So kann ca. ein Drittel
der derzeit mtt privaten Pkw abgerechneten Dlenstre=sen auf die Nutzung von Dlenstfahrzeugen
umgestellt werden.
Status:       Ziel / Ergebnis:
fortlaufend       Jährliche Eÿnsparungen von ca 10.000 €

Maßnahme Reduzÿerun.q der Kosten für externe Dlenstlelstunqen
Absenkung vorhandener Serwce-Standards im Bereich des Beschaffungswesens

Lfd. Nr.: 23
Status:
fortlaufend

Ziel / Ergebnis:
Einsparung von ca 3.000 € im Haushaltsvollzug
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Maßnahme

Lfd. Nr.: 24

Status:
fortlaufend

Reduzierunq der Kosten für amthche Bekanntmachun.qen
Reduzlerung der amthchen Bekanntmachungen auf das aller Notwendigste. Gfs
weÿteres EmsparpotentEal durch die Novelherung der HGO. Mit dieser Anderung
sollen die Kommunen künftig die Möghchkeiten erhalten, das lnternet für ihre
öffentlichen Bekanntmachungen nutzen zu dürfen. Durch dÿese gesetzliche
Änderung könnten nach e=ner notwendigen Änderung der Hauptsatzung ab dem
2 Halbjahr 2012 umfangreiche und kostenmtensÿve Veröffenthchungen in den
he=mÿschen Tageszextungen vermieden werden.
Ziel / Ergebnis:
Im Haushalt 2012 sind ca  100000 € für amthche Bekanntmachungen
vorgesehen Von d=esem Haushaltsansatz sollen =m Haushaltsvollzug 25 000 €
eingespart werden. Der Kreÿsausschuss wird beauftragt dem Kre=stag eine
Beschlussvorlage vorzulegen

Produkt 11.1.12:  Personal- und Organisationsentwicklung

Maßnahme Verzicht auf die Ubernachtung bei den jährhchen Führungskr

Lfd. Nr.: 25
Status:
fortlaufend

Ziel / Ergebnis:
Kostenersparms in Hohe von rd. 3 500 €/Jahr

Maßnahme     Für alle umsatzsteuerpfhchttgen Fortb=ldungen w=rd em Antrag auf Befre=uung von
der Umsatzssteuer beim HMdlufS gestellt. Mit diesem Antrag können alle

Lfd. Nr.: 26     Fortblldungsveranstaltungen, d=e der Berufsblldung dienen, von der Umsatzsteuer
befreit werden Außerdem soll der Einsatz von Blldungsschecks geprüft werden

Sachstand (Kurzfassung):

Status:
fortlaufend

Ziel / Ergebnis:
Kostenersparms =n Höhe von rd 4.000 €/Jahr

Produkt 11.1.21:  Kreiskasse

Maßnahme     Umorganÿsatton der Zahlungsverkehrs m der Außenstelle ,Bachweg" durch die
Anschaffung e=nes Kassenautomaten und Einsatz von EC-Termmals

Lfd. Nr.: 27
Sachstand (Kurzfassung)"
Nach Durchführung eines förmltchen Ausschrelbungs- und Vergabeverfahrens und Schaffung der
bauhchen, techmschen und orgamsatonschen Voraussetzungen wurde =m Mal 2011 em Automat
sowie mehrere EC-Geräte mstalhert und in Betneb genommen
Status:        Ziel / Ergebnis:
erledigt         Kostenersparms =n Hohe von rd 65.000 €/Jahr

Maßnahme     Vermarktung des Verwaltungsgebäudes ,Bachweg 1"

Lfd. Nr.: 28
Sachstand (Kurzfassung):
Bis auf eine Hälfte im Dachgeschoss sind jetzt alle Flächen (emschheßhch der Garagen) vermietet.
Dennoch wird we=terhln der Verkauf der Llegenschaft angestrebt, wenn em w=rtschafthches Angebot
vorliegt
Status:        Ziel / Ergebnis:
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I erledigt        I Mietertrage und Nebenkosten jahrlich ca. 113.000 Euro ab 2012              I

Produkt 12.2.04:  Verkehrswesen

Maßnahme     Prüfung der Schließung der Außenstelle der Kfz-Zulassungsstelle in Laubach, nur
wenn in Zusammenhang m,t emer weiterhin dezentralen Lösung dÿe Verlagerung

Lfd. Nr.: 29     von Zulassungsaufgaben in Rathauser mögltch ÿst

Sachstand (Kurzfassung):
Es wurde em Tellpro]ektauftrag zur Prüfung der Schließung der Kfz-Zulassungsstelle in Laubach ÿn
Zusammenhang mit einer wetteren dezentralen Lösung erteilt Der Pro]ektauftrag wird aufrecht
erhalten Der Mietvertrag für die Llegenschaft lauft bÿs 2014.

Ziel / Ergebnis:Status:
Prüfauftrag
Maßnahme

Lfd. Nr.: 30

Status:
fortlaufend

Prüfunq der Einnchtunq der Kfz-Zulassunqsstelle als eine ,Bündelunqsbehörde"
Die sog  Bündelungsbehörden nehmen unter emheltllcher Lextung e=nen
vielfältigen, in gegense=t=gen Verflechtungsbezlehungen stehenden Bestand an
Aufgaben    wahr    Die    Bündelungsbehorden    smd    zuständige
Genehm=gungsbehörden für andere krelsfreÿe Städte und Landkrels und s=nd
hauptsächlich zuständig für Eÿnzelgenehmÿgungen über die Zulassung von
Fahrzeugen zum Straßenverkehr (z.B Fahrzeuge zur Personenbeförderung,
Fahrzeuge zur Güterbef
Ziel / Ergebnis:
Steigerung der Erträge der Kfz-Zulassungsstelle um vorausslchthch 20.000 € in
2012 und ab 2013 40.000 €/jahrhch bei ca 800-1 000 Vorgängen aus dem
Landkrels Gÿeßen in einem Jahr ohne zusätzlichen Personalaufwand.

Produkt 12.6.01:  Brandschutz

Maßnahme

Lfd. Nr.: 31

Status:
fortlaufend

Satzun.q für Letstun.qen im vorbeuqenden Brand- und Katastrophenschutz
Dÿe Satzung über d=e Erhebung von Gebühren für Leistungen ÿm vorbeugenden
Brand- und Katastrophenschutz soll xn 2012 in Kraft treten Damit k
zusätzliche Leistungen der Mitarbeiter ÿm Vorbeugenden Brandschutz tm Rahmen
der Gebührenordnung geltend gemacht werden Schaffung von zwei zusatzhchen
Stellen im Bereich des Fachdlenstes Brand- und Katastrophenschutz auf der
Grundlage der Verfügung des Reglerungspräsldlums vom 31.08 2011
Ziel / Ergebnis:
Erträge entsprechend der Gebührenordnung in Höhe von ca 25 000 € ÿn 2012 In
den folgenden Jahren wird sich der Betrag erhohen Ab 2013 werden Erträge von
40.000 € und ab dem Jahr 2014 von jahrhch 60 000 € erwartet

Produktbereich 21 bis 24: Schulträgeraufgaben

Maßnahme     Anges=chts der Reduzlerung der Schülerzahlen um 25 % in den kommenden fünf
Jahren Durchführung etner Untersuchung zur Standortoptlmlerung elnschl, einer

Lfd, Nr.: 32     Stdllegung     einzelner  Degenschaften,  Gebäude  und  Räume  unter
Berücks=cht=gung aller Kosten sowie der ntcht monetären Vor- und Nachteÿle.

Sachstand (Kurzfassung)"
Bisher wurden überwiegend Gebäude eingebracht, die aufgrund der Schließung eines Schulstandorts
hervorgehen. Künftig muss in Schulen eingegriffen werden, d=e an Betneb sind. In einigen Schulen
wurde Schulraum für Ganztagsbetreuungszwecke umgenutzt
Inw=ewe=t Schulraum an anderen Schulen für die Ganztagsbetreuung umgenutzt werden muss, wtrd
derzeit geprüft.
Status:       Ziel / Ergebnis:
Prüfauftrag      Veräußerungserlos (= Schuldenabbau) sowie Wegfall der Ifd Kosten für die
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I              I Bewzrtschaftung                                                 I

Maßnahme     Veräußerung von Degenschaften, wenn sÿe nÿcht aktuell oder nÿcht zn naher
Zukunft für Schulzwecke benötigt werden

Lfd. Nr.: 33
Sachstand (Kurzfassung):
Leerstehende ehemalige Schulgebäude (Knzenbach, Bxebertal,  Bellersheim, Lich) werden
entwJdmet. Im Anschluss daran erfolgt die Vermarktung unter Beachtung europarechthcher
Vorschnften. Im ersten Schntt sollen Verhandlungen mit den jeweÿhgen Gemeinden aufgenommen
werden, da It B-Plan oft nur dÿe Sondernutzung als Schulfläche erlaubt ÿst. Marktübhche Kaufpreise
lassen sich mit dÿeser Nutuzungsemschränkung kaum erzielen
Status:       Ziel / Ergebnis:
fortlaufend       Im  Fmanzplan  sind  Veräußerungserlöse  von  folgenden  Degenschaften

berückszchtlgt
Anwesen ,,Jahnstraße" in Lich,
Grundschule Watzenborn-Stemberg
Eine Vermarktung ist mittelfnstÿg für dte ehemalige GRS Kmzenbach (derzeit
belegt durch Zensus), GS Blebertal und GRS Bellershelm vorgesehen
In 2012 soll geprüft werden, ob und wie das Gelande oberhalb des Gebäudes der
Kreisvolkshochschule in Lich veräußert werden kann

Maßnahme     Schaffung von Schulverbünden zur Sÿcherung der kleineren Schulstandorte,
gemeinsame Leitung und Verwaltung mehrerer Schulen

Lfd. Nr.: 34
Sachstand (Kurzfassung)"
Es ist vorgesehen, im ersten Schntt ein Abstlmmungsgespr
Schulamtes zu führen. Die Umsetzung sollte ÿm neuen Schulentwÿcklungsplan geregelt werden
Status:        Ziel / Ergebnis:
fortlaufend       Einsparvolumen nicht exakt bezlfferbar, Reduzierung des Personal- und

Sachaufwandes
EmsparungszJel in 2013 10.000 €, ab 2014:20.000 €

Maßnahme

Lfd. Nr.: 35

Status:
fortlaufend

Entwicklung eÿnes Konzepts ,,Energleeinsparung an Schulen durch verändertes
Nutzerverhalten" mit einem Anreizsystem;Fortbddungen für Lehrer zum Thema
Ressourcenverbrauch, Matenahen zum nachhaltigen Umgang mit Ressourcen,
p
Kreÿsverwaltung
Ziel / Ergebnis:
Vermeidung eines Kostenanstÿegs Dÿe Steigerung der EnergiepreJse soll durch
Verbrauchsmmderung kompensÿert werden
Lerneffekte beÿ Schülern Nachhaltiger und bewusster Umgang mit Energie

Maßnahme     Investztzonen Jn Sportstätten nur noch mit finanzieller Beted=gung der Geme=nden
auf der Grundlage einer mterkommunal abgestimmten Sportstättenplanung

Lfd. Nr.: 36
Sachstand (Kurzfassung)"
Der Krelsausschuss hat am 04 10 2011 für dÿe Durchführung und Fmanzterung von Investÿtionen in
Sportstätten verbtndhche Grundsätze beschlossen. Die Städte und Gemeinden wurden h=ervon =n
Kenntnis gesetzt
Status:
fortlaufend

Ziel / Ergebnis:
Betelhgung an den Invest=tionskosten =m Umfang von 25 %
Für ÿm Haushalt 2012 vorgesehene Sportstättenbauten sind =n der Fmanzplanung
für 2013 Kostenbetethgungen der Standortgemelnden ÿn Höhe von 1,5 M]o €
vorgesehen. Im Planungsze=traum b=s 2015 sind derzeit keine weiteren
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I Investitionen m Sportstätten vorgesehen.

Maßnahme Überprüfung des Bedarfs und Ausstattung der Sporthallen;
Bau- und Ausstattungsstandards bei Sportstätten bereits Jn der Planungsphase

Lfd. Nr.: 37     überprüfen, ggf. zwecks Emsparungen reduzieren

Sachstand (Kurzfassung):
Der  Vorschlag  ist  im  Rahmen  der  vom  KA  beschlossenen  Grundsätze
Sportstättenfmanzlerung berücksichtigt worden
Derzeitige Vorgehensweÿse
- Kreÿs legt mÿt Schule Notwendigkeit der Ausstattung fest
- Gemeinde kann zusätzhche Ausstattung fordern, muss aber dÿe Kosten hÿerzu tragen
- 25 %lge Kostenbetelhgung der Gemeinden für grundsätzhche Nutzungsrechte
Status:       Ziel / Ergebnis:
in Umsetzung

für  die

Maßnahme     Prüfung der Erhebung von Benutzungsgebühren bzw. Mÿeten für die kreÿseÿgenen
Sporthallen in AngleJchung an die xn den Gemeinden und St

Lfd. Nr.: 38     Regelungen.

Sachstand (Kurzfassung):
Politische Entscheidung erforderlich
Status:        Ziel / Ergebnis:
Prüfautrag

Maßnahme     VermJetung von Werbeflachen =n den Sporthallen

Lfd. Nr.: 39
Sachstand (Kurzfassung):
Dÿe steuerhche Prüfung ist inzwischen erfolgt. Die Vermÿetung ist steuerrechthch grundsätzhch
möglich Als nächster Schritt ist eine Erhebung der vermletbaren Flächen und der bisherigen Nutzung
durch Dntte erforderhch, um zu prüfen, ob eine wJrtschafthch sinnvolle Vermietung erfolgen kann.
Status:        Ziel / Ergebnis:
fortlaufend       Beginn der Vermÿetung von Werbeflächen m 2013 mÿt Vermarktungserlösen von

10000  €,  ab  2014  20000  €  Evtl  Unterstützung  durch  externe
Vermarktu ngspartner

Maßnahme
Stadt Gÿeßen über dÿe Zahlung erhohter Gastschulbeÿträge

Lfd. Nr.: 40
Stand (Kurzfassung):
Die Kündigung des Vertrages zum Schuljahresende zum 31.12.2011 ist erfolgt.
Status:        Ziel / Ergebnis:
fortlaufend       Reduzierung der über den gesetzhchen Gastschulbeÿtrag

Zahlungen (derzeit ca 750 000 €)

Aufnahme von Neuverhandlungen zur öffenthch-rechthchen Vereinbarung mtt der

hinausgehenden

Maßnahme     Reduzÿerung der unterschiedhchen Rückfahrten der Schulbusse ÿn Verbindung
mÿt der Ausweltung der Ganztagsbetreuung

Lfd. Nr.: 41
Sachstand (Kurzfassung):
Die Reduzierung bzw. Optimlerung von Lmlenfahrten im OPNV bezogen auf die Schülerbeförderung
wÿrd derzeit vom ZOV geprüft Änderungsmaßnahmen wurden bereits erarbeltet und werden m Kürze
vorgestellt.
Glelchzeÿbg  werden  die  Standards  neu  überprüft.  Die  mterfrakbonelle  Arbeltsgruppe
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ùHaushaltskonsolldterung" befasst sich derzeit intensiv mit diesem Thema um  mögliche
Emsparpotentlale bereits für das kommende Schuljahr 2012/2013 zu erzielen

Status:
tw erledigt
tw fortlaufend

Ziel / Ergebnis:
Reduzlerung der Schülerbeförderungskosten
Durch Neuausschrelbungen konnte der Haushaltsansatz gegenüber 2011 um
140 000 € bereits reduziert werden Ztel für 2012 50 000 €, danach 100 000 €
jährlich

Maßnahme     Grünflächenpflege anhand eÿnes Kostenverglelchs mit Pnvatanbletern auf
Wÿrtschaftlÿchkelt überprüfen

Lfd. Nr.: 42
Sachstand (Kurzfassung):
Die Pflege der Außenanlagen wurde bisher von den Hausmeistern und soweit erforderlich auch von
Firmen erledigt. Aufgrund der Pnvatlslerung der Hausmelsterdlenste wurde in den beiden letzten
Jahren diese Leistung verst
Die Ausschrelbungsergebnlsse zeigen auf, dass die Vergabe dieser Leistungen dte wirtschaftlichste
Losung ist Auf den klassischen Hausmeisterdlenst trifft diese Aussage allerdings nicht zu Die Pflege
der Außenanlagen an Fremdfirmen zu vergeben hat stch bewahrt Die Prüfung, ob Jm Rahmen des
IKZ auch die Gemeinden dÿese Leistung für uns wirtschaftlich erbnngen können ist noch nicht
abgeschlossen Weiterhin wÿrd eine Etgenbetriebslösung für das Liegenschaftsmanagement derzeit
geprüft
Status:        Ziel / Ergebnis:
Prüfauftrag      Einsparungen im Personalkostenberelch

Maßnahme     Mÿeten der Hausmeÿsterwohnungen überprüfen und ggf auf ortsübhche Mÿeten
anheben

Lfd. Nr.: 43
Sachstand (Kurzfassung):
Alle Hausmeÿsterwohnungen, die von Hausmeistern bewohnt werden, werden jährhch nach
Staatsanzelger berechnet und jährlich dem Lohn angepasst Alle anderen Wohnungen (ehemalige
Hausmeister- und Schulleiterwohnungen) sind pnvat vermietet oder werden von Betreuungsveremen
genutzt
Die ortsübhche Mÿete wÿrd am Mletsplegel des Fmanzamtes ausgenchtet. Der letzte Mÿetsptegel tst
aus dem Jahr 1995 Somit bleibt nur dÿe regelmaßlge Anhebung der Mÿeten. Dÿes wird auch in
unregelmäßzgen Abständen durchgeführt. Es handelt sich aber um sehr gennge Anhebungen, da die
Wohnungen sÿch durchweg m einem sanlerungsbedürftlgen Zustand befinden. Investltlonen lohnen
sÿch nicht mehr.
Status:        Ziel / Ergebnis:
fortlaufend       Überprüfung der Hausmelstermieten in 2012; Anpassung und Anhebung der

Mieten tn 2013 um 1 000 € jahrlÿch

Produkt 27.1.01: Kreisvolkshochschule

Maßnahme     Deckelung des jährhchen Zuschussbedarfes auf 400.000 €

Lfd. Nr.: 44
Sachstand (Kurzfassung):
Der Entwurf einer Vereinbarung zur Zusammenarbeit der Volkshochschulen von Stadt und Landkrets
Gießen (Stand: März 2011) wurde zunächst von der Stadt Gießen zurückgestellt Die Stadt Gießen
möchte in neue Verhandlungen mit dem Landkrets gehen Dÿe Gespräche wurden mittlerweile mtt der
neuen zuständigen Dezernentin aufgenommen
Dÿe Entwicklung neuer Produkte ÿm Dnttmlttelsektor ÿst erfolgt. Ermaßigungsregelungen wurden
überprüft und bestatigt
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Die  Prüfung,  ob  höhere  Entgelte  der  Tednehmerlnnen  zumutbar  resp  wÿrtschafthch
erfolgversprechend sind, erfolgte anhand des aktuellen landeswelten Gebührensplegels des hw. Der
Vergleich empfiehlt keÿne Gebührenerhöhung
Status:       Ziel / Ergebnis:
fortlaufend       Reduzlerung des Zuschussbedarfes um 25.000 € auf 400 000 € durch eine

verstärkte Kooperation der VHS Stadt Gießen und der VHS des Landkrelses
Gießen. Wegfall einer halben päd Leltungsstelle ab 2013/2014 (k.w-Vermerk
bereit im Stellenplan 2012).

Produktbereich 30 bis 36: Soziale Leistungen / Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Maßnahme

Lfd. Nr.: 45

Aufwendungen pro Hÿlfeempfänger ermitteln, Werte in vorangegangenen
Zeltraumen und mit großengleichen Landkrelsen vergleichen;
Durchschnltthch zu betreuende Fälle je Sachbearbeiter ermitteln und mit Werten
anderer Sozial- und Jugendhllfeträger vergleichen

Sachstand (Kurzfassung):
Auf den hessenwelten Kennzahlenvergleich SGB XII wird verwiesen
Status:        Ziel / Ergebnis:
fortlaufend

Maßnahme     Aufforderung an dÿe hesslsche Landesreglerung, die Berechnungsgrundlagen für
dÿe Bemessung der besonderen Finanzzuweÿsungen ÿm Bereich der Sozialen

Lfd. Nr.: 46     Sicherung, insbesondere für die ,Zuwelsung zu den Ausgaben der Sozÿalhdfe"
dergestalt zu verändern, dass die tatsächliche Belastung der Aufgabenträger
(stärker) berücksichtigt wird

Sachstand (Kurzfassung).
Eine vom Kreistag im Dezember 2010 beschlossene Resolution wurde dem Land mitgeteilt Ferner
im Rahmen eines Antrages auf Zuweisung aus dem Landesausgleÿchstock darauf hingewiesen, dass
dÿe Vertedungsmaßstäbe die besonderen Belastungen nicht berücksichtigen.
Das Thema sollte auf politischer Ebene und über die Gremÿen des Hessischen Landkrelstages xm
Rahmen der anstehenden Dÿskusslonen und Verhandlungen mÿt dem Land Hessen zum
Kommunalen Schutzschÿrm erneut aufgegnffen werden.
Status:       Ziel / Ergebnis:
Prüfauftrag

Produkt: 31.0.01: Produktübergreifende Dienstleistungen Soziales

Maßnahme     Alle Möglichkeiten der Kostenerstattung durch Dritte und Heranzlehung von
Unterhaltspfhchtigen ausschöpfen

Lfd. Nr.: 47

Sachstand (Kurzfassung).
Nach Abschluss des Projektes ,Optimlerung des Forderungsmanagements im Fachberelch 5, wurde
Ende Oktober 2010 eine Untergruppe der Projektlenkungsgruppe Haushaltskonsohdÿerung mit
Teilnehmerhnnen aus dem Fachberelch 5, Fachberelch Finanzen, Stab Controllmg und Stab Revision
eingerichtet Ihr Arbeÿtsauftrag war die ÿm vorausgegangenen Projekt herausgearbeÿteten
Optimlerungspotentlale zum Forderungsmanagement umzusetzen Zu den nachfolgenden Punkten
wurden konkrete Vorgaben und Verfahren entwickelt"

•  Optlmlerung der Formulare (Annahme-Anordnungen)
•  Optÿmÿerung von Bescheiden mit Zahlungsaufforderungen und ÿnternen

Handlungsanweÿsungen
•  Einführung enes einheÿthchen Fremdkennzeÿchens zur automatischen Verbuchung der

Zahlungselngänge
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Ferner wurde em ,runder Tisch" mit FB Jugend, Soziales, Familie und FB Finanzen instalhert.
Eine Kassenschnlttstelle zwischen dem Fachverfahren Jugend und dem Fachverfahren Finanzen
wird ab Januar 2012 schrittweise eingeführt

MJt der organlsatonschen Neuausnchtung des Fachberelches Jugend, Soziales und Familie wurde ab
1.9.2011 ÿm Stab Interne Dlenste das Forderungsmanagement auf den gesamten Fachbereich
ausgeweitet Ab diesem Zeitpunkt werden Forderungen über die mit Stundung, Nlederschlagung und
Erlass zu entscheiden zst und Forderungen im Rahmen eines Insolvenzverfahrens oder
außergenchthchem Emlgungsverfahrens zentral für alle Organlsatlonsemhelten des FB 5 bearbeitet
Von den zur Verfügung stehenden 2°75 Stellen sind derzeit jedoch nur 1,5 Stellen besetzt
Im Jahr 2012 wÿrd entschieden, ob und ggf. welche Forderungen des Jugendamtes an das Zentrale
Forderungsmanagement abgegeben werden können. Ein wichtiges Entscheldungskritenum wird der
Umfang der Forderungen und das tatsächhch zur Verfügung stehende Personal sein

Ab 2012 ast der Aufbau eines Benchtswesens für die Forderungen des FB 5 geplant
Status:       Ziel / Ergebnis:
fortlaufend       Erhohung der Ertrage um 100 000 € auf der Basis der tatsächhchen Ergebnisse

des Haushaltsjahres 2011

Produkt 31.1.02:  Hilfe zur Pflege

Maßnahme

Lfd. Nr.: 48
Status:
fortlaufend

Fallmanaqement in der Hdfe zur Pfle.qe
Einführung eines Fallmanagements bei der Beratung und Leÿstungsgewährung
der Hilfe zur Pflege (z.B durch eine medizinische Fachkraft)

Ziel / Ergebnis:
Reduzÿerung der Fallzahlen bzw des Leistungsumfangs und damit der Ausgaben
Eÿne genaue Bezifferung der Einsparungen ist erst nach einer Evaluation moghch
Eine Vermeldung von Kostenstelgerungen wurde In der mlttelfnstlgen Ergebnis-
und Fmanzplanung berücksichtigt.

Produkt 31.1.30:  Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Maßnahme     Vereinbarung zur Erbringung von Hdfen zur Schulausb=ldung gem SGB XII an
der MartLn-Buber-Schule In Budgetform (Ubertragung des Modells der Sophle-

Lfd. Nr.: 49     Scholl-Schule)

Sachstand (Kurzfassung)"
Der Kreÿsausschuss hat am 04 07 2011 eine Budgetverelnbarung mit dem ,Verem zur Förderung der
Integratmon von Menschen mit Behinderung" und der Martm-Buber-Schule über die Erbnngung von
Hdfen zur Schulausb=ldung beschlossen
Auf der Basis der für dle Integratlonshelfer an der Schule im vergangenen Schuljahr geleisteten
Zahlungen wmrd das Budget errechnet und bewdhgt. Dieser Betrag wtrd monathch an den Verein zur
Förderung der Integratlon von Menschen mÿt Behinderungen gezahlt. Der Verein regelt mit der
Schule den Bedarf und den Einsatz von Integrat=onshelfern für alle Schüler, für dze der Landkre[s
Gzeßen zust
Eltern entfällt fast vollständig
Status:        Ziel / Ergebnis:
erledigt         Die auf Schulen bezogene Budget=erung der Le=stungen der Hilfen zu einer

angemessenen Schulausb=ldung rm Rahmen der EmghederungsMfe nach § 53,
54 SGB XII ist auch für die Martin-Buber-Schule eine gute Moghchkelt, eine für
alle  Betedlgten  einfachere  und  bessere,  dabei  aber  nÿcht  teurere
Lelstungserbnngung, zu gewährleisten.
Mittlerwede hegt der erste Zwischenbencht des Vere=ns zum 01 02.2012 vor
Derzeit werden ca  30 Kinder über das Budget mit Bere=tstellung einer
Integratÿonshÿlfe betreut

Maßnahme     Reduzlerung des Budgets der Martin-Buber-Schule nach Rückverlagerung der
Schule nach Gießen  Durch die Rückverlegung ist eine Reduzlerung des
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Lfd. Nr.: 50
Status:
fortlaufend

Betreuungsaufwandes zu erwarten und ÿm Budget umzusetzen.

Ziel / Ergebnis:
5 % des derzeitigen Budgets ab dem Schuljahr 2012/13, wenn die Rückverlegung
der Martm-Buber-Schule nach Gießen erfolgt ist Auswirkung. 29 000 € jährhch

Produkt 31.2.01: Kommunale Leistungen nach dem SGB II

Maßnahme     Senkung bzw. Stablhsierung der Unterkunfts- und Nebenkosten durch verstärktes
Controlhng und Abschluss von Zlelverembarungen mit dem Job-Center

Lfd. Nr.: 51
Sachstand (Kurzfassung):
Dÿe Zÿelvereinbarungen wurden kontmuÿerhch mit dem JC kommuniziert
Dank  der  (bislang)  günstigen  konjunkturellen  und  Arbeltsmarktentwlcklung  sind  dle
Z=elverembarungen bzgl. KdU-Leÿstungen in dÿesem Jahr emlosbar und das Z=el wÿrd auch erre=cht
Für 2012 werden die Zÿelverembarungen angepasst. Dabei werden Instrumente der Eingliederung

Zlelgruppendefinltion  einerseits  und  Arbeltsmarktmdlkatoren   andererseitseanschheßllch
berücksichtigt
Maßnahme

Lfd. Nr.: 52

Status:
fortlaufend

Externe Ver.qabe zur Erstellun.q einer Mletstrukturanalyse
Mit der externe Vergabe der Erstellung einer rechtsslcheren Mletstrukturanalyse
wird das Ziel verfolgt, die Mletobergrenzen für den Landkreis und die Stadt
Gießen genchtstaughch festzuschrelben; damit angemessene und
bedarfsgerechte Mieten gezahlt werden konnen und es für die Anmmetung neuer
Wohnungen verbmdhche Vorgaben gibt
Unsere haus=nternen KdU-Richthmen sind nÿcht genchtstaughch, d.h, unsere als
angemessen bezifferten MJetobergrenzen werden nicht akzeptiert Die Gerichte
orientieren sich daher an den (deutlich höher hegenden) Wohngeldtabellen,
tedwelse noch mit einem 10 %=gen Zuschlag Dte finanziellen AuswJrkungen des
Ergebnisses der M=etstrukturanalyse sind nicht absehbar Erwünscht =st ein
Einspareffekt bei den Kosten der Unterkunft.
Ziel / Ergebnis:
Emsparung für 2012 200 000 €, ab 2013 300 000 €

Produkt 33.1.01: Sozialraumplanung und Sozialbudget

Maßnahme     RegelmäSige Evaluat=on finanzierter Leistungen freier Träger sowie externe
Unterstützung be= dem Abschluss von Lelstungsverträgen

Lfd. Nr.: 53
Sachstand (Kurzfassung):
Die im Mal 2011 gegründete AG "Vertragscontrolhng" hat ihren Bericht abgegeben In dÿesem Bericht
werden die Problemlagen bestehender Verträge und Problemlagen bei neuen Vertragen aufgezeJgt.
Möghche Losungsans
Fachbereichsleltungsebene   zu   diskutieren   Ferner   wurde   eine   Liste   s
Verträge/Zuwendungen erstellt.
Status:        Ziel / Ergebnis:
Prüfauftrag      Ztele für 2012

1. Weiterer Auf- und Ausbau der Evaluat=on der Leistungen freier Träger.
2 Beginn der praktischen Umsetzung des Prozesses der Neujustlerung der
Angebote tm  Sozlalbudget.  Einstieg  ÿn dÿe konkrete  Uberprüfung  des
Le=stungsangebots und ggf Anderung / Anpassung von Zuwendungsverträgen
zun
Psychosozÿale Beratung
3 Kerne Kostenste=gerung
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Produkt 36.3.03: Hilfen zur Erziehung

Maßnahme     Beauftragung einer Untersuchung durch externe Berater mÿt dem Ziel, auffälhg
hohe Ausgabenberetche =m Vergleich m=t anderen Landkre=sen zu ldentÿflz=eren,

Lfd. Nr.: 54     um dÿese zu reduzieren

Sachstand (Kurzfassung):
Im Jahr 2010 wurde d=e Vergabe e=nes Untersuchungs- und Beratungsauftrages zur
Haushaltskonsohdierung =m Bereich Htlfen zur Erziehung vom Kretsausschuss beschlossen. Am 07
Februar 2011 wurden die Ergebnisse In Form etnes Ziel- und Maßnahmenkataloges vorgelegt Der
Krelsausschuss beauftragte in dteser Sÿtzung dÿe Verwaltung, die ÿn dem Untersuchungsbencht
empfohlenen Elnzelschritte und Maßnahmen umzusetzen Dazu gehören u a.

1  Verbesserung und Umsetzung von Arbeitsstandards ÿm Hdfeplanverfahren
2  Implemenherung eines dichten Controlhngs zu den Zielen und Tedztelen
3. zelthch auf 2 Jahre befnstete personelle Aufstockung um 1,5 Vollzeitstellen ohne Auswe=tung

des Stellenplans (Mit Schreiben vom 09 März 2011 wurde die personelle Aufstockung ohne
Ausweitung des Stellenplanes vom Reglerungspräsldlum Gießen genehmigt)

4. die reglonsbezogenen Maßnahmen
Die Umsetzung wird extern begleitet Die vergabe- und haushaltsrechthchen Bestimmungen wurden
etngehalten
Im Sommer 2011 wurde die Umsetzung des Ztel- und Maßnahmenkataloges aufgrund der akuten
Personalnot im Allgemeinen Sozialen Dienst unterbrochen Der Umsetzungsprozess wurde im
Januar 2012 wieder aufgenommen. Im 2 Halbjahr 2012 soll das Projekt mit der Implementlerung
eines dauerhaften Z=el-, Maßnahme- und Controlhngsystem im Fachd=enst Jugend abgeschlossen
werden.
Im Rechnungsergebnis des Haushaltsjahres 2011 konnten bereits Ausgabereduzlerungen um 1,2
Mÿo. Euro im Produkt 36.3.03 gegenüber dem Haushaltsansatz 2011 reahsiert werden Die Ausgaben
sind damit se=t Jahren mit teils erheblicher Steigung erstmals rückläufJg und liegen 2011 unter dem
Wert von 2010 und 2009
Status:       Ziel / Ergebnis:
fortlaufend       Kosten auf Dauer stabÿhsÿeren, hÿerbeÿ hat allerdings das Kÿndeswohl Vorrang vor

fiskahschen Effekten.
Maßnahme     Ab 2011 wurden geztelte Maßnahmen zum Ausbau der Famd=enpflege erarbeÿtet

und die Zusammenarbeit der Pflegek=nderdlenste von Kreis- und Stadtjugendamt
Lfd. Nr.: 55     tntenswÿert Durch Kooperation bet der Offenthchkeltsarbett, der Schulung von

Pflegestellenbewerbem und der Fortbildung von Pflegeeltern sollen Ressourcen
gebündelt, Ergebnisse qualitativ und quant=tatw verbessert und Kosten eingespart
werden Landkrels und Stadt beabslchtlgen, gemeinsam Leistungen freler Träger
zur Unterstützung be= der Anwerbung und Quahfizlerung von Pflegepersonen
einzukaufen Ziel ist es, mehr Hilfen zur Erziehung in Pflegefamlhen (§ 33 SGB
VlII) durchzuführen und solche In Hetmen (§ 34 SGB Vlll) zu reduzieren.

Status:        Ziel / Ergebnis:
fortlaufend       Schnttwelse Erhöhung des Antetls der Hilfen =n Pflegefamlllen in den Jahren 2011

bts 2013 von 43 % (2009) auf 48 % (2013) der stationären Hilfen zur Erziehung
(in absoluten Zahlen von 154 auf 173 Kinder und Jugendhche) Im Falle der
Z+elerre+chung und beÿ gleich bleÿbender Gesamtzahl der stationären Hÿlfen (§§
33 und 34 SGB VlII) ergibt sich etn Einsparpotent=al von durchschnittlich 295.000
Euro j

Status:        Ziel der vorgenannten Maßnahmen im Bereich der Hilfen zur
fortlaufend      Erziehung:

ab 2012:500.000 € jährlich

Maßnahme

Lfd. Nr.: 56

Status:
fortlaufend

Bete=hqun.q der Stadt G=eßen an Rufbereÿtschaft des Ju.qendamtes des
Landkreÿses
Dÿe Rufbereÿtschaft des Jugendamtes soll wÿe bÿsher fortgesetzt werden und über
e=ne f=nanztelle Betethgung der Stadt Gteßen verhandelt werden.
Ziel / Ergebnis:
Kostenerstattung m Höhe eÿnes jährhchen Sockelbetrages (1/3 der Kosten; ca
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10.000 Euro) zzgl der tatsächlichen Kosten, die dem Landkrels entstehen, wenn I
em/e Mitarbettedin im Rahmen der Rufbereitschaft für die Stadt Gÿeßen tätig wird. I

Maßnahme     Erhebung von Gebühren für Schuleingangsuntersuchungen und zahnärzthche
Reÿhenuntersuchungen in Schulen von anderen Schulträgern:

Lfd. Nr.: 57     Da nach dem Hessischen Schulgesetz die Schulträger dte Kosten für die
Schulgesundheÿtspflege zu tragen haben, hat der Fachdlenst Gesundheit den
anderen öffentlichen und privaten Schulträgern ÿm Krelsgebÿet Gebühren für dÿe
seit 2006 durchgeführten Schuleingangsuntersuchungen und zahnärzthchen
Untersuchungen in Rechnung gestellt Alle betroffenen Schulträger haben gegen
die  entsprechenden  Gebührenbescheÿde  beim  Verwaltungsgencht  Klage
eingereicht

Sachstand (Kurzfassung).
Das Verwaltungsgencht Gießen hat alle Gebührenbescheide mangels hiesiger Befugnis zur
Handlungsform des Verwaitungsaktes aufgehoben Im Verfahren die Stadt Gießen betreffend wird bis
zum 18 11 2011 der Antrag auf Zulassung der Berufung gestellt werden, um das erstlnstanzhche
Urteil vor dem Verwaltungsgenchtshof in Kassel überprüfen zu lassen. Parallel dazu prüft die
Stabsstelle Recht, nach Auswertung der Ergebntsse des Verfahrens des Landkrelses Marburg-
Biedenkopf, alternatwe Abrechnungswelsen, um den Verlust von Ansprüchen durch Verjährung zu
verhindern Eine abschheßende Entscheidung über die Abrechnungswelse ist erst nach Abschluss
der zweiten instanz vorgesehen.

Gegenüber den Freien Trägern der Pnvatschulen werden keine Kosten mehr geltend gemacht Hier
prüft dÿe Stabsstelle Recht, dÿe Abrechnung der Kÿnder über den staatlichen Schulträger, die Stadt
Gießen
Status:        Ziel / Ergebnis:
erledigt         ca. 40 000 € jährhch

Maßnahme     Dÿe Gebührensatze für einige amtsärzthche Untersuchungen wurden zur
Verbesserung  des  Deckungsgrades  zum  01 01 2011  im  Rahmen  der

Lfd. Nr.: 58     Gebührenordnung des Hessischen Soz,almmlsteriums so weÿt wÿe vertretbar
nochmals angehoben

Sachstand (Kurzfassung):
Beÿ dieser Maßnahme handelt es sÿch um keÿne Einsparung sondern um Mehremnahmen.
Diese belaufen sich auf insgesamt ca. 28.000 € Hierbei ist aber zu beachten, dass lediglich ca
10.000 € von externen Auftraggebern eingezahlt werden
Die resthchen 18 000 € Mehremnahmen werden dem FD Soziales ,intern" in Rechnung gestellt und
verrechnet
Weiterhin kann mÿtgetellt werden, dass das Kultusmlnistenum die Untersuchungen doch kurzerhand
nicht abgeschafft hat und dÿe ca 300 Personen weiterhin zur Untersuchung ms Gesundheÿtsamt
kommen. Ca 33 000 € werden also weiterhin eingenommen
Status:        Ziel / Ergebnis:
erledigt         Verbesserung des Deckungsgrades wurde erreicht. Erhöhung der Erträge um

32 000 jährlich.

Maßnahme Reduzÿerung der laufenden Kosten des Gesundheÿtsamtes (Betnebskosten und
Anschaffungen von Gebrauchsgegenstanden)

Lfd. Nr.: 59
Status:
fortlaufend

Ziel / Ergebnis:
Kostenemsparung in Höhe von ca 10 000 € ab 2012
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Maßnahme     Belehrungen für Schulen der Stadt Gießen (Gesundhelthche Anforderungen an
das Personal bei Umgang mit Lebensmltteln)

Lfd. Nr.: 60
Sachstand (Kurzfassung):
Das Gesundheitsamt belehrt Schülerhnnen der Schulen der Stadt Gießen  nach § 43
Infektionsschutzgesetz Dte Gebührensätze wurden in 2012 auf das gesetzhch vorgegebene Nweau
angehoben.
Status:
fortlaufend

Ziel / Ergebnis:
Im Jahr 2010 wurden 27 Kinder der städtischen Schulen belehrt. Im Jahre 2011
waren es 43 Kinder Wenn von e=ner durchschnltthchen Zahl von 35 Kindern
ausgegangen w=rd, kann m=t Mehre=nnahmen Jn Höhe von 700 € jahrhch
(Differenz zu der blshengen Gebührenhöhe von 5 €, jetzt 25 €) gerechnet werden.

Produkt 57.1.01: Wirtschaftsförderung und Tourismus

Maßnahme

Lfd. Nr.: 61

Transferzentrum Mtttelhessen
Auf dem Verhandlungsweg konnte erreicht werden, dass ohne Vertragskündlgung
zum 30 06 2012 die Zuwendung an das Transferzentrum Mittelhessen dauerhaft
ausgesetzt w=rd

Status:
erledigt

Ziel / Ergebnis:
Keine Zuwendung an das Transferzentrum Mittelhessen (bisher 8 180 €)

Produkt 61.1.01:  Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Maßnahme

Lfd. Nr.: 62

Status:
fortlaufend
(inzwischen
erledigt)

Beantraqun.q einer Zuweisun.q aus dem Landesausqleÿchsstock
Dÿe von der Landesreglerung bei der Vertetlung der Mittel des Kommunalen
Finanzausglelchs für 2011 ff vorgenommene Streichung des "Härteausgletchs
wegen Mÿnderzuwelsung ÿm Beretch Soziales" trifft den Landkrets Gießen
besonders hart. Mit dÿeser Begründung wurde beim HMdlufS mit Schreiben vom
22 07 2011 eine Zuweisung aus dem Landesausgleichsstock erwartet
In dem Topf ,Härteausgletch" waren bis 2010 immer insgesamt 25 Mio. €, davon
hat der Landkreÿs Gießen durchschnittlich 5,5 Mio € jährlich erhalten.
Ziel / Ergebnis:
Bewllhgung einer Zuwelsung aus dem Landesausglelchsstock in Höhe von
3 328 325 € in 2012.

Maßnahme

Lfd. Nr.: 63

Status:
Prüfauftrag

Aufqaben-, Prozess-, Kostenanalyse beim Landeswohlfahrtsverband über dÿe
Gremien des HLT
Der Umlagebedarf des Landeswohlfahrtsverbandes wächst kontmuÿerlich an.
Zwischen 2008 und 2012 ist em Anstieg von knapp 90 Mlo € auf jetzt 1 083 Mio
€ (Steigerung um über 20 %) zu verzeichnen Dte an die Landkreise als örtliche
Träger der Sozial- und JugendNfe genchteten Konsohdÿerungserwartungen
müssen auch für den überörthchen Träger gelten.
Ziel / Ergebnis:
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Produkt 61.2.01:  Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Maßnahme     Schuldenabbau und Optÿm=erung des Z=ns- und Schuldenmanagements

Lfd. Nr.: 64
Sachstand
Beÿ den Investÿtÿonskredlten konnte die Durchschnlttsverzlnsung ÿn den letzten Jahren kontlnuÿerhch
reduziert werden

An dem Ziel emer Entschuldung Im Bereich der Investltlonstätlgkelt wÿrd weiterhin konsequent
festgehalten.  Dies  geschieht  vor  allem  durch  die  Streichung  bzw.  Streckung  von
Investitlonsvorhaben Aus dem Investitionsprogramm und der mÿttelfristigen Finanzplanung ergibt
sich für die Jahre 2012 bis 2015 ein weiterer Abbau der Investitlonsschulden Aufgrund der
Reduzlerung dieser Verbmdhchkemten verringert sich auch die darauf entfallende Zmsbelastung
Außerdem ist der Landkrels Gießen dem im KredJtportfohobeÿrat formulierten Ziel, langfristig einen
Durchschnlttszinssatz  von  4,50  %  bei  den  Investitionskredlten  zu  erreichen,  durch
Umschuldungen/Prolongatÿonen naher gekommen

Durch die Verschlechterung der Haushaltslage erhöht sich auch der Liqulditätsbedarf im Bereich der
Kassenkredite. Dies führt zwanglaufig zu einem höheren Zmsaufwand in diesem Bereich Durch
aktives Zmsmanagement wÿrd versucht den höheren Zinsaufwand zu begrenzen, aber auch
LÿquidJtätssÿcherzemt zu erreichen.
Aufgrund des anhaltend nÿedngen Zinsniveaus und durch das aktive Zmsmanagement konnte im Hj.
2011 Jm Ergebnis gegenüber der Veranschlagung eine Emsparung von 2,2 Mio. Euro erzielt werden

Status:
fortlaufend

Ziel/Ergebnis:
Grundlage für die Planung der Zinsen'im Bereich der Kassenkredite ist der
voraussichtliche Llquÿdltätsbedarf und ein Kalkulatlonszmssatz von 2,5 % für den
vertraghch nicht gebundenen Teilbetrag. Weil der Stand der Kassenkredite aufgrund
der Verbesserungen im Haushaltsvollzug 2011 um rd. 10 Mio Euro niedriger ist,
ergibt sich für das gesamte Jahr 2012 und alle Folgejahre eine Verminderung des
Zinsaufwandes um 250 000 Euro.
Außerdem wurde für den nicht gebundenen Teilbetrag von 80 Mÿo. Euro im jetzt
bereits abgelaufenen 1. Quartal statt des Kalkulationszinssatzes von 2,5 % nur rund
0,5 % Zinsen gezahlt. Daraus ergibt sich für 2012 schon jetzt eine weitere Eÿnsparung
von 400.000 Euro

3ù4ù Interkommunale Zusammenarbeit

Nachdem das ursprünghch angestrebte modellhafte Gesamtprojekt mit einer V=elzahl von
Aufgabengeb=eten sich aufgrund der gemachten Erfahrungen als kaum reahs=erbar erwiesen
hat, sollen dÿe Akt=vitäten s=ch auf erfolgversprechende Emzelprojekte konzentrieren. Aus
diesem Grund wurde Ende September eine Informat=onsveranstattung zum Thema ,IKZ auf
dem Gebiet der Personalverwaltung" veranstaltet. Am Beispiel der Servlcestelle Personal beim
Landkre=s Warendorf, wurden Anforderungen und eine sinnvolle Angebotsstruktur für den
Landkreis Gÿeßen und se=ne Kommunen d=skut=ert. Auf Basÿs einer Umfrage sollen die Bedarfe
und gewünschten Leistungspakte ermittelt werden. Sofern wenigstens sechs Kommunen an
einer Zusammenarbe=t mit dem Landkreis =nteresslert sind, soll e=ne noch zu bddende
Arbeÿtsgruppe die Details ausarbeiten

Neben d=esem Projekt =st die mterkommunale Zusammenarbeit auf dem Geb=et der
BreJtbandversorgung in d=e Umsetzung gegangen. Geme=nsam mit dem Landkreis Gießen
haben 17 krelsangehörÿge Kommunen die Betelligungsgesellschaft Breÿtband Gÿeßen mbh
gegründet. Eine kreisangehör=ge Stadt hat kern Interesse an einer Beteihgung gezeigt Für
d=esen Zusammenschluss s=nd entsprechende Fördermlttel beim Land beantragt.
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4.  Fazit und Ausblick

Auch wenn in der aktuellen mittelfristlgen Ergebnis- und Finanzplanung ein jährlicher
Rückgang des ]ahresbezogenen Haushaltsfehlbedarfes prognostiziert wird, ist es weiterhin
unrealistisch davon auszugehen, dass sich der Landkrels Gießen allein aus der prekären
Finanzlage befreien kann. Zum elnen basieren die als Grundlage für die Finanzplanung
heranzuz=ehenden Orientÿerungsdaten des Hessischen Mtn=steriums des Innern und für Sport
auf der noch relatw opt=mlstischen Steuerschätzung vom Mai 2011 urrd zum anderen wird
auch die nach dem Erlass erwartete Begrenzung des Ausgabenwachstums nur  schwer
einzuhalten sein. Das Ziel eines ausgeglichenen Haushalts kann mittelfristig nur dann erreicht
werden   wenn die auf Bundes- und Landesebene geführten Diskussionen über dte
erfordq rhche Neuregelung der Gemeindefinanzÿerung tatsächlich zu  einer spürbaren

/
Entlas Jnctder kommunalen Ebene führen.

ù! t!
ri' ¢f' i I  ' "1

Landrätiÿh
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Konsolidierungsmaßnahmen, deren Auswirkungen in der Haushaltsplanung 2012 fr. bereits
berüc      t sind
Lfd, Nr.    ProÿJükt   Kurzbeschreibung der Maßnahme

3   11.1.01
27    11.1.21

28    11.1.41
36    21 - 24

41    21 - 24

57    41.4.01

58  41.4.01

61    57.1.01

Verkleinerung des Kreisausschusses
Umorganisatlon des Zahlungsverkehrs in der Außen-
stelle "Bachweg" durch die Anschaffung eines
Kassenautomaten
Vermarktung des Verwaltun,qsqebäudes "Bachwe,q 1"
Investitionen in Sportstatten nur noch mit finanzieller
Beteiligung der Gemeinden auf der Grundlage einer
nterkommunal abgestimmten Sportstättenplanung
(Finanzhaushalt)
Reduzierung der Schülerbeförderungskosten durch
Neuauschreibung der Vertrage
Erhebung von Entgelten fur
Schuleingangsuntersuchungen
Erhöhung der Gebührensatze für amtsärztliche Unter-
suchungen
Transferzentrum Mittelhessen

Summen:

hiervon Auswirkungen im Finanzhaushalt

somit Verbesserungen im Ergebnishaushalt

2012
22.900 €
65.000 €

113.000 €
0€

140,000 €

40.000 €

32.000 €

8.180 €

421.080 €

0€

421 .O80 €

2013
22.900 €
65.000 €

113.000 €
1.500.000 €

140.000 €

40.000 €

32.000 €

8.180 €

1.921.080 €

1.500.000 €

421,080 €

2014
22.900 €
65,000 €

113,000 €
0€

140,000 €

40.000 €

32.000 €

8.180 €

421,080 €

0€

421,080 €

2015
22.900 €
65.000 €

113.000 €
0€

140.000 €

40.000 €

32.000 €

8.180€

421.080

0€

421.080 €



Maßnahmen aus dem HSK, die in der Haushalts- und Finanzplanung noch nicht berücksichtigt

Produkt
produktuber- '

greffend
2 produktüber-

greifend
67 produktüber-

greifend
4    11.1,01
5   11,1 ,O2
6    11.1,03
7    11.1,03
8    11.1.03
9    11.1,03

10    11.1.03

11    11.1.05   ,

12    11.1.05

12    11.1.05
13  11.1.05

15    11.1.05
17    11.1.09
22   11.1,10
23    11.1.10
24   11.1.10
25    11.1.12

sind
Lfd. Nr.

1

26    11.1.12
3O   12.2.O4
31    12.6.01

Kurzbeschreibung der Maßnahme                    2012
Stellenplan/Personalkosten                            500,000 €

Konzentration der Verwaltung / Zusammenlegung von      30.000 €
Organisationseinheiten
Freiwillige Leistungen                                200.000 €

Überprüfung von sitzungsbegleitenden Aufwendungen         5.000 €
Erhöhung der Prüfungsgebuhren der Revision                5.000 €1
Umstellung Druckerlandschaft                          20.000 €
Rahmenvertrag PC-Beschaffung                           6.000 €i
Optlmierung Softwareeinsatz                              4.000 €
Zeitnahe Verwertung nicht benötigter Technik und             2.000 €
Software
Verwendung aufgearbeiteter Verwaltungsrechner für           4.500 €
die Einrichtung des KatS-Stabes
Deckelung (Reduzierung) der vom Landkrers               900.000 €
abzudeckenden Betriebsverluste des ZOV
!Rucklagen bei den Beteiligungsgesellschaften über-               0 €
prufen, ggf. Umwandlung in verzinsliches Eigenkapital
erwagen
Gewinnauschuttung ZR                                      0 €
Schließung der Mobilitätszentrale von VGO und damit        138.000 €
Reduzierung der Kosten des ÖPNV
Uberprüfung der Vertragsgestaltung                            0 €
Einfuhrung eines elektronischen Vergabemanagements            0 €
Optimÿerung des Fuhrparkmanagements                       0 €
Reduzierung der Kosten für externe Dienstleistungen          3.000 €
Reduzierung der Kosten für amtl. Bekanntmachungen        25.000 €
Verzicht auf die Übernachtung bei den jährlichen             3.500 €
Führungskräftetreffen
Befreiung von der Umsatzsteuer für Fortbildungen            4.000 €
Kfz-Zulassungsstelle als Bündelungsbehörde                20.000 €
Satzung für Leistungen im vorbeugenden Brand- und         25.000 €
Katastrophenschutz

2013
500,000 €

50.000 €

2oo.ooö €

5.000 €
5.000 €

20.000 €
6.000 €
4.000 €
2.000 €

0€

900.000 €

0€

88.900 €
138.000 €

50.000 €
10.000 €
10.000 €
3.000 €

25.000 €
3,500 €

4,000 €

2014
500.000 €

50.000 €

200.000 €

5.000 €
5.000 €

20.000 €
6.000 €
4.000 €
2.000 €

0€

900.000 €

57.400 €

88.900 €i
138.000 €

50.000 €
10.000 €
10.000 €
3.000 €

25.000 €
3.500 €

4.000 €

2015
500.000 €

50 000 €

200,000 €

5.000 €
5.000 €

20.000 €

900.000 €

57.400 €

88.900
138.000

50,000
10.000
10.000
3.000

25,000
3.500

4.000 €
40.000 €
60.000 €

6.000 €
4.000 €
2.000 €

0€

40.000 €
40.000 €

40,000 €
60.000 €

€
€

€
€
€
€
€
€



Maßnahmen aus dem HSK; die in der Haushalts- und Finanzplanung noch nicht berücksichtigt
sind
Lfd. Nr.    Produkt

34   21 - 24

39    21 -24
40    21 -24

41     21 -24

43   21-24
44    27.1.01
47    31.0.01

5O
51/52
54-55

56

59

64

6O
62

31.1.30
31.2.01
36.3.03
36 3.03

41.4.01

41.4.01
61.1.01

61.2.01

Kurzbeschreibung der Maßnahme
ISchaffung von Schulverbünden zur Sicherung der
kleinen Schulstandorte; gemeinsame Leitung und
Verwaltung mehrerer Schulen
Vermietung von Werbeflächen in den Sporthallen
Aufnahme von Neuverhandlungen zur öffentlich-rechtl.
Vereinbarung mit der Stadt Gießen über die Zahlung
erhohter Gastschulbeltrage
Reduzierung der unterschiedlichen Rückfahrten der
Schulbusse =n Verbindung mit der Ausweitung der
Ganztagsbetreuung
Mieten der Hausmeisterwohnungen                           0
Reduzierung des Zuschussbedarfes der KVHS              25.000
Kostenerstattung durch Dritte und Heranziehung            100.000
von Unterhaltspflichtigen
Hilfen an Martin-Buber-Schule in Budgetform                     0
Kommunale Leistungen nach dem SGB II                  200.000
Hilfen zur Erziehung                                   500.000
Beteiligung der Stadt Gießen an der Rufbereitschaft               0
des Jugendamtes des Landkrelses
Reduzlerung der laufenden Kosten des Gesundheits-         10.000
amtes
Belehrungen für Schulen der Stadt Gießen                    700
Beantragung einer Zuweisung aus dem Landesaus-       3.328.315
gleichsstock
Schuldenabbau und Optim=erung des Zins- und            650.000
Schuldenmanagements

Summen:                                       7.509.015

2012
O€

O€
750.000 €

50.000 €

€
€
€

€       29.000 €
€      300.000 €
€      500.000 €
€       10.000€

€       10.000 €

€          700€
€        O€

€      250.000 €

1    4.200.100 ÿ:

2013
10.000 €

10.000 €
750.000 €

100.000 €

1.000 €
25.000 €

100.000 €

2014
20.000 €

20.000 €
750.000 €

100.000 €

1.000 €
25.000 €

100.000 €

29.000 €
300.000 €
500.000 €

10.000 €

10.000 €

700 €
O€

250.000 €

2015
20.000 €

20.000 €
750.000 €

100.000 €

1.000 €
25.000 €

100.000 €

29.000 €
300.000 €
500.000 €

10.000 €

10.000 €

700 €
O€

250.000 €

4.297.500 €         4.297.500
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